Gemeinde Aumuhle

Beschlussvorlage _ 27.10.2017

12/166/2017 AZ:

Status voraussichtlich: 6ffentlich Federfliihrend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen
Sichtbarkeit im Internet: 6ffentlich

Bebauungsplan Nr. 7 c fur das Gebiet: "Bismarckallee 22"
- Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen -
- Satzungsbeschluss -

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zustandigkeit
09.11.2017 Gemeindevertretung Aumuhle Entscheidung

Sachverhalt:

Der Aufstellungsbeschluss und der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss flr die Beteiligung
nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB fur denBebauungsplan Nr. 7 c fur das Gebiet:
.Bismarckallee 22 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.03.2017 gefasst.
Der Plan hat in der Zeit vom 09.08.2017 — 11.09.2017, 27.09.2017 - 27.10.2017 und vom
04.10.2017 - 06.11.2017 offentlich ausgelegen.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschlussvorschlaqg:

Die Gemeindevertretung Aumduhle hat die wahrend der 6ffentlichen Auslegung des
Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 7 c fur das Gebiet: "Bismarckallee 22“ abgegebenen
Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange, entsprechend der beigefugten Anlage, die Bestandteil des Beschlusses ist,
gepruft.

Der Burgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben,
von diesem Ergebnis mit Angabe der Griinde in Kenntnis zu setzten.

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchen beschliefl3t die Gemeindevertretung den
Bebauungsplan Nr. 7 ¢ fur das Gebiet: "Bismarckallee 22", bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung.

Die Begrindung wird gebilligt.

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung ist nach § 10 BauGB
ortsublich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit
Begrindung wahrend der Sprechstunden eingesehen und Gber den Inhalt Auskunft
verlangt werden kann. Zusatzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass der
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rechtskraftige Bebauungsplan ins Internet unter der Adresse ,www.aumuehle.de
eingestellt ist und Uber den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein

zuganglich ist.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr

von der Beratung und Abstimmung

ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Datum:

Unterschrift:
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Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Abwagungsvorschlag

Apel

Von: Gade-Milller [c.gade-mueller@amt-hohe-elbgeest.de]

Gesendet: Freitag, 25. August 2017 10:30

An: apel@bsk-moelin.de

Betreff: WG: B.Plan Nr. 7c fir das Gebiet: "Bismarckallee 22" in Aumiihle // Stellungnahme
Mit freundlichen GriiRen £ 8 Aug

Im Auftrag

C. Gade-Muiller

Amt Hohe Elbgeest

Fachdienst Planen und Bauen

( Christine Gade-Miller //
Christa-Héppner-Platz 1 "
21521 Dassendorf f
Tel.: 04104/990-607

Fax.: 04104/990-7607

Von: Kai Kréger [mailto:kai.kroeger@ewerk-sachsenwald.de]

Gesendet: Donnerstag, 3. August 2017 13:15

An: Gade-Miiller

Cc: Daniel Huebner; Bjorn Dohse

Betreff: B.Plan Nr. 7c fiir das Gebiet: "Bismarckallee 22" in Aumiihle // Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Gade-Miiller,

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27.07.2017 und méchten zu dem Entwurf des o.g. B-Planes folgendermaRen

Stellung nehmen: Wird zur Kenntnis genommen und berlcksichtigt, der festgesetzte

( Das e-werk Sachsenwald ist Gasnetzbetreiber in der Gemeinde Aumiihle. Im westlichen Bereich der BismarckstraRe anzupﬂanzende Baum’ m BereICh des WeStIIChen Fugweges’ erd aus

liegt eine Gasnetzleitung, die gemaR dem DVGW-Regelwerk nicht durch Gebiude tiberbaut und nicht mit Biumen der Plan u ng genom men.
uberpflanzt werden darf.

Im Bereich des westlichen FuBweges ist eine Anp ing eines Baumes direkt {iber der Gasleitung geplant, der wir
0 nicht zustimmen kénnen. Wir bitten Sie, uns diesbzgl. zu kontaktieren und das weitere Vorgehen mit uns
abzustimmen.




Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

Abwéagungsvorschlag

Kai Kroger Tel: 040 /72737331
ewer K e-werk Sachsenwald GmbH Fax: 040 / 72737340
SACHSENWALD Hermann-Korner-Str. 61- 63 kai.kroeger@ewerk-sachsenwald.de
21465 Reinbek www.ewerk-sachsenwald.de

Geschéftsfiihrer: Thomas Kanitz
Hermann-Komer-Str. 61- 63, 21465, Reinbek
Handelsregister Libeck HRB 1011 RE
USt-IdNr.: DE135095897




Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Abwéagungsvorschlag

Der Amtsvorsteher

@ a?l:e Elbgeest

Amt Hohe Elbgeest, Christa-Hoppner-Platz 1, 21521 Dassendorf

FD Ordnung
Amt Hohe Elbgeest Sachauskuntft erteilt Zimmer
FD Planen Herr Jacob 30

21521 Dassendorf

Zentrale T 04104/990-0 Fax 04104/990-68
Durchwahl & 990300 Fax: 9907300

Email: f jacob@amt-hohe-elbgeest.de

8 7

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Meine Nachricht vom  Dassendorf, den

130.0; 880.63 fj 28.07.2017

285111
B-Plan Nr. 7c der Gemeinde Aumiihle fiir das Gebiet 'Bismarckallee
22!
Sehr geehrte Damen und Herren,

- Zu 1.

aus Sicht des Fachdienstes Ordnung sind bei der weiteren Planung folgende Punkte zu i i i i i i I
beachten: Wird zur Kenntnis genommen und bertcksichtigt, die Zuwegung hat im

. . i ) Einfahrtsbereich eine Breite von 6,50 m und im weiteren Verlauf eine
1. Zur Sicherstellung des Brandschutzes insbesondere des Hinterliegergrundstiickes

ist darauf zu achten, dass die Zuwegung eine Mindestbreite von 3 m aufweist, Breite von 5 m.
damit eine Erreichbarkeit durch Léschfahrzeuge sichergestellt ist.

2. Der im B-Planentwurf vorgesehene Sammelplatz fir Millbehalter darf diese Zu 2:

e enschvnen Der vorgesehene Sammelplatz fur Mullbehalter schrankt die Zufahrt
nicht ein, dieser befindet sich auRerhalb der Zuwegung.

Sprechzeiten: Konten der Amtskasse Hohe Elbgeest:

Mo. 09.00 bis 12.00 Uhr Raiffeisenbank eG Lauenburg HypoVereinsbank Hamburg
14.00 bis 18.00 Uhr Nr. 152005 BLZ 23063129 Nr. 8905000 BLZ 20030000
Die. und Fr. 09.00 bis 12.00 Uhr IBAN DE27230631290000152005 IBAN DE60200300000008905000
Do. 07.00 bis 12.00 Uhr BIC GENODEF1RLB BIC HYVEDEMM300
und nach Vereinbarung Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE40ZZZ00000098868




Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

Abwéagungsvorschlag

Abwasserverband

der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden

DER VERBANDSVORSTEHER
LBG, r Weg 12, 21529 Fanrendor!
Aktenzeichen 7110
Herr Radoy
Amt Hohe Elbgeest | |Zimmer 1.06
An das Telefon 04104/96357-10
Amt Hohe Elbgeest Eing. 10, Aug. 2017 Zentralruf 04104/96357-0
Christa-Hoppner-Platz 1 Telefax 04104/96357-66
21521 Dassendorf [ E-Mail R.Radoy@Abwasserverband-LBG.de
7o el I
Kisos 7
Ihr Zeichen, lhre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom Datum

( 08.08.2017

Gemeinde Aumiihle
Bebauungsplanes Nr. 7 c fiir das Gebiet ,Bismarckallee 22

Beteiligung der beriihrten Behdrden und Triiger offentlicher Belange sowie der nach §59

BNatschG anerkannten Verbénde gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbarkommunen nach § 2
Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, e
sehr geehrte Frau Gade-Miiller,

den Entwurf der Satzung zu dem o.g. Bebauungsplan sowie die Begriindung habe ich erhalten und
hinsichtlich meiner Belange gepriift.

Der Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden stellt keine
Entwésserungsanlagen in Privatstralen her und (ibernimmt keine Anlagen in Privatstrafien.

Die ErschlieBung der Grundstiicke ist privat zu regeln. Die Ubernahme des Schmutzwassers erfolgt

( an der Grenze zum o&ffentlichen Bereich in der Bismarckallee. Der Anschluss der privaten
Erschlieung erfolgt dann an die Kanalisation in der Bismarckallee. Die Kosten fiir den Anschluss
sind durch den Grundstiickseigentimer bzw. ErschlieRer zu tragen.

Die Herstellung und Anbindung der Schmutzwasser-Anlagen bediirfen der vorherigen Genehmigung
des Abwasserverbandes.

Ich bitte Sie, meine vorstehenden Ausfiihrungen in den Bebauungsplanes Nr. 7 ¢ aufzunehmen.
Bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfiigung.

Ml/ﬁ eundlichen Griien

Wird zur Kenntnis genommen und bertcksichtigt, die Begriindung unter
Ziffer 4 wird erganzt.

Im Auftra
\ K¢
Radoy
Anlage: -1 TK M1:1000
Hausadresse: Otfnungszeiten: Bankverbindung:
Abwasserverband der Lavenburger Bille- Montag Geldinstitut Hamburger Sparkasse
und Geestrandgemeinden und Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr BIC OO
Hohenhomer Weg 12 Dienstag 15.00-17.30 Uhe 1BAN IDE23 2005 0550 1002 2228 24
21529 Kroppelshagen-Fahrendor! und nach Vereinbarung




Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

Abwéagungsvorschlag

Schleswig-Holstein f Archéologisches
Der echte Norden Landesamt
Schleswig-Holstein

i L ig-Holstein 3 Obere Denkmalschutzbehérde
Rantzau-Str. 70 | 24837 i 2 4 Planungskontrolle

Amt Hoh eest G =i ey
FDtPI ons. Elbgd B T Ihr Zeichen: 621.41 GM 285393/
anung und Bauen 22 AUG, Bl Ihre Nachricht vom: 31.07.2017/

z.Hd. Frau C. Gade-Mdiller Mein Zeichen: Aumiihle-Bplan7c/
Christa-Hoppner-Platz 1 { Meine Nachricht vom: 11.08.2016/
21521 Dassendorf / Kerstin Orlowski
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-20

// Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 07.08.2017

( Gemeinde Aumiihle
Bebauungsplan Nr 7c fiir das Gebiet ,,Bismarckallee 22
Unterrichtung der Behorden und sonstigen Triger 6ffentlicher Belange gem. § 4 (2)
BauGB
Stellungnahme des Archéologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Gade-Miiller,

wir kdnnen zurzeit keine Auswirkungen auf archéologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2)
DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu.

Dartiber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet,
hat dies unverzlglich unmittelbar oder Giber die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hérde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner fiir die Eigentiimerin oder den Eigen-
timer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstiicks oder des Gewassers, auf

( oder in dem der Fundort liegt, und fiir die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur
Entdeckung oder zu dem Fund gefiihrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die Ubrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal
und die Fundstatte in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt
spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archéologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse
wie Veranderungen und Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit.
Fir Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriRen

i.A. Kerstin Orlowski

Wird zur Kenntnis genommen und bericksichtigt, siehe Ziffer 5 in der

Begrindung.

D a Rant: Str. 70, 24837 Schleswig | Telefon 04621 387-0 | Telefax 04621 387-55 | alsh@alsh.landsh.de |
WWW. leswig-holstein.de | E-Mail : Kein Zugang fiir elektronisch signierte oder verschliisselte Dokumente




Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange

Abwéagungsvorschlag

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG
Der Landrat

re buj tfach 1 1
Fachdienst: Regionalentwicklung und
Verkehrsinfrastruktur
Biirgermeister Ansprechpartner/in: Frau )
der Gemeinde Aumiihle Frau Hasselbeck
Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg
ib Zimmer: 226
Uber Telefon: 04541 888-436 u. 437

Fax: 04541888-160
Amt Hohe Elbgeest
Eing. 09, Okt, 2017

E-Mail: behrmann@kreis-RZ de
(5]

Amtsdirektorin angc
de ohe Elb; t hasselbeck@kreis-RZ de
BARes gass Mein Zeichen: 31.26.1-0035.7¢

Datum: 05.10.2017

2 Ghle— o3 ”d
{'.i?;(,,c‘, [ = g"’;—’ﬁ "1 "
nahrichtich “ 10. Okt Y017 /l/

Ministerium far Inneres, ‘
landliche Raume u. Integration
des Landes Schleswig-Holstein

Abteilung IV 527 - Stadtebau, /
Ortsplanung u. Stadtebaurecht
Disternbrooker Weg 92

24105 Kiel /k

Bebauungsplan Nr. 7c der Gemeinde Aumiihle
hier: Stellungnahme geman § 4(2) i.V.m. §13a Baugesetzbuch (BauGB)

Mit Bericht vom 27.07.2017 Ubersandte mir der Amtsvorsteher des Amtes Hohe Elbgeest den Entwurf
zu o.a. Bauleitplan mit der Bitte um Stellungnahme.

Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Beriicksichtigung folgender Anregungen und
Hinweise:

Fachdienst Wasserwirtschaft (Herr Kock, Tel.: 455)

Fr die Niederschlagswasserbeseitigung hat die abwasserbeseitigungspflichtige Gemeinde Aumiihle
zunachst zu prifen, ob das anfallende Niederschlagswasser nicht auf den Grundstiicken zur Versicke-
rung gebracht werden kann (Bodengutachten).

Erst wenn dieses nicht oder nur mit unverhaltnismaBigen Mitteln méglich wére, kommt eine direkte Ab-
leitung Giber das Kanalnetz in die Bille in Frage.

Fur beide Varianten wére bei der Wasserbehérde eine wasserrechtliche Erlaubnis (Versickerung) bzw.
eine Anderung der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis (Einleitung Gber das gemeindliche Kanal-
netz in die Bille) zu beantragen.

Fachdienst Wasserwirtschaft

Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt beriicksichtigt:

Das Niederschlagswasser soll auf dem Grundstiick zur Versickerung
gebracht werden.

Ein Bodengutachten wird z. Zt. erstell, in dem auch die
Versickerungsfahigkeit des Bodens festgestellt wird. Dieses
Bodengutachten liegt noch nicht vor, dennoch ist davon auszugehen,
dass eine Versickerung moglich ist.

Das Grundstiick ist mit einem Wohnhaus und einer Garagenanlage
bebaut.

Das anfallende Niederschlagswasser dieser vorgenannten Anlagen wird
seit ,Jahrzehnten® stérungsfrei versickert.

Sitz der gt 2, 23909 g Konten des Kreises: -
Zentrale: 04541 888-0 Fax: 04541 888-306 Kreissparkasse Ratzeburg /
E-Mall:  info@kreis-rz.de Internet: www.kreis-rz.de IBAN: DE38 2305 2750 0000 1100 00 { 115)
Postbank Hamburg A
MIE BENOROENNLIMER

Anschrift und Kontaktdaten des Fachdienstes: siehe oben IBAN: DE14 2001 0020 0009 6762 01




Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange

Abwagungsvorschlag

Fachdienst Brandschutz (Herr Hack, Tel.: 503)

In Anlehnung an’das Dattenblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
(DVGW) ist fir das Gebiet eine Léschwassermenge von 48 cbm/h fur eine Léschdauer von 2 Stunden
bereitzuhalten.

Sind in dem Gebiet weiche Bedachungen und/oder nicht mindestens feuerhemmende AuRenwande
geplant (mittlere bis groRe Brandausbreitungsgefahr) ist eine Léschwassermenge von bis zu 96 cbm/h
fur eine Léschdauer von 2 Stunden bereitzuhalten.

Die mit einem Geh- Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flache ist vor Erteilung einer Baugenehmi-

gung fir den rickwartigen Grundstiicksteil entsprechend ins Baulastenverzeichnis des Kreises Herzog-

tum Lauenburg eintragen zu lassen.

Stadtebau und Planungsrecht

Vorsorglich weise ich auf die Uberleitungsvorschriften der seit dem 13.5.2017 in Kraft getretenen Ande-

rung des Baugesetzbuches hin. Die Anderung ist in den Rechtsgrundlagen genannt, die damit verbun-
denen Vorgaben, z.B. im Hinblick auf den Inhalt der ortstiblichen Bekanntmachung sowie die Zugéng-
lichkeit der Unterlagen im Internet, sind ggf. zu beachten.

Um zu verdeutlichen, dass in diesem sensiblen Bereich eine sachgerechte Abwéagung zur Planungs-
entscheidung vorgenommen wurde, empfehle ich der Gemeinde, die Begriindung um eine Passage zu
erganzen, die hervorhebt, mit welchen Belangen sich die Gemeinde auseinandergesetzt hat und wie
die jeweilige Planungsentscheidung getroffen wurde bzw. welche Festsetzungen dem Planungsziel
dienen. Hierbei empfehle ich duRerste Sorgfalt, um Fehlern in der Abwagung zur Planungsentschei-
dung vorzubeugen.

Die Festsetzungen Nr. 1.2 und 2.1., die jeweils Aussagen zur MindestgrundstiicksgréRe treffen, jedoch
in unterschiedlicher Formulierung und Ausrichtung, sollten in der Begriindung erldutert und zueinander
in Beziehung gebracht werden. Was bedeuten die Festsetzungen konkret?

AuBerdem bitte ich zu priifen ob

+ auf die rlickwértige Uberbaubare Fliche verzichtet werden kann. Dem Vorwurf einer Geflligkeits-
planung kann an dieser Stelle entgegengehalten werden, dass bei einer Wiedernutzbarmachung
des Grundstiicks eine Vielzahl stadtebaulich relevanter Argumente die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes rechtfertigen (Erhaltung der Villenstruktur, Erhaltung von B&umen, Neuordnung und
Verbesserung des Geh und Radweges, ...). Eine Reduzierung der Planung auf die vordere (iber-
baubare Fléche wére aus hiesiger Sicht wiinschenswert.

« furden Fall, dass auf die riickwartige berbaubare Flache verzichtet werden kann, auch das Geh-,

Fahr- und Leitungsrecht auf den Bereich der bestehenden Grundstiickszufahrt verlegt werden kann.

« erganzend zu den bestehenden textlichen Festsetzungen festgelegt werden kann, dass die Errich-
tung von Garagen, Carports und Stellplatzen im Kronen/Wurzelbereich der zu erhaltenden Baume
unzuléssig ist und auch bauliche Anlagen im Kronenbereich der Bdume unzuléssig sind.

Im Auftrag

7 <
%"/r‘j&“‘“ s =

Fachdienst Brandschutz

Zu Abs. 1 und Abs. 2:

Wird zur Kenntnis genommen und berlcksichtigt, siehe Begriindung
Ziffer 4 ,Ver- und Entsorgung®.

Zu Abs. 3:
Wird zur Kenntnis genommen und berticksichtigt.

Stadtebau und Planungsrecht
Zu Absatz 1:
Wird zur Kenntnis genommen und berticksichtigt.

Zu Absatz 2:

Wird zur Kenntnis genommen und berticksichtigt, in die Begriindung
wird um eine Passage erganzt, welche hervorhebt, mit welchen
Belangen sich die Gemeinde auseinandergesetzt hat und wie die
jeweilige Planungsentscheidung getroffen wurde bzw. welche
Festsetzungen dem Planungsziel dienen.

Zu Absatz 3:
Die Festsetzungen werden unter Ziffer 1.2 gestrichen und unter 2.1
deutlicher formuliert und ausgerichtet.

Zu den letzten 3 Punkten:

Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berticksichtigt:

Das riuckwertige Baufenster bleibt bestehen, um die Moglichkeit
offenzuhalten. Diese Bauflache ist erforderlich, um weitere
Ansiedlungsmaglichkeiten in Aumihle anbieten zu kénnen.

Somit ist der Vorwurf, dass die Planung eine Gefalligkeitsplanung ist,
nicht begrtindet.




Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange

Abwéagungsvorschlag

Falls der Bedarf hier zu bauen nicht vorhanden ist, kann der hintere
Bereich des Grundstiicks unbebaut bleiben. Es besteht kein Zwang die
Baume zu fallen oder die festgesetzte Zuwegung herzustellen.

Der letzte Punkt wird als textliche Festsetzung aufgenommen.




PLANZEICHNUNG - TEIL A

offentlich

WR 2WO0
GRZ 015 | GFZ0,2

1 0°-15°

/&\ 0

Fmind. 2300 m?

WR 2WO
GRZ 0,18 | GFZ 0,25
| 0° - 48°
1 0°-15°

/&\ 0

Fmind. 2300 m?

ZEICHENERKLARUNG
. FESTSETZUNGEN
ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WR Reines Wohngebiet §9(1)1 BauGB/§3 BauNVO

2WO Beschrankung der Zahl der Wohnungen
(siehe Text - Teil B Ziffer 1.2)

§9(1)6 BauGB

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

GRZ 0,15 Grundflachenzahl §9(1)1 BauGB/§16 BauNVO
GFZ 0,25 Geschossflachenzahl §9(1)1 BauGB/§16 BauNVO
I/11 Zahl der Vollgeschosse (héchstens) §9(1)1 BauGB/§16 BauNVO
(siehe Text - Teil B, Ziffer 2.3 und Ziffer 3.2)
0°-48° Dachneigung §9(4) BauGB
(siehe Text - Teil B, Ziffer 3.2)
A nur Einzelhauser zuldssig §9(1)2 BauGB/§22 BauNVO
(o] offene Bauweise §9(1)2 BauGB/§22 BauNVO
Fmind. MindestgréRe der Baugrundstlicke §9(1)3 BauGB
2300 m? (siehe Text - Teil B, Ziffer 2.1)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Tt Baugrenze §9(1)2 BauGB/§23(1) BauNVO
VERKEHRSFLACHEN
StralRenverkehrsflache §9(1)11 BauGB

StraRenbegrenzungslinie §9(1)11 BauGB

Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung

§9(1)11 BauGB

Geh- und Radweg / 6ffentlich

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN, FUR DIE ABFALLENTSORGUNG
UND ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FUR ABLAGERUNGEN; ANLAGEN,
EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE MASSNAHMEN, DIE DEM KLIMAWANDEL

ENTGEGENWIRKEN

Flachen fir Versorgungsanlagen fur die Abfall-  §9(1)14 BauGB
entsorgung und Abwasserbeseitigung sowie fir

Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und

sonstige MaRnahmen, die dem Klimawandel

entgegenwirken

(A Abfall (Behalter)

GRUNFLACHEN

Grinflache / privat

e ot Parkanlage

M. 1:1000

§9(1)15 BauGB

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLACHEN FUR

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON

NATUR UND LANDSCHAFT

‘ Erhaltung von Badumen
(Darstellung im Kronenbereich)

(605 Erhaltung Straucher

a®» Anpflanzung Straucher

SONSTIGE PLANZEICHEN

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§9 (1) 1, 6 BauGB i.V.m § 1 (6) BauNVO)

Reine Wohngebiete (WR) (§ 3 BauNVO)

Zulassig sind gemaf § 3 Abs. 2 BauNVO / § 3 Abs. 4 BauNVO

1. Wohngebaude,

2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedurfnissen der Bewohner des Gebiets dienen.

Zu den nach Absatz 2 zuldssigen Wohngebauden gehdren auch solche, die ganz oder
teilweise der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen.

Nicht zulassig sind gemalf § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO:

1. Laden und nicht stérende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des taglichen Bedarfs fir die
Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige Anlagen fur soziale Zwecke sowie den Bedurfnissen der Bewohner des Gebiets dienende
Anlagen flr kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

In Wohngebauden als Einzelhaus sind maximal 2 Wohnungen pro Gebaude zuldssig.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB i.V.m § 16 BauNVO)

Fir neu zu bildende Grundstlicke hat die Grundstiicksgréfe pro Einzelhaus mindestens 2300 m?
zu betragen.
Die Mindestgrundstlicksgréf3e je Wohnung muss mindestens 1400 m? betragen.

Bei der Berechnung der Geschossflachenzahl (GFZ) sind die Flachen von Aufenthaltsrdumen in den
Dach- und Kellergeschossen einschliel3lich der zu ihnen gehdrenden Treppenraume und einschlie3lich
ihrer Umfassungswande mitzurechnen.

Im reinen Wohngebiet sind Giber dem obersten Vollgeschoss weitere Geschosse unzuldssig.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 84 LBO)

Die AuRenwande sind in Sichtmauerwerk, Putzflachen oder Holzfachwerk mit Putz- und/oder
Ziegelausfachungen oder mineralischen Baustoffen auszufiihren. Holzverkleidungen sind zulassig.

Bei den Hauptgebauden ist bei I-geschossiger Bauweise eine Dachneigung von 0 - 48°, bei
ll-geschossiger Bauweise eine Dachneigung von 0 - 15°, zuldssig.
Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen zur eigenen Nutzung als nicht stérende Anlagen sind zulassig.

Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplatze bis zu einer Gesamtnettostellplatzflache von 30 m?
vorzusehen.

Die Errichtung von Garagen, Carports und Stellplatzen ist auch auBerhalb der Gberbaubaren Flachen
mit einem Mindestgrenzabstand von 5,00 m zur Grundstiicksgrenze zulassig.

Zwischen StraRenbegrenzungslinie und vorderer Gebaudeflucht sowie in einem 5,00 m breiten Streifen
parallel zu den Grundstlicksgrenzen sind Flechtzdune, Bretterzaune, Sicht- und Larmschutzeinrichtungen
in jeglicher Form unzulassig.

Einzaunungen sind bis zu einer H6he von max. 1,20 m zulassig, Ausnahme sind die Einzaunungen
zur Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung im Norden des Plangeltungsbereiches, hier sind
max. 1.50 m zulassig.

Antennen auf und an Gebauden sind nur bis zu einer Héhe von 2,50 m liber Dachfirst, Parabolantennen
nur bis zu einem Durchmesser von 1,00 m zulassig. Dies gilt auch fir freistehende Antennenanlagen.

Das Aufstellen oder Anbringen von Antennen zur gewerblichen Nutzung ist unzulassig.

Aufschittungen und Abgrabungen im Kronenbereich der Baume sowie Aufschittungen entlang der
Grundstiicksgrenzen in Form von Wallen sind unzulassig.

Die Errichtung von baulichen Anlagen wie z.B. Garagen, Carports und Stellplatzen im Kronenbereich
der zu erhaltenden Baume ist unzulassig.

Die vorhandene Neigung des Gelandes, fur die westlich liegende Grundstuicksflache, darf fur die
Errichtung der Gebaude um max. + 2,0 m verandert werden. Die Herstellung von waagerechten Flachen,
die die vorgenannte Begrenzung Uberschreiten, ist unzulassig.

GRUNORDNERISCHE MASSNAHMEN

Grundséatzlich ist die Baumschutzsatzung der Gemeinde Aumuhle anzuwenden.

ErhaltungsmafRnahmen (§ 9 (1) 25a/b BauGB)

Einzelbdume

Die im Plan festgesetzten Einzelbaume sind so zu erhalten und zu schiitzen, dass keine Schadigungen
im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich des Baumes, die zum Absterben des Baumes fiihren oder seine
Lebensfahigkeit nachhaltig beeintrachtigen kénnen, vorkommen. Bei Abgang von Baumen sind diese
durch Ersatzpflanzungen von einem oder mehreren Baumen vorzunehmen. Der Wert der Ersatzpflanzung
hat dem Wert des beseitigten Baumes zu entsprechen. Die Neuanpflanzungen sind dauerhaft zu sichern
und zu erhalten (Fachgerechter Schutz und Pflege der Baume: siehe Begriindung).

Baumgruppen
Die im Plan festgesetzten in Gruppen gewachsenen Einzelbdume sind als Baumgruppen zu sichern und
dauerhaft zu erhalten (Fachgerechter Schutz und Pflege der Baume: siehe Begriindung).

Private Grinflache
Die private Grinflache ist dauerhaft als Gberwiegend mit standortheimischen Laubbaumen bestandene
waldahnliche Flache zu erhalten (Fachgerechter Schutz und Pflege der Baume: siehe Begriindung).

Hecke

Die im Plan festgesetzte Rhododendronhecke ist dauerhaft zu erhalten. Die Hecke ist so zu schiitzen,
dass keine Schadigungen im Wurzel-, Stamm- und Astbereich der Heckenpflanze, die zum Absterben

der Pflanze flhren oder ihre Lebensfahigkeit nachhaltig beeintrachtigen kdnnen, vorkommen. Bei Abgang
von Heckenteilen ist eine Ersatzpflanzung aus Heckenpflanzen gleicher Art, in der GréRe von 80 - 100 cm,
in Baumschulqualitat, mit Anwuchspflege fur 2 Jahre, vorzunehmen.

Minimierungsmalfnahmen (§ 9 (1) 4, 14, 16 BauGB)

BodenschutzmalRnahmen

Der vorhandene Oberboden (Mutterboden) ist vor Baubeginn gesondert abzutragen und an geeigneter
Stelle bis zur Wiederverwertung auf dem Grundstulck, zwischenzulagern. Die Mutterbodenmieten sind
nicht héher als 1 m anzulegen und mit einer geeigneten Griindlingung einzusaen (z. B. Lupine; Schutz
des Oberbodens, fachgerechter Schutz und Pflege siehe Begriindung).

MalRnahmen zum Schutz des Wasserhaushaltes
Siehe Niederschlagswasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Aumihle, Bekanntmachung Nr. 46 / 2009.

4.3 Gestaltungsmalnahmen (§ 9 (1) 25a/b BauGB)

Heckenpflanzungen auf dem Grundstiick zum StraBenraum Bismarckallee

Um den vorhandenen Charakter des Stra3enbildes zu erganzen ist das Grundstlick zur Straltenseite hin
mit hochwuchsigen Rhododendronpflanzen einzufassen bzw. die zum Erhalt festgesetzte Rhododendron-
hecke zu erweitern und dauerhaft zu erhalten (Gehdlzart, Pflanzgut und Pflanzart: siehe Begriindung).

4.4 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklunmg von Boden, Natur und Landschaft

5.1

(§ 9 (1) 20 BauGB)

Nebenflachen

Die versiegelten Flachen im privaten und im 6ffentlichen Raum sollen so gering wie méglich gehalten
werden. Bei Stellflachen, Zufahrten etc. sind mind. 25% der Flache wasserdurchlassig auszufihren,
entweder mit wassergebundenem Material oder groifugigem Pflaster, Okopflaster, Rasengittersteinen
0.a., damit eine gewisse Versickerungsleistung fiir Niederschlagswasser gewahrleistet bleibt.

ARTENSCHUTZRECHTLICHE MASSNAHMEN

Vermeidungsmalinahmen

Die Eingriffe in Gebaude und in den Baumbestand mit potenziellen Fledermausquartieren, zur Vermei-
dung des Totens oder Verletzens von Fledermausen und Végeln und des Zerstérens von Eiern, sind in

der Zeit zwischen dem 01. Dezember und 28./29. Februar durchzufihren. Zur Ermittlung von tatsachlich
vorhandenen Winterquartieren erfolgt unmittelbar vor der Fallung eine fachlich qualifizierte endoskopische
Untersuchung (mit Baumkletterer oder Leiter) der potenziellen Héhlenbdume. Sofern durch eine Vogel- und
Fledermauskartierung nachgewiesen wird, dass keine Quartiernutzung der Gebaude erfolgt ("Negativnach-
weis"), ist ein Abriss auch zu anderen Zeiten moglich. Dies ist im Einzelfall mit der UNB abzustimmen.

5.2 Maflinahmen zur Sicherung der 6kologischen Funktion

CEF-MaRBnahmen (Continous Ecologial Funktionality)

CEF-Malinahmen sind erforderlich, wenn ein Winterquartier des Grof3en Abendseglers ermittelt wird
(siehe Vermeidungsmalnahmen). In diesem Fall ist vor Beginn der nachstfolgenden Winterquartierzeit
ein kunstliches Winterquartier fachgerecht im Bereich der zu erhaltenden Baume innerhalb des Geltungs-
bereichs anzubringen.

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaRnahmen

Kinstliche Nistkasten fur Vogel der Gebaude

Es sind 2 Nischenbriterkasten und 2 Meisenkasten fachgerecht an Gebauden oder anderen Bauwerken
(maoglichst im Geltungsbereich) anzubringen.

Kinstliche Quartiere fir die Zwergfledermaus

Es sind 2 Verschalungen (mind. 1 m?) oder 3 Spaltenkasten (z. B. Fledermausfassaden-Flachkasten mit
Rickwand FFAK-R von hasselfeldt-naturschutz) fachgerecht an Gebauden oder anderen Bauwerken
(maoglichst im Geltungsbereich) anzubringen.

Kunstliche Quartiere fur die Rauhautfledermaus
Es sind 2 Hohlenkasten fachgerecht an Gebauden oder Baumen méglichst im Geltungsbereich anzu-
bringen.

Gehdlzausgleich fiir Gehdlzbriiterarten

Der Verlust von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Gehdlzbriterarten wird tber eine
Kompensation mit Neuanpflanzung von Gehélzen auf einer Flache von 0,5 ha auf das Okokonto
"Wentorfer Lohe" in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg erbracht. Die Flache gehort der Stiftung
Naturschutz S-H und wird von der Tochterfirma Ausgleichsagentur entwickelt.

(Lage und Entwicklung der Ausgleichsflache, siehe Begriindung)

STRASSENPROFIL M 1:100

Schnitt A - A
Bismarckallee

Gehweg/Grinstreifen Fahrbahn Grunstreifen/Gehweg
4,25 m 4,50 m 4,25 m
13,00 m
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Geh- und Radweg

Geh- und Radweg

3,30 m

PRAAMBEL

Aufgrund des § 10 Baugesetzbuches (BauGB), sowie nach § 84 der Landesbauordnung (LBO) wird
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom folgende Satzung Uber den
Bebauungsplan Nr. 7c der Gemeinde Aumiihle fiir das Gebiet "Bismarckallee 22", bestehend aus der
Planzeichnung - Teil A und dem Text -Teil B, erlassen.

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (Bundesgesetzblatt |
S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (Bundesgesetzblatt | S. 1057) geandert worden ist.

VERFAHRENSHINWEIS:
Das Verfahren wird nach § 13a BauGB durchgefiihrt.

VERFAHRENSVERMERKE:

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom

Die ortslibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang an den Bekannt-
machungstafeln vom bis zum erfolgt.

2. Auf Beschluss der Gemeindevertretung vom wurde nach § 13a BauGB i.V.m. § 13
Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB
abgesehen.

3. Auf die Beteiligung der Behdérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 1 BauGB
wurde nach § 13a BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB verzichtet.

4. Die Gemeindevertretung hat am
beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7¢ mit Begrindung

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7¢c, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A und dem Text
- Teil B, sowie die Begriindung haben in der Zeit vom bis wahrend
folgender Zeiten: montags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, dienstags von
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
nach § 3 Abs.2 BauGB offentlich ausgelegen. Die 6ffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift
abgegeben werden kénnen, durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom bis zum

bekanntgemacht.

6. Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die von der Planung beriihrt sein kénnen,
wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Aumlihle, den Siegel - Biurgermeister -
7. Der katastermafliige Bestand am sowie die geometrischen Festlegungen der neuen
stadtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

Schwarzenbek, den Siegel - ObVI Boysen -
8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange am gepruft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplanes Nr. 7c, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A
und dem Text - Teil B, am als Satzung beschlossen und die Begrindung durch Beschluss
gebilligt.

Aumdhle, den Siegel - Blrgermeister -
10.Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A und dem Text - Teil B, wird
hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Aumdhle, den Siegel - Burgermeister -
11.Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 7c durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei der
der Plan mit Begriindung und zusammenfassender Erklarung auf Dauer wahrend der Sprechstunden
von allen Interessierten eingesehen werden kann und die Gber den Inhalt Auskunft erteilt, sind
vom bis ortsuiblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist
auf die Moglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mangein der
Abwagung einschliel3lich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215, Abs.2 BauGB) sowie auf die
Madglichkeit, Entschadigungsanspriiche geltend zu machen und das Erléschen dieser Anspriiche
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls
hingewiesen. Die Satzung ist mithin am in Kraft getreten.

Aumihle, den Siegel - Burgermeister -

Ausschnitt aus der 9. Anderung des Flachennutzungsplanes M. 1 : 5000
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BBS Biiro Greuner-Pdnicke Beratender Biologe VBIO

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Aumuhle plant die Erstellung des B-Plans Nr. 7c um die Planungsgrundla-
ge flur die bauliche Weiterentwicklung des Grundstlicks an der Bismarckallee Nr. 22 zu
schaffen.

Zur Beurteilung der Fauna im Gebiet und artenschutzrechtlicher Betroffenheiten wurde
das Biro BBS Greuner-Pénicke mit einer artenschutzrechtlichen Prifung beauftragt.

2 Darstellung des Untersuchungsrahmens und der Methodik

2.1 Untersuchungsraum

Das geplante Vorhaben befindet sich in Aumiihle stdlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin im
Ortskern (Lage s. Abb. 1).

B-Plan Nr. 7¢

|_- Kigh, 3

Abb. 1: Lage des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 7c der Gemeinde Aumihle

(Kartengrundlage: Google maps)

Der Planungsraum umfasst das Geléande der Bismarckallee Nr. 22 mit vorhandenen Ge-
bauden und Griunflachen.
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Um auch mdgliche Betroffenheiten von Tierarten der angrenzenden Flachen bewerten zu
kénnen, wird der Untersuchungsraum fir die Potenzialanalyse auf die angrenzenden Fla-
chen erweitert. In diesen Bereichen fanden jedoch keine nédheren Untersuchungen statt.

2.2 Methode

Ermittlung des Bestands:

Zur Ermittlung des potenziellen Bestands wird eine faunistische Potenzialanalyse fiir die
ausgewahlten Arten (-gruppen) vorgenommen. Diese ist ein Verfahren zur Einschatzung
der méglichen aktuellen faunistischen Besiedlung von Lebensrdumen unter BerUcksichti-
gung der lokalen Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beeintrachtigun-
gen.

Es werden nicht alle Tiergruppen betrachtet, sondern insbesondere die in diesem Fall ar-
tenschutzrechtlich bedeutsamen europaischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie sowie Reptilien.

Die Grundlage fir die Bewertung bildet eine Gelandebegehung am 2.2.2016.

Die hier potenziell vorkommenden Tierarten werden aus der Literatur und eigenen Kartie-
rungen in vergleichbaren Lebensrdumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ihrer
Vernetzung und des Bewuchses werden Ruckschlisse auf die potenziell vorkommende
Fauna gezogen. Weiter hin wurden WINART-Daten vom LLUR ausgewertet (Stand Feb-
ruar 2016).

Darstellung der Planung und der Auswirkungen:

Als Grundlage fir die Darstellung der Planung dient das Konzept zum B-Plan Nr. 7c der
Gemeinde AumUhle (Stand Februar 2016).

Fir die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden die durch das Vor-
haben entstehenden Wirkfaktoren (potenziellen Wirkungen) aufgefiihrt. Diese Wirkfakto-
ren werden mit inren moglichen Auswirkungen auf die betroffenen Lebensraume und ihre
Tierwelt dargestellt.

Artenschutzrechtliche Prifung:

Sofern artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen kénnen und Beeintrachtigungen
maoglich sind, ist die Artenschutzregelung (rechtliche Grundlagen s. nachfolgendes Kapi-
tel) abzuarbeiten. Es wird dann geprift, ob sich hier ein Handlungsbedarf ergibt (CEF-
MaBnahmen, Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen, Antrage auf Ausnahmege-
nehmigungen, Erfordernis von KompensationsmaBnahmen).

2.3 Rechtliche Vorgaben

Gemal den Vorgaben des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist eine Bearbeitung zum Ar-
tenschutz flr die Fauna im Bereich von B-Planen erforderlich.

Fir die artenschutzrechtliche Betrachtung ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
mafgeblich.
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Artenschutzrechtliche Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes:

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren besonders geschiitzter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen, zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstoéren.

2. wild lebende Tiere streng geschitzter Arten und der européischen Vogelarten wah-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderzeiten
erheblich zu stéren. Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung
der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- und Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren.

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu
zerstoren.

Abweichende Vorgaben bei nach § 44 (5) BNatSchG privilegierten Vorhaben:

Bei nach § 15 BNatSchG zuldssigen Eingriffen sowie bei nach den Vorschriften des
Baugesetzbuchs zuldssigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs.2, Satz 1 BNatSchG (Vor-
haben in Gebieten mit Bebauungsplanen nach § 30 BauGB, wahrend der Planaufstel-
lung nach § 33 des BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB) gelten die Verbote
des § 44 (1) BNatSchG nur eingeschrankt.

Bei européisch geschutzten Arten (Vogelarten und FFH-Arten), in Anhang IVb der FFH-
RL aufgefiihrten Pflanzenarten oder Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgefiihrt sind, liegt kein VerstoB3 gegen das Verbot des
§ 44 (1) Nr.3 BNatSchG und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beein-
trachtigungen auch gegen das Verbot des § 44 (1) Nr.1 BNatSchG vor, soweit die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten weiterhin erfllt
werden kann. Das Verbot des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG wird jedoch nicht eingeschrankt.

Bei Betroffenheiten anderer besonders geschitzter Tierarten liegt kein VerstoB gegen
die Verbote des § 44 (1) BNatSchG vor, wenn die Handlungen zur Durchfiihrung des
Eingriffs oder Vorhabens geboten sind. Diese Arten sind jedoch ggf. in der Eingriffsrege-
lung zu betrachten.

Die Verbotstatbestédnde des § 44 (1) BNatSchG treten bei privilegierten Vorhaben nicht
ein, wenn in besonderen Féllen durch vorgezogene MaBnahmen sichergestellt werden
kann, dass die 6kologische Funktion einer betroffenen Lebensstéatte kontinuierlich erhal-
ten bleibt. Entsprechend der Zielsetzung werden diese MaBnahmen als CEF-MaB-
nahmen (Continuous Ecological Functionality) bezeichnet. Die MaBnahmen sind im
raumlichen Zusammenhang mit der Eingriffsflache durchzufiihren. Weiterhin sind die
MaBnahmen zeitlich vor Durchfihrung des Eingriffs bzw. Vorhabens abzuschlieBen.

Fir ungefahrdete Arten ohne besondere Anspriiche kénnen nach LBV-SH / AfPE (2013)
auch mit einer zeitlichen Licke artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen vorgese-
hen werden und damit ein Verbotstatbestand umgangen werden.
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Im Fall eines VerstoBes ist eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG mdglich u.a. aus
zwingenden Grinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses einschlieBlich solcher
sozialer oder wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zu-
mutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populati-
onen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Art. 16 (1) der FFH-RL weitergehende An-
forderungen enthalt.

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Durchfihrung von Vorhaben im Unter-
suchungsraum erst nach der Aufstellung des B-Plans bzw. zu einem Stand, in dem die
Privilegierung des § 44 (5) BNatSchG gilt, stattfindet, so dass die Vorgaben fir privilegier-
te Vorhaben anzuwenden sind.

3 Planung und Wirkfaktoren

3.1 Planung

Das Plangebiet umfasst ein von der Bismarckallee erschlossenes gréBeres 7.950 m? gro-
Bes Villengrundstick mit einem relativ zentral gelegenen, seit einiger Zeit nicht mehr be-
wohnten Einfamilienhaus und Garage. Das Grundstlck ist in einer teilweise markante,
waldahnliche Gehdlzstruktur im Norden und im Osten, bestehend aus z.T. groBgewach-
senen Laub- und Nadelbdumen sowie entlang der BismarckstraBe durch eine hoch ge-
wachsene, fir Aumuihle bzw. far Villengrundsticke, typische Rhododendronhecke, einge-
bettet. Die ehemalige Gartenflache im Westen und im Stden ist durch die nicht mehr vor-
handene Nutzung relativ zugewuchert.

Die Bismarckallee bildet die dstliche, der Katzenstieg die nérdliche, Plangrenze. Der Ein-
fahrt zum Grundstlick in dem siddstlichen Bereich des Grundstiicks, bildet zusammen mit
dem Wohnhaus eine Art - Plateau zwischen 34,00 und 35,50 UNN bzw. den héchsten
Punkt des Grundstlicks. Von da aus féllt das Gelande in Richtung Siiden, Westen und
Norden ab. Die nordwestliche Planecke bildet mit 27,00 (NN den tiefsten Punkt.

Zum Schutz des Baumbestands in der Gemeinde AumUhle hat die Gemeinde eine Baum-
schutzsatzung erfasst, die mit einer 1. Anderung am 29.08.2013 in Kraft getreten ist. Ge-
maB der Baumschutzsatzung sind Baume mit einem Stammumfang von mehr als 100 cm
(= 0,33 m Stammdurchmesser), gemessen in einer Hohe von 100 cm Uber dem Erdboden
geschutzt. Bei mehrstdmmigen Baumen ist die Summe der einzelnen Stammumfange
entscheidend, wobei ein Stamm mindestens 40 cm Stammumfang aufweisen muss. Nicht
unter diese Satzung fallen, gemaB § 2, Nadelbdume (Ausnahme von Eiben) Pappeln,
Weiden und Obstbdume (Ausnahme von Walnussbaumen und Esskastanien).

Diese Baumschutzsatzung liegt u.a. zu Grunde fir die Beurteilung eines Eingriffes in den
Baumbestand.

Im Plangebiet werden ein reines Wohngebiet, Verkehrsflachen, private Grinflache, Erhalt
von Baum- und Heckenstruktur und Anpflanzung von Baumen und Gehdlzstrukturen fest-
gesetzt. Auf dem Gelande sind 2 Baufenster vorgesehen (s. Abb. 2).

Der Gebaudebestand soll abgerissen werden. Dies ist ein Wohnhaus und ein Nebenge-
baude (Lage der Gebaude s. Abb. 2 und 3). Weiterhin ist die Entfernung eines Gehdlzbe-
standes vorgesehen (s. Abb. 3).
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Abb. 3: Geltungsbereich des B-Plan Nr. 7c der Gemeinde Aumuhle mit Gebauden und vermessenen
Gehodlzen (Institut fiir Baumpflege 2015)
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3.2 Wirkfaktoren

Das Projekt verursacht unterschiedliche Wirkungen, die Verédnderungen der Umwelt im
vom Vorhaben betroffenen Raum zur Folge haben kénnen. Diese Wirkungen, die ent-
sprechend ihrer Ursachen auch den verschiedenen Phasen des Vorhabens zugeordnet
werden kénnen, sind z.T. dauerhaft, z.T. regelmaBig wiederkehrend und z.T. zeitlich be-
grenzt.

Baubedingte Wirkfaktoren:

Im Rahmen der Bauarbeiten finden Bodenbewegungen und weitere Bautatigkeiten statt.
Wahrend der Bauzeit sind Beeintrachtigungen durch Larm und Bewegung durch Fahr-
zeuge, Maschinen und Menschen zu erwarten (Wirkfaktor visuelle und akustische Sto6-
rungen).

Anlagebedingte Wirkfaktoren:

Geplant ist der Abriss von Gebauden (s. Abb. 4) sowie die Uberbauung einer relativ gro-
Ben parkartigen Gartenanlage mit Rasenflachen und alteren Gehdlzbestanden (Wirkfak-
tor Flacheninanspruchnahme). Teile des Gehdlzbestandes bleiben erhalten (s. Abb. 3).

Betriebsbedingte Wirkfaktoren:

Durch die vermehrte Wohnnutzungsintensitét (Gartennutzung, Hunde, Autoverkehr, Be-
leuchtung) wird es zu einer Zunahme von Larm, Bewegungen und Licht kommen. Zu be-
ricksichtigen ist die Vorbelastung des Gebietes - sowohl im Geltungsbereich selbst als
auch im Umfeld (Wirkfaktor visuelle und akustische Stérungen).

3.3 Abgrenzung des Wirkraumes

Wirkfaktoren wahrend der Bauphase sind neben der Flacheninanspruchnahme die Wir-
kung durch visuelle und akustische Stérungen (Baufahrzeuge und —gerate) zu betrachten.
Letztere reichen auch tUber den Geltungsbereich hinaus in die Umgebung.

Fur die Ermittlung der Wirkrdume fir akustische und visuelle Stérungen werden folgende
Erfahrungswerte herangezogen: Je offener ein Geldnde ist, desto weiter reichen die in der
Umgebung des Vorhabens als Hauptwirkfaktoren anzunehmenden visuellen Einflisse.
Generell werden Wirkrdume von max. 20 m in dichter besiedelten Ortslagen, max. 50 m
im locker besiedelten Raumen, max. 50 m in gehélzgepragten Flachen und max. 100 m in
offenen Flachen angenommen.

Im vorliegenden Fall befinden sich im Randbereich sowie in der Umgebung des Gel-
tungsbereichs StraBen und Villen mit Gehdlzbestanden. Es wird hier ein Wirkbereich von
maximal 50 m angenommen.

Die Wirkfaktoren der Anlagephase (Flachenumwandlungen, s. Kap. 3.2) sind auf den Gel-
tungsbereich begrenzt.

In der Betriebsphase sind dauerhafte Stérungen zu erwarten. Sie sind jedoch deutlich ge-
ringer als in der Bauphase und Ubersteigen daher nicht die dort ermittelten Reichweiten
(s.0.).

In der nachfolgenden Abb. 4 erfolgt eine raumliche Abgrenzung und Darstellung des Wirk-
raums.
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Abb. 4: Abgrenzung des Wirkraums (Luftbild: Google maps, Februar 2016)
D Wirkraum Flacheninanspruchnahme, visuelle und akustische Stérungen

===sp  Wirkraum visuelle und akustische Stérungen

3.4 Landschaftselemente nach Fotos

Die im Rahmen der Gelandebegehungen im Februar 2016 vorgefundenen Landschafts-
elemente des Untersuchungsraums werden in den nachfolgenden Fotos dargestellt.

Foto 1: Eingangsseite des Haupthauses Foto 2: Gartenseite (Westen) des Haupthau-
(Osten) ses, Fenster z.T. mit Jalousienkasten
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Foto 3: Haupthaus mit beginnenden Sché-
den an der Verschalung der Dachunterseite

Foto 5: Offnung (Liiftung?) an der Vordersei- Foto 6: Garagengebdude mit beginnenden
te des Garagengebaudes Schaden an der Verschalung der Dachun-
terseite

Foto 7: Haupthaus (Westen) mit Baumbe- Foto 8: Baumstamme, Uberwiegend schad-
standen haft, mit Ho6hlenbildung, Schéadlingsbefall
u.a.

11



BBS Biiro Greuner-Pdnicke Beratender Biologe VBIO

Foto 9: Alte Buche mit Efeu Foto 10: Altere Buchen im Foto 11: Geholzbestand im
Siudosten des Grundstiicks Norden des Grundstlicks

Gebaudebestand

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich ein Wohnhaus und ein Garagengebaude.
Die Gebaude standen zum Zeitpunkt der Begehung im Febr. 2016 offensichtlich schon
seit einiger Zeit leer. Es zeigten sich schon erste Schaden im Bereich der Farbbeschich-
tung der Fenster und der Ubergangsbereich zwischen Mauerwerk und Dachverschalun-
gen (s. Foto 3 und 6). Ein Teil der Fenster des Haupthauses ist mit Jalousienkasten (s.
Foto 2) ausgestattet.

Auf der Riickseite des Garagengebaudes befindet sich ein Riss im Putz (mit Ritzen- und
Spaltenbildung), ein Luftungs-(?)-schlitz (s. Foto 4 und 5) schafft Eintrittsmdglichkeiten
z.B. fur kleinere Végel.

Es sind insgesamt einige Spalten und Nischensituationen vorhanden, die eine Besiedlung
durch Tiere erlauben.

Gartenanlagen

Es sind keine Gartenanlagen etwa in Form von Rasenflachen, Blumenrabatten oder ge-
pflegtem Ziergeblsch mehr vorhanden. Das Grundstiick hat Waldcharakter. Wegen der
Beschattung ist relativ wenig Unterwuchs vorhanden. In manchen Bereichen (z.B. an der
der Terrasse oder an einer machtigen Buche unweit des Hauses (s. Foto 9) hat sich
Efeubewuchs ausgebreitet.

Geholzbestand

Der Gehodlzbestand des Grundstiicks Bismarckallee 22 wurde im Januar 2015 erfas:_st,
nummeriert und im Rahmen eines baumbiologischen Gutachtens (INSTITUT FUR
BAUMPFLEGE 2015) beschrieben und im Hinblick auf die Standsicherheit bewertet.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde auf dem Grundstiick ein umfangreicher und
z.T. waldartiger Baumbestand ermittelt. Im Januar 2016 wurden insgesamt 107 Baume
aufgenommen. Dazu gehdrten 31 Buchen, 25 Fichten, 13 Linden, 13 Kiefern, 13 Eichen,
10 Ahorn, 3 Douglasien, 2 Larchen, 2 Birken, 2 Kastanien und 1 Kirsche. Die allermeisten
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Baume wiesen Stammdurchmesser im Bereich zwischen ca. 40 bis 60 cm auf. Eine Reihe
von B&umen, denen eine mangelnde Verkehrssicherheit und/oder Vorschaden beschei-
nigt wurden, sind mittlerweile offensichtlich geféllt worden. Die Stdmme lagen zum Zeit-
punkt der Begehung im Februar noch auf dem Grundstlick. Es waren Baume mit Faulstel-
len, Héhlen, Léchern (Schadlingsbefall) usw. (s. Fotos unten).

Die noch verbliebenen Baume waren relativ vital. Es wurden keine auffélligen grdéBeren
Hoéhlungen gefunden, kleinere H6hlungen und Spaltensituationen sind jedoch vorhanden.
Die Hohlensituation der nordwestlich des Hauptgebdudes besonders alten und mit Efeu
bewachsenen Eiche Nr. 72 war nicht einschatzbar.

Umfeld

Im Umfeld befinden sich gehdlzreiche Siedlungsbereiche mit freistehenden groBen villen-
artigen Wohngebauden.

4 Faunistischer Bestand

Nachfolgend wird der potenzielle Bestand innerhalb des Wirkraums n&her beschrieben.
Die hier zu erwartenden artenschutzrechtlich relevanten Tierarten werden in der Gesamt-
Artenliste (s. Tab. 1) mit ihrem Gefédhrdungsgrad nach Roter Liste SH, dem Schutzstatus
nach dem BNatSchG und ihrer Zugehdrigkeit zu einem Anhang der Vogelschutz- bzw.
FFH-Richtlinie raumlich differenziert aufgefihrt. Es wird hier unterschieden nach Tierarten
in dem zu prifenden Teil des Geltungsbereichs und in dem mdglicherweise durch visuelle
und akustische Stérungen betroffenen Umfeld (s. Abb. 4).

4.1 Europaische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie

Der hier zu prifende Geltungsbereichs besteht aus einem &lteren verputzten Wohnge-
b&ude und einem Nebengebdude sowie verwilderten AuBenflachen mit einem waldartigen
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Altbaumbestand und einer Rasenflache. Im Rahmen der Begehung im unbelaubten Zu-
stand im Februar wurden keine Horste gefunden.

Im Bereich der Gebaude wurden nur wenige Nischensituationen gefunden, so dass Ein-
zelvorkommen von typischen Arten der Gebaude wie z.B. Bachstelze, Grauschnapper,
Hausrotschwanz nicht auszuschlieBen sind.

In den Gehdlzen des parkartigen Gartens mit einem relativ umfangreichen Altbaumbe-
stand ist mit verbreiteten Gehdlzbriterarten zu rechnen, auf Grund des lberwiegend vita-
len Zustands der Baume jedoch ohne anspruchsvollere Héhlenbriterarten (Arten s. Ta-
belle 1).

Es liegen keine Hinweise (z.B. aus WINART-Daten, Stand: Februar 2016) fir Bruten
streng geschutzter Arten, weiterer Arten der Roten Liste und / oder anspruchsvollerer Ko-
loniebrdter (z.B. Dohle, Mauersegler) vor.

4.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Fledermause

Geltungsbereich

Innerhalb des zu prifenden Geltungsbereichs sind viele Altbdume vorhanden. Es handelt
sich nach Durchfiihrung einer Holzfallaktion i.d.R. um vitale Baume mit relativ wenig Tot-
holz. GréBere H6hlungen wurden nicht gefunden, sind jedoch wegen der groBen Hbéhe
und daher nicht immer ausreichend gegebenen Sicht in gréBeren Héhen auch nicht ganz
auszuschlieBen. Auch efeubewachsenen Eiche Nr. 72 war nicht gut einschatzbar.

Es ist vor allem eine Tagesquartiernutzung von Flederm&ausen méglich und wahrschein-
lich. Fortpflanzungsquartiere (,Wochenstuben®) und Winterquartiere von Fledermause
sind zwar eher unwahrscheinlich, kénnen jedoch vor allem fir die Eiche Nr. 72 und Bau-
me mit Stammdurchmessern von > 50 cm nicht ganz ausgeschlossen werden.

Der Gebaudebestand ist nicht mehr ganz intakt und lasst Héhlen- und Spaltensituationen
u.U. auch mit Offnungen ins Hausinnere erkennen. Kleine Fledermausarten, insbesonde-
re die Zwergfledermaus, kdnnen auch sehr kleine Zugangsspalten nutzen, sodass eine
Besiedlung ohne Feldkartierung nicht sicher ausgeschlossen werden kann. So sind hier
Vorkommen von Tages- und Fortpflanzungsquartieren (,Wochenstuben®) der Zwergfle-
dermaus nicht auszuschlieBen. Im Garagengebaude befindet sich eine gréBere Zugangs-
6ffnung im Giebelbereich. Hier ist eine Wochenstubennutzung der Rauhautfledermaus
und der Zwergfledermaus mdglich.

Maoglich ist auBerdem eine Nutzung des parkartigen Gartens als Nahrungshabitat. Eine
essenzielle Bedeutung ist hier jedoch auszuschlieBen. Es fehlen Leitstrukturen (z.B.
Knicks) fur Flugrouten.

Umgebung

Im besiedelten Umfeld der zu prifenden Flache sind Tagesquartiere, Winterquartiere und
Wochenstuben mdéglich. Es liegen jedoch keine WINART-Nachweise (Stand: Februar
2016) vor.
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4.3 Weitere europdisch geschiitzte Arten

Eine Bedeutung des Geltungsbereichs fur Amphibien oder andere Arten der Gewasser
oder Uferbereiche besteht aufgrund fehlender geeigneter Gewasser nicht.

Vorkommen von Zauneidechsen sind nicht zu erwarten, da hier geeignete Lebensraume
(z.B. sandige, studexponierte besonnte Wélle) fehlen.

Auch fir die Haselmaus ist im Geltungsbereich aufgrund des weitgehenden Fehlens von
geeigneten Straucher- und Brombeerbestanden ein Vorkommen ausgeschlossen werden.

Die Héhlen in den Baumen im Geltungsbereich weisen noch keine Eignung fiir den Eremit
auf, dessen Larve in mulmreichen alten Héhlen lebt. Auch der Heldbock ist nicht zu erwar-
ten.

Ruderalfluren mit Weidenréschen oder Nachtkerze als Nahrungspflanzen far den Nacht-
kerzenschwarmer wurden nicht festgestellt, die Art ist daher nicht zu erwarten.

Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind somit nicht zu betrachten.

4.4 \Weitere ,,nur” national geschiitzte Arten

Mdglich sind Vorkommen der Waldeidechse und der Blindschleiche. Auf Grund der hier
gegebenen Lebensraumbedingungen und fehlender Gewasser sind keine weiteren be-
deutsamen Vorkommen nur national geschutzter Arten zu erwarten. Die Auswertung der
WINART-Daten erbrachte keine weiteren Angaben im Bereich des Wirkraums und seiner
Umgebung.

4.5 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

In Schleswig-Holstein kommen nach LBV-SH / AfPE (2013) aktuell lediglich vier europa-
rechtlich geschitzte Pflanzenarten vor, die nur noch mit kleinen Restbestanden an zu-
meist bekannten Sonderstandorten vertreten sind. Es sind dies das Firnisglénzende Si-
chelmoos (Hamatocaulis vernicosus), Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides),
Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Froschkraut (Luronium natans).

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Untersuchungsraum nicht zu
erwarten.

4.6 WINART-Auswertung

Fir den Wirkbereich des Vorhabens liegen keine Hinweise zu Vorkommen von Tieren o-
der Pflanzen vor (s. Abb. 7).
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Abb. 7: WINART-Daten-Auswertung (Stand: Februar 2016)

: Geltungsbereich des B-Plan 7¢
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4.7 Bestandstabelle

I__n der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Untersuchung (s.0.) in einer
Ubersicht zusammengestellt. Die Vorkommen der ermittelten Arten werden mit ihrem Ge-
fahrdungsgrad nach Roter Liste SH, dem Schutzstatus nach dem BNatSchG und ihrer

Zugehorigkeit zu einem Anhang der Vogelschutz- bzw. FFH-Richtlinie raumlich differen-
ziert aufgefuhrt.

Es werden folgende Abklrzungen verwendet:

Erhaltungszustand SH (s. LANDESBETRIEB STRASSENBAU UND VERKEHR)
g = gunstig
z = Zwischenstadium
u = unglinstig
FV = gunstig
U1 = unglinstig - unzureichend
U2 = unglinstig — schlecht
XX = unbekannt

RL SH, RL D: aktuelle Rote Liste Schleswig-Holstein u. Deutschland
Gefahrdungsstatus:
0 = ausgestorben
1 = vom Aussterben bedroht
2 = stark gefahrdet
3 = gefahrdet
D = Datenlage defizitar
G = Gefahrdung anzunehmen, Status unbekannt
V = Vorwarnliste
R = extrem selten

BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz
BG = besonders geschiitzt, SG = streng geschutzt

FFH VSRL: in den Anh&ngen der FFH- oder Vogelschutzrichtlinie enthalten:

| = Vogelart von gemeinschaftlichem Interesse, fir deren Erhaltung besondere Schutzgebie-
te ausgewiesen werden missen (gem. EU-Vogelschutz-Richtlinie)

Il = Tier- oder Pflanzenart von gemeinschaftlichem Interesse, fir deren Erhaltung besondere
Schutzgebiete ausgewiesen werden missen (gem. FFH-Richtlinie)

IV = streng zu schltzende Tier- oder Pflanzenart von gemeinschaftlichem Interesse (gem.
FFH-Richtlinie)

Potenzielle Vorkommen im Untersuchungsgebiet:

Brutvdgel: B = potenzieller Brutvogel

Flederm&use: TQ = potentielles Tagesquartier, Wo = pot. Wochenstubenquartier, WQ= pot.
Winterquartier

(..) = Vorkommen weniger wahrscheinlich
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Tab. 1: Potenzieller Bestand Fauna (Auswahl artenschutzrechtlich relevanter Arten)
(Abkirzungen s.o., Arten in Fettdruck = wertgebende Arten)

Art, Gattung, Gruppe oz RL| © FFH/ | Potenzieller faunistischer

2% sH | & Bestand

2§ 2 VSRL

5 N b
Deutscher Name Wissenschaftl. Name BG | SG B-Plan-Gebiet | Umgebung
Flederméause (Potenzialanalyse 2016)
GroBer Abendsegler |Nyctalus noctula 3 |1+l +] IV NG, TQ, Wo, SQ, NG

(WQ)
Rauhautfledermaus | Pipistrellus nathusii 3 |1+l +] IV NG, TQ, Wo, SQ, NG
(Wo)
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrel- =+l +| IV (Wo) TQ, Wo, SQ, NG
lus NG
Breitfliigelfledermaus | Plecotus auritus 3+ 4+ IV NG, TQ Wo, SQ, NG
Brutvégel (Potenzialanalyse 2016)
Amsel Turdus merula g + B B
Blaumeise Parus caeruleus g + B B
Buchfink Fringilla coelebs g + B B
Buntspecht Dendrocopus major g + B B
Eichelh&her Garrulus glandarius g + B B
Elster Pica pica g + B B
Fitis Phylloscopus trochilus | g + B B
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla | ¢ + B B
Gartengrasmicke Sylvia borin g + B B
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoeni-| g + B B
curus

Grauschnapper Muscicapa striata g + B B
Grinling Carduelis chloris g + B B
Heckenbraunelle Prunella modularis g + B B
Klappergrasmiicke Sylvia curruca g + B B
Kleiber Sitta europaea g + B B
Kohlmeise Parus major g + B B
Misteldrossel Turdus viscivorus g + B B
Mdénchsgrasmiicke Sylvia atricapilla g + B B
Rabenkrahe Corvus corone g + B B
Ringeltaube Columba palumbus g + B B
Rotkehichen Erithacus rubecula g + B B
Schwanzmeise Aegithalus caudatus g + B B
Singdrossel Turdus philomelos g + B B
Star Sturnus vulgaris g + B B
Tarkentaube Streptopelia decaocto | ¢ + B B
Zaunkonig Troglodytes troglodytes g + B B
Zilpzalp Phylloscopus collybita | g + B B
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5 Auswirkungen des Vorhabens auf die Tierwelt

Nachfolgend werden die Auswirkungen durch das geplante Vorhaben auf die einzelnen
Tiergruppen / Arten dargestellt. Diese Auswirkungen kénnen artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestédnde auslésen.

Sofern Betroffenheiten artenschutzrechtlich relevanter Arten zu erwarten sind, ist die Ar-
tenschutzregelung (rechtliche Grundlagen s. Kap. 2.3) abzuarbeiten. Es wird dann ge-
prift, ob sich hier ein Handlungsbedarf durch das geplante Vorhaben ergibt (CEF-
MaBnahmen, Antrdge auf Ausnahmegenehmigungen, Erfordernis von Kompensations-
maBnahmen).

5.1 Europaische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie

Ungefahrdete Brutvogel der Gehdlze (Arten s. Tab. 1)

Der gehdlzbestandene parkartige Charakter der hier zu prifenden Flache wird nur zu ei-
nem kleinen Teil erhalten bleiben kénnen. Damit gehen hier Lebensraume flr viele poten-
zielle Brutvdgel verloren.

Finden Gehdlzrodungen innerhalb der Fortpflanzungszeit statt, sind Zerstérungen von Ge-
legen und Jungtieren nicht auszuschlieBen.

Konflikte mit maglicher artenschutzrechtlicher Relevanz:

e Modgliche Betroffenheiten von Individuen bei Gehdlzfallung
e Betroffenheiten von Fortpflanzungsstatten

e Lebensraumverlust

Ungefahrdete Brutvogel der Gebaude (Arten s. Tab. 1)

Der Gebaudebestand wird vollstandig abgerissen. Damit gehen hier Lebensraume fir
einzelne potenzielle Brutvogel verloren.

Finden Abrissarbeiten innerhalb der Fortpflanzungszeit statt, sind Zerstérungen von Gele-
gen und Jungtieren nicht auszuschlieBen.

Konflikte mit moglicher artenschutzrechtlicher Relevanz:

e Madgliche Betroffenheiten von Individuen bei Abrissarbeiten
e Betroffenheiten von Fortpflanzungsstatten

e Lebensraumverlust

5.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

Flederméause (streng geschiitzt nach BNatSchG, z. T. RL SH)

Im Bereich der verloren gehenden Altbdume und der Gebaude ist das Vorhandensein von
Fledermaustagesquartieren moglich. Eine Wochenstubennutzung ist zwar eher unwahr-
scheinlich, jedoch nicht sicher auszuschlieBen. Winterquartiere des GroBen Abendseglers
kénnen in Baumen mit einem Stammdurchmesser von > 50 cm nicht ausgeschlossen
werden.
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Quartiere lichtempfindlicher Arten sind hier nicht zu erwarten. Nahrungsflige solcher Ar-
ten kénnen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Da der hier relativ geringe Verlust von Jagdhabitaten nicht als essenziell bedeutsam ein-
zustufen ist, wird hier kein Verbotstatbestand ausgelést.

Konflikte mit méaglicher artenschutzrechtlicher Relevanz:

e Mdgliche Betroffenheiten von Tagesquartieren

e Madogliche Betroffenheiten von Fortpflanzungsstatten und Winterquartieren

5.3 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

In Schleswig-Holstein kommen nach LB-SH / AfPE (2016) aktuell lediglich vier europa-
rechtlich geschutzte Pflanzenarten vor, die nur noch mit kleinen Restbestanden an zu-
meist bekannten Sonderstandorten vertreten sind. Es sind dies das Firnisglanzende Si-
chelmoos (Hamatocaulis vernicosus), Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides),
Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Froschkraut (Luronium natans).

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Untersuchungsraum nicht zu
erwarten. Es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz

Konflikte mit moglicher artenschutzrechtlicher Relevanz:

e keine

5.4 Weitere, artenschutzrechtlich nicht relevante Arten

Méglicher Lebensraum von Waldeidechse und Blindschleiche wird tiws. Gberbaut.
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6 Artenschutzrechtliche Prufung

Nachfolgend werden aus den in Kapitel 5 ermittelten Auswirkungen mdgliche artenschutz-
rechtliche Betroffenheiten/Verbotstatbestande, Erfordernisse der Vermeidung und Mini-
mierung, der Genehmigung und der Kompensation hergeleitet (rechtliche Grundlagen s.
Kapitel 2.3).

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Durchfihrung von Vorhaben im Untersu-
chungsraum erst nach Beschluss des B-Plans stattfindet, so dass hier die Privilegierung
nach § 44 (5) gilt. Daher sind hier die Auswirkungen auf europaisch geschitzte Arten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und heimische Vogelarten zu betrachten.

a.) Es ist zu prifen, ob Tétungen européisch geschitzter Arten unabhéangig von der Zer-
stérung oder Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten méglich sind.

b.) Es ist zu prifen, ob erhebliche Stérungen der Arten des Anhangs IV FFH-RL und der
europaisch geschitzten Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten zu erwarten sind. Solche liegen vor, wenn
sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert.

c.) Es ist zu prufen, ob flir die européisch geschitzten Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie und die heimischen Vogelarten die ¢kologische Funktion betroffener Fort-
pflanzungs- und Ruhestéatten im rdumlichen Zusammenhang erfllt bleibt.

Bei einem VerstoB muss eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG beantragt
werden. Eine Genehmigung kann u.a. erfolgen, wenn zwingende Grinde des Uberwie-
genden o6ffentlichen Interesses einschlieBlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art vor-
liegen. Sie darf zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und
sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. Die Ausnah-
megenehmigung ist bei der Zulassung des Eingriffs erforderlich.

Es werden hier nur diejenigen Tierarten und -gruppen aufgefihrt, bei denen geman den
Ausflihrungen im Kapitel 5 (Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Tierwelt) ar-
tenschutzrechtlich relevante Betroffenheiten méglich sind.

Weitere potenziell vorkommende und betroffene Arten sind héchstens national besonders
geschutzt (BArtSchV). Da es sich hier um ein privilegiertes Vorhaben handelt (s.o.), sind
diese Arten aus artenschutzrechtlicher Sicht nicht relevant und werden daher hier nicht
weiter behandelt. Diese Arten sind allerdings im Rahmen der Eingriffs-/ Ausgleichsrege-
lung zu berlcksichtigen.

6.1 Europaische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie

Alle heimischen Vogelarten und somit alle innerhalb des Bearbeitungsgebietes nachge-
wiesenen Arten sind sowohl nach BNatSchG national besonders geschitzt als auch nach
der EU-Vogelschutzrichtlinie europaisch geschutzt.

Entsprechend den Vorgaben des Vermerks des LB-SH (2013) werden im Folgenden die
nicht gefahrdeten Arten in Gruppen zusammengefasst nach ihren Habitatansprtichen (hier
an den Neststandorten) abgehandelt.
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Haufige und ungefahrdete Brutvogel der Gebiische, Gehdlze und sonstiger Baum-
strukturen

Fang, Verletzung, Tétung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG)

VermeidungsmaBnahme: Ein Téten oder Verletzen von Tieren kann vermieden werden,
indem das Fallen der Gehdlzbestande auBerhalb der Brut und Jungenaufzucht durchge-
fahrt wird.

Das Zugriffsverbot ,Fangen, Téten, Verletzen” tritt (ggf. trotz MaBnahmen) ein:
[lja X nein (unter Beriicksichtigung der VermeidungsmaBnahme)

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von  Fortpflanzungs- _und _ Ruhestatten
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)

Durch den Verlust von Baumen wird es zu einem Verlust von potenziellen Fortpflanzungs-
und Ruhestatten von Gehdlzbriiterarten kommen.

Die zu erhaltenden Baume sind in der Abb. 5 dargestellt. Die tbrigen Baume befinden
sich z.T. innerhalb der Baufenster und z.T. in den klinftigen AuBenanlagen und werden
daher vermutlich ganz tUberwiegend gefallt werden. Hier wird der ,worst case“-Fall ange-
nommen. Betroffen ist hier ein relativ artenreicher Baumbestand mit Laub- und Nadel-
baumen in mittlerem und &lteren Alter: 45 Laubbdume (Buchen, Linden, Eichen, Ahorn,
Birken, Kastanien, Kirsche) und 22 Nadelbaume (Fichten, Kiefern, Douglasien, Larchen)

Die Stammdurchmesser der betroffenen Baume betragen 27 bis 95 cm, die meisten in der
GrdBenordnung von 50 cm bis 60 cm.

Die meisten der artenschutzrechtlich besonders bedeutsamen schadhaften Baume mit
Ho6hlen und Spalten sind bereits vor der Begehung geféllt worden.

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme: Eine Kompensation mit Neuanpflanzung
von Gehdlzen kann flachenhaft, einzelbaumbezogen oder kombiniert erfolgen. Im vorlie-
genden Fall ist ein flachenhafter Ausgleich im Verhaltnis 1:1 vorgesehen. Die Gr6Be der
Anpflanzungsflache wird unter Berlcksichtigung der verbleibenden Gehdlze und der Ge-
samtgrdBe des Geltungsbereichs mit 0,5 ha angesetzt.

Da es sich bei den hier potenziell zu erwartenden Arten um verbreitete ungefahrdete Ar-
ten handelt ist ein Zeitverzug zwischen Eingriff und Wirksamkeit der MaBnahme hin-
nehmbar.

Das Zugriffsverbot ,Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten” tritt ein:

[lja X nein (bei Umsetzung artenschutzrechtlichen Ausgleichs)
Stérungstatbestande (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Erhebliche Stérungen sind nicht zu erwarten, da es sich um verbreitete, ungefahrdete Ar-
ten handelt.

Das Zugriffsverbot ,Stérung” tritt ein: [lja [Xnein
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?

L[] ja X nein (bei Umsetzung der Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen)
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Haufige und ungefahrdete Brutvogel der Gebaude
Fang, Verletzung, Tétung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG)

VermeidungsmaBnahme: Ein Téten oder Verletzen von Tieren wird dadurch vermieden,
dass der Abriss der Geb&ude auBerhalb der Brut und Jungenaufzucht durchgefliihrt wird.
Das Zugriffsverbot ,Fangen, Téten, Verletzen” tritt (ggf. trotz MaBnahmen) ein:

[lja X nein (unter Berlicksichtigung der VermeidungsmafBnahme)

Entnahme, Beschidiqung, Zerstbrung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)

Durch den Verlust von Geb&uden wird es zu einem Verlust von potenziellen Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten von Gebaudebriterarten kommen. Da es sich hier um einen eher
geringen potenziellen Bestand (nur Einzelpaare wenig anspruchsvoller Arten) handelt, ist
nur ein relativ geringfugiger Ausgleich erforderlich. Ein ,time leg“ ist hinnehmbar, d.h. die
MaBnahme muss nicht vorgezogen erfolgen.

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme: Es werden 2 Nischenbriterkdsten und 2
Meisenkésten fachgerecht an Geb&uden oder anderen Bauwerken im Geltungsbereich
angebracht.

Das Zugriffsverbot ,Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten” tritt ein:

[lja X nein (bei Umsetzung artenschutzrechtlichen Ausgleichs)
Stérungstatbestande (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Erhebliche Stérungen sind nicht zu erwarten, da es sich um verbreitete, ungefahrdete Ar-
ten handelt.

Das Zugriffsverbot ,Stérung” tritt ein: [lja [Xnein
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?

L[] ja X nein (bei Umsetzung der VermeidungsmaBnahme)

Weitere Betroffenheiten von Brutvdgeln liegen nicht vor (s. Kap. 5).

6.2 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Zwergfledermaus (Rote Liste: nicht gefahrdet (RL *))

Die Zwergfledermaus ist eine typische Hausfledermaus, kommt aber auch gelegentlich in
alten Baumen mit Spaltenquartieren vor. Als Jagdgebiete werden Uberwiegend Grenz-
strukturen an Ortsrandlagen genutzt, aber auch Walder, Knick- und Parklandschaften,
Ortsrandlagen und Gewasser werden bejagt. Dabei jagen sie gern im Windschutz der
Strukturen. Die Jagdgebiete sind selten weiter als 2 km vom Quartier entfernt. Die Art halt
feste Flugbahnen ein. Die Empfindlichkeit der Art gegenlber Lichtimmissionen ist gering.

Fang, Verletzung, Tétung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchQG)

Die Zwergfledermaus kann in den Geb&uden nicht ausgeschlossen werden, kann aber
auch an Baumen vorkommen. Es ist daher eine VermeidungsmaBnahme erforderlich.
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VermeidungsmaBnahme: Zum Vermeiden des Tétens oder Verletzens sind Gebaude au-
Berhalb der (Sommer-)Quartierzeiten abzureiBen und potenzielle Quartierbdume auBer-
halb dieser Zeiten zu fallen. Quartierzeit ist von Anfang Marz bis Ende November.

Das Zugriffsverbot ,Fangen, Téten, Verletzen” tritt (ggf. trotz MaBnahmen) ein:
[lja X nein (bei Umsetzung der VermeidungsmafBnahme)

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von  Fortpflanzungs- _und _ Ruhestatten
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)

Durch den Abriss der Gebaude und durch das Féllen von potenziellen Quartierbdumen
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Art zer-
stoért werden. Da ein solches Vorkommen hier jedoch als wenig wahrscheinlich eingestuft
wird und auBerdem im Umfeld umfangreiche Gehdlzbestadnde sowie strukturreiche Ge-
baude vorhanden sind, ist fur diese im Hinblick auf die Quartiernutzung sehr flexible Art
keine CEF-MaBnahme erforderlich. Eine Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme
wird als ausreichend erachtet.

Artenschutzrechtliche AusgleichsmalBnahme: Es werden 2 Verschalungen (mind. 1 m?)
oder 3 Spaltenkasten (z. B. Fledermausfassaden-Flachkasten mit Rliickwand FFAK-R von
hasselfeldt-naturschutz) an Gebduden oder anderen Bauwerken méglichst im Geltungs-
bereich angebracht.

Das Zugriffsverbot ,Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten” tritt ein:

[lja X nein (bei Umsetzung der VemeidungsmaBnahmen)
Stérungstatbestande (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Stérungen von Fledermausen kénnen durch die Nutzung des Gebiets oder BaumaBnah-
men in geringem MaB auftreten. Erhebliche Stérungen mit Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand der lokalen Population sind jedoch nicht zu beflirchten.

Das Zugriffsverbot ,Stérung” tritt ein: [lja Xnein
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?

L[] ja X nein (bei Umsetzung der VermeidungsmaBnahme)

GroBer Abendsegler (Rote Liste: gefahrdet (RL 3))

Der GroBe Abendsegler ist eine typische Baumfledermaus. Sommer- und Winterquartiere
werden in alten Baumen mit Héhlen und Spalten bezogen, Wochenstuben befinden sich
meist in alten Spechthéhlen oder in gerdumigen Nistkdsten und umfassen bis zu 60
Weibchen.

Winterquartiere befinden sich in Brickenpfeilern u.&., aber auch in Baumhoéhlen. Sommer-
und Winterquartiere kénnen weit voneinander entfernt liegen. Im Sommer in Nordost-
deutschland lebende Tiere werden regelmaBig in Stidwestdeutschland und der Schweiz
gefunden.

Als Jagdgebiet werden neben Wéldern auch Grinland, Parks und Gewasser genutzt. Die
Art legt bis zu >10 km zwischen Sommerquartier und Jagdgebiet zuriick und besitzt damit
einen sehr groBen Aktionsradius. Die Empfindlichkeit gegen Lichtimmissionen ist gering.
GroBe Abendsegler sind sehr schnelle Flieger, die ausgedehnte Wanderungen vorneh-
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men. lhre Sommer- und Winterquartiere kénnen weit (> 1.000 km) voneinander entfernt
liegen. Der GroBe Abendsegler Uberwintert z.B. in Plattenbauten und Brickenkdpfen in
Spalten und Ritzen, es werden aber auch Hoéhlen in alten Baumen oder Uberwinterungs-
geeignete Fledermauskasten genutzt.

Fang, Verletzung, Toétung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchQG)

Ein Téten oder Verletzen von Tieren ware beim Fallen von Quartierbdumen méglich.
Durch eine Festsetzung des zulassigen Fallzeitraums und durch eine VermeidungsmaB-
nahme kann dies jedoch vermieden werden.

VermeidungsmaBnahme: Fallungen von Baumen mit Héhlungen und/oder Spalten sind im
Winter durchzufhren (s.0.). Da jedoch auch Winterquartiere von Fledermausen nicht
auszuschlieBen sind, sind hier weitere Untersuchungen von Héhlen und besondere Vor-
kehrungen zum Schutz dieser potenziellen Vorkommen erforderlich.

Zur Ermittlung von tatséchlich vorhandenen Winterquartieren ist eine fachlich qualifizierte
endoskopische Untersuchung (mit Baumkletterer oder Leiter) der potenziellen Héhlen-
baume zu erbringen. Dies muss unmittelbar vor der Féllung erfolgen. Sollte hier ein Win-
terbestand vorhanden sein, wéare die Féllung zu diesem Zeitpunkt unzuldssig. Sie durfte
erst dann durchgefihrt werden, wenn die Héhle nicht mehr genutzt wird (etwa ab Anfang
April). Alternativ kann auch schon Ende September / Anfang Oktober vor Beginn der
Uberwinterungsphase eine Untersuchung stattfinden und bei Negativnachweis die Hohle/-
en z.B. mit Drahtgeflecht verschlossen werden. Dies betrifft alle potenziellen Héhlenbau-
me (Gehdlze mit einem Stammdurchmesser > 50 cm in H6he einer Héhlung).

Das Zugriffsverbot ,Fangen, Téten, Verletzen” tritt (ggf. trotz MaBnahmen) ein:
[lja X nein (bei Umsetzung der VermeidungsmafBnahme)

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von _ Fortpflanzungs- und  Ruhestatten
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)

Durch das Fallen von potenziellen Quartierbdumen kann nicht ausgeschlossen werden,
dass Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Art zerstért werden. Sollte ein solches Quartier
ermittelt werden (s.o., durch endoskopische Untersuchung) ist ein vorgezogener Aus-
gleich (CEF-MaBnahme) in Form eines fachgerechten Anbringens eines kinstlichen Win-
terquartiers im Geltungsbereich zu erbringen.

Das Zugriffsverbot ,Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten” tritt ein:

[lja X nein (bei Umsetzung der VemeidungsmaBnahmen)
Stérungstatbestande (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Stérungen von Fledermausen kénnen durch die Nutzung des Gebiets oder BaumaBnah-
men in geringem MaB auftreten. Erhebliche Stérungen mit Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand der lokalen Population sind jedoch nicht zu beflirchten.

Das Zugriffsverbot ,Stérung” tritt ein: [lja [Xnein
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?

L[] ja X nein (bei Umsetzung der VermeidungsmaBnahme)
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Rauhautfledermaus (Rote Liste: gefahrdet (RL 3))

Quartiere der Rauhautfledermaus finden sich v.a. in Baumhéhlen oder in Fledermauskas-
ten, gelegentlich werden auch Gebaudequartiere oder Holz- oder Bretterstapel genutzt.
Die Nahe zu Waldern und Gewassern wird bevorzugt genutzt. Als Wochenstuben werden
Baumhdohlen, Flachkasten, Stammrisse hinter abstehender Rinde, selten auch Strukturen
an Gebauden genutzt. Rauhautflederméuse gehéren zu den wenigen fernziehenden Fle-
dermausarten Mitteleuropas, sind jedoch trotz der ausgepragten Wanderungen sehr ort-
streu. So suchen die Mannchen z. B. regelmaBig dieselben Paarungsgebiete und sogar
Balzquartiere auf. Im Flug zwischen den Quartieren und Jagdgebieten orientieren sich
Rauhautfledermause oft an Leitstrukturen. Die Empfindlichkeit der Art gegen Lichtimmis-
sionen ist gering.

Fang, Verletzung, Tétung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG)

Ein Téten oder Verletzen von Tieren wére beim Fallen von Quartierbdumen und dem Ab-
riss der Gebaude moglich. Durch eine Festsetzung des zulassigen Fallzeitraums kann
dies jedoch vermieden werden, da keine Winterquartiere anzunehmen sind.

VermeidungsmaBnahme: Das Fallen von Quartierbdumen und der Abriss der Gebaude
sind auBerhalb der (Sommer-)Quartierzeiten abzureiBen. Quartierzeit ist von Anfang Marz
bis Ende November.

Das Zugriffsverbot ,Fangen, Téten, Verletzen” tritt (ggf. trotz MaBnahmen) ein:
[lja X nein (bei Umsetzung der VermeidungsmafBnahme)

Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von  Fortpflanzungs- _und _ Ruhestatten
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)

Durch den Abriss der Gebaude und durch das Fallen von potenziellen Quartierbdumen
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Art zer-
stoért werden. Da ein solches Vorkommen hier jedoch als wenig wahrscheinlich eingestuft
wird und auBerdem im Umfeld umfangreiche Gehdlzbestande sowie strukturreiche Ge-
baude vorhanden sind, ist fir diese im Hinblick auf die Quartiernutzung flexible Art keine
CEF-MaBnahme erforderlich. Eine Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme wird als
ausreichend erachtet.

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme: Es werden 2 Hohlenkédsten an Geb&uden
oder Bdumen mdglichst im Geltungsbereich angebracht.

Das Zugriffsverbot ,Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten” tritt ein:

[lja X nein (bei Umsetzung der VemeidungsmaBnahmen)
Stérungstatbestande (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Stérungen von Fledermausen kénnen durch die Nutzung des Gebiets oder BaumaBnah-
men in geringem MaB auftreten. Erhebliche Stérungen mit Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand der lokalen Population sind jedoch nicht zu beflirchten.

Das Zugriffsverbot ,Stérung” tritt ein: [lja Xnein
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?

L[] ja X nein (bei Umsetzung der VermeidungsmaBnahme)
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Breitfliigelfledermaus (Rote Liste: gefahrdet (RL 3))

Die Breitfligelfledermaus gilt als typische Dorffledermaus. Sie gilt als ortstreu und wenig
mobil. Die Wochenstuben befinden sich besonders auf Dachbéden in Geb&uden und
werden Uber Jahre hinweg wiederkehrend genutzt. Sie umfassen meist 10-60 Weibchen.
Den Winter verbringt ein GroBteil der Tiere wahrscheinlich in Zwischendecken und auch
im Inneren isolierter Wéande oder in den Wochenstubenquartieren.

Typische Jagdhabitate sind u.a. Waldrénder, Siedlungsbereiche, Knicklandschaften oder
Weideflachen. Auch unter StraBenlaternen wird haufig gejagt, die Empfindlichkeit gegen
Lichtimmissionen ist gering. Die Jagdgebiete befinden sich innerhalb eines Radius von bis
zu 6,5 km um die Quartiere, im stadtischen Bereich sind sie selten weiter als 1000 m vom
Quartier entfernt. Die Art fliegt bedingt strukturgebunden, Flugrouten werden haufig wie-
derkehrend genutzt.

Fang, Verletzung, Toétung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchQG)

Fir die Breitfligelfledermaus ist an den Gebauden im Geltungsbereich eine Nutzung als
Nahrungshabitat und eine Tagesquartiernutzung mdoglich. Zur Vermeidung von Tétungen
ist daher eine VermeidungsmaBnahme erforderlich.

VermeidungsmaBnahme: Zum Vermeiden des Tétens oder Verletzens sind Gebaude au-
Berhalb der (Sommer-)Quartierzeiten abzureiBen und potenzielle Quartierbdume auBer-
halb dieser Zeiten zu fallen. Quartierzeit ist von Anfang Mérz bis Ende November.

Das Zugriffsverbot ,Fangen, Téten, Verletzen” tritt (ggf. trotz MaBnahmen) ein:
[lja X nein (bei Umsetzung der VermeidungsmaBnahme)

Entnahme, Beschidiqung, Zerstbrung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG)

Es sind keine artenschutzrechtlich relevanten Quartierstrukturen zu erwarten. Daher sind
keine AusgleichsmaBnahmen erforderlich.

Das Zugriffsverbot ,Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten” tritt ein:

[lja X nein (bei Umsetzung der VemeidungsmaBnahmen)
Stérungstatbestande (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Stérungen von Fledermausen kénnen durch die Nutzung des Gebiets oder BaumaBnah-
men in geringem MaB auftreten. Erhebliche Stérungen mit Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand der lokalen Population sind jedoch nicht zu beflirchten.

Das Zugriffsverbot ,Stérung” tritt ein: [lja Xnein
Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?

L] ja X nein (bei Umsetzung der VermeidungsmaBnahme)
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7 Artenschutzrechtlicher Handlungsbedarf

Im Folgenden werden die artenschutzrechtlich erforderlichen MaBnahmen, die zur Ver-
meidung des Eintretens von Verbotstatbestanden erforderlich werden, dargestellt.

7.1 Artenschutzrechtliche VermeidungsmaBnahmen

Bei artenschutzrechtlichen VermeidungsmaBnahmen handelt es sich um MaBnahmen zur
Vermeidung oder Reduzierung von Beeintrachtigungen.

Die Eingriffe in Gebaude und in den Baumbestand mit potenziellen Fledermausquartieren
sind zur Vermeidung des Tétens oder Verletzens von Fledermausen und Végeln und des
Zerstorens von Eiern auBerhalb der Zeit der Sommerquartierzeit und der Brut und Jun-
genaufzucht durchzufihren. Die Zeitvorgaben sind zusammengefasst in der nachfolgen-
den Tab. 2 aufgefuhrt.

Tab. 2: Zusammenfassung der VermeidungsmaBnahmen
Schutzobjekt / Grund Vorgabe

Fledermause Der Abriss der Gebdude und das Féllen von Bdumen mit
Hoéhlen oder Spalten erfolgt auBerhalb der Sommer-
Quartierzeiten. Es ist zwischen Anfang Méarz bis Ende No-
vember unzuldssig.

Zur Ermittlung von tatséchlich vorhandenen Winterquartieren
erfolgt unmittelbar vor der Féllung eine fachlich qualifizierte
endoskopische Untersuchung (mit Baumkletterer oder Leiter)
der potenziellen Héhlenbaume. Sollte hier ein Winterbestand
vorhanden sein, ist die Fallung zu diesem Zeitpunkt unzulés-
sig. Sie darf erst dann durchgefiihrt werden, wenn die Héhle
nicht mehr genutzt wird (etwa ab Anfang April). Alternativ
kann auch schon Ende September / Anfang Oktober vor Be-
ginn der Uberwinterungsphase eine Untersuchung stattfin-
den und bei Negativhachweis die H6hle/-en z.B. mit Draht-
geflecht verschlossen werden.

Dies betrifft alle potenziellen Héhlenbdume (Gehdlze mit
einem Stammdurchmesser > 50 cm in Héhe einer H6hlung).

Vogelarten Eingriffe in Gehdlzbestande sind nur auBerhalb der Brutzeit
zuldssig, d.h. nicht von Anfang Marz bis Ende September

Erforderliche MaBnah- | Der Abriss der Gebaude ist zwischen dem 01. Dezember
men unter Beriicksich- |und 28./29. Februar durchzufiihren.

tigung aller Einzelerfor- | Eingriffe in die Gehélze sind zwischen dem 01. Dezember
dernisse und 28./29. Februar unter Berlicksichtigung der o.g. MaB-
nahme zum Schutz von potenziellen Fledermaus-
Winterquartieren durchzufiihren

Unter Berlcksichtigung der MaBnahmen kann das Téten oder Verletzen von Flederméau-
sen und Végeln vermieden werden.

Sofern durch eine Vogel- und Fledermauskartierung nachgewiesen wird, dass keine
Quartiernutzung der Gebaude erfolgt (,Negativhachweis®), ist ein Abriss auch zu anderen
Zeiten moglich. Dies ist im Einzelfall mit der UNB abzustimmen.
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7.2 MaBnahmen zur Sicherung der 6kologischen Funktion

Durch die Umsetzung von MaBnahmen zur Sicherung der 6kologischen Funktion kénnen
ggaf. artenschutzrechtliche Verbotstatbestande vermeiden werden, indem die 6kologische
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestéatten von Arten im rdumlichen Zusammenhang
durch AusgleichsmaBnahmen gesichert wird.

7.2.1 CEF-MaBnahmen (Continuous Ecological Functionality)

Bei CEF-MaBnahmen handelt es sich um vorgezogene AusgleichsmaBnahmen, deren
Funktionsfahigkeit spatestens bei Beginn der Beeintrachtigung der betroffenen Fortpflan-
zung- und Ruhestéatten gegeben sein muss.

CEF-MaBnahmen sind im vorliegenden Fall nur erforderlich wenn ein Winterquartier des
GroBen Abendseglers ermittelt wird (s.o. bei VermeidungsmaBnahmen). In diesem Fall ist
vor Beginn der n&chstfolgenden Winterquartierzeit ein kinstliches Winterquartier fachge-
recht im Bereich der zu erhaltenden Baume innerhalb des Geltungsbereichs anzubringen.

7.2.2 Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen

Bei artenschutzrechtlichen AusgleichsmaBnahmen ist im Gegensatz zu den CEF-
MaBnahmen eine Funktionsfahigkeit zu Beginn des Eingriffs nicht zwingend erforderlich,
weil kein gravierender Habitatengpass fur die betroffenen Arten zu beftrchten ist.

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme: Gehdlzausgleich flir Gehoblzbriterarten

Die artenschutzrechtlich erforderliche Kompensation ist auf einem 0,5 ha groBen Anteil
einer GeholzentwicklungsmaBnahme im Stiftungsgebiet ,Wentorfer Lohe” in der Gemein-
de Wentorf bei Hamburg (Lage s. Abb. 8) vorgesehen. Die MaBnahme ist Teil des Ent-
wicklungskonzeptes fur die Wentorfer Lohe und wurde inhaltlich mit der Unteren Natur-
schutzbehérde des Kreises Herzogtum Lauenburg abgestimmt. Die MaBnahme kann zur
Kompensation der Verluste von Lebensstatten gehdélzbritender Vogelarten im Sinne des
Artenschutzes angerechnet werden.
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Abb. 8: Konzept Waldrandentwicklung Wentorfer Lohe (aus Angebot der Aus-
gleichsagentur SH vom 13.4.2016)

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme: Kiinstliche Nistkasten fiir Vogel der Gebiu-
de

Es werden 2 Nischenbriiterkdsten und 2 Meisenkéasten fachgerecht an Gebauden oder
anderen Bauwerken (mdglichst im Geltungsbereich) angebracht.

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme: Kinstliche Quartiere fur die Zwergfleder-
maus

Es werden 2 Verschalungen (mind. 1 m?) oder 3 Spaltenkasten (z. B. Fledermausfassa-
den-Flachkasten mit Rickwand FFAK-R von hasselfeldt-naturschutz) fachgerecht an Ge-
bauden oder anderen Bauwerken (mdglichst im Geltungsbereich) angebracht.

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme: Kinstliche Quartiere fliir die Rauhhausfle-
dermaus

Es werden 2 Hohlenkésten fachgerecht an Gebauden oder Baumen mdglichst im Gel-
tungsbereich angebracht.
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8 Hinweise zur Eingriffsregelung

Zur Minimierung von Beeintrachtigungen durch Lichtimmissionen sollte im Rahmen der
weiteren Planung bei der Konkretisierung von StraBen- und AuBenbeleuchtung dieser
Aspekt berticksichtigt werden. Insbesondere im Bereich der Allee sollte weitgehend auf
Beleuchtung verzichtet werden. Lichtquellen sollten nach unten gerichtet und in méglichst
geringer Héhe vorgesehen werden, um unnétige Abstrahlungen zu vermeiden. Auch Ge-
b&udebeleuchtung sollte, sofern erforderlich, nach unten ausgerichtet werden. Ggf. denk-
bar sind auch temporére Beleuchtungen in Teilbereichen z.B. durch Bewegungsmelder.
Bei der Beleuchtung sollten Leuchtmittel mit einem Lichtspektrum mit geringem Ultravio-
lett- und Blauanteil genutzt werden, da diese nachtaktive Insekten weniger anziehen als
andere Leuchtmittel. Zu bevorzugen sind Natriumdampf-Hochdrucklampen oder Leucht-
dioden.

9 Zusammenfassung

Die Gemeinde Aumihle erstellt den B-Plan Nr. 7c um die Planungsgrundlage fir die bau-
liche Weiterentwicklung der Grundstiicke an der Bismarckallee Nr. 22 zu schaffen.

Auf dem Gelénde besitzen die vorhandenen Geb&ude sowie z.T. auch altere Baume eine
(z.T. bedingte) Eignung als Lebensraum fir Fledermausquartiere und Brutvégel. Bei Ent-
fernung dieser Strukturen durch Gebaudeabriss und Fallungen von Bdumen entstehen ar-
tenschutzrechtliche Konflikte. Durch die Umsetzung von verschiedenen Vermeidungs-
und AusgleichsmaBnahmen (Bauzeitenregelungen, externe Gehdlzneuentwicklung,
kinstliche Fledermausquartiere) kann das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
sténde jedoch vermieden werden.

Unter Berticksichtigung der in Kap. 7 genannten MaBnahmen, die im B-Plan konkretisiert
werden missen, sind keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde nach § 44
BNatSchG zu erwarten.
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1. PLANUNGANLASS UND PLANUNGSZIEL

PLANUNGSZIEL
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumuhle hat in ihrer Sitzung am 16.03.2017
beschlossen den Bebauungsplan Nr. 7c fur den Bereich ,Bismarckallee 22* aufzustellen.

Planungsziel ist die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung des Grundstiickes fur den
Zweck der Wohnbebauung.

Der Planungsanlass der Gemeinde ist die Struktur des Villengebietes im Bereich der
Bismarckallee zu erhalten und zu festigen.

Die |Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 7c nehmen auch Ricksicht auf den
Umgebungsschutzbereich der Denkmale Bismarckturm und Berliner Platz 1 (Grundstiick
gegenuber von der Bismarckallee 22).

Ebenfalls ist die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich, um die Gebaudestrukturen
mit Baumen bestandener Grundsticke zu sichern. Durch die Aufstellung des
Bebauungsplanes werden stadtebauliche Strukturen durch die Festsetzungen von zu
erhaltenen Baumen gesichert.

Die vorgenannten Anlasse zur Aufstellung des Bebauungsplanes sind nur zu sichern durch
die Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 7c.

Innerhalb des Bebauungsplanes wird die Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung, hier
Geh- und Radweg, in der Form festgesetzt, dass aufgrund der Ho6henlage eine
behindertengerechte Nutzung dieses Weges ermdglicht wird. Auch diese Losung ist nur Gber
die Festsetzung dieses Bebauungsplanes mdglich.

Die Gemeinde erhalt durch Festsetzungen eines Reinen Wohngebietes, der
Grundflachenzahl,  Geschossflachenzahl und der MindestgrundstiicksgroRe  den
vorhandenen Gebietscharakter.

Auch wie bereits vorher erlautert ist das stadtebauliche Ziel der Gemeinde Aumiihle im
Planbereich den vorhandenen Charakter der griinordnerischen Struktur mit entsprechenden
Festsetzungen zu sichern und festzuschreiben. Dabei ist die Baumschutzsatzung der
Gemeinde zu beachten.

FESTSETZUNGEN

Die Festsetzungen innerhalb des Bebauungsgebietes sind ein Reines Wohnbaugebiet (WR)
gemal 8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB/8 3 BauNVO, Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
— Geh- und Radweg offentlich gemaR 8§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, eine private Grinflache
geman § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB sowie eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende
Flache gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (8 9 (1) 1 BauGB)

Reine Wohngebiete (WR) (8 3 BauNVO)

Zulassig sind gemal § 3 Abs. 2 BauNVO / § 3 Abs. 4 BauNVO

1. Wohngebaude,

2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedirfnissen der Bewohner des Gebiets
dienen.
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Zu den nach Absatz 2 zuldssigen Wohngeb&duden gehdren auch solche, die ganz oder
teilweise der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen.

Nicht zulassig sind gemaf § 1 Abs. 5, Abs. 6 BauNVO:

1. Laden und nicht stérende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des taglichen Bedarfs
fur die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des
Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige Anlagen fur soziale Zwecke sowie den Bedurfnissen der Bewohner des
Gebiets dienende Anlagen fir kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

In Wohngebéauden als Einzelhaus sind maximal 2 Wohnungen pro Gebaude zuldssig.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (8 9 (1) 1 BauGB i.V.m § 16 BauNVO)

Fur neu zu bildende Grundstiicke hat die Grundstiicksgrof3e pro Einzelhaus mindestens
2.300 m2 zu betragen.

Im reinen Wohngebiet sind Gber dem obersten Vollgeschoss weitere Geschosse unzulassig.”

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (8§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 84 LBO)

Die AuRenwande sind in Sichtmauerwerk, Putzflachen oder Holzfachwerk mit Putz- und/oder
Ziegelausfachungen oder mineralischen Baustoffen auszufiihren. Holzverkleidungen sind
zulassig.

Bei den Hauptgebéauden ist bei I-geschossiger Bauweise eine Dachneigung von 0° - 48°
zulassig. Bei Errichtung von ll-geschossigen Geb&uden ist eine Dachneigung von 0° - 15°
zulassig.

Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen zur eigenen Nutzung als nicht stérende Anlagen
sind zulassig.

Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplatze bis zu einer Gesamtnettostellplatzflache von
30 m2 vorzusehen.

Die Gelandeform ist bei der architektonischen Gestaltung der Gebaude zu berlcksichtigen.
Die vorhandene Neigung des Geléandes flr die westlich liegende Grundstiicksflache darf fir
die Errichtung der Gebdude um max. 2,0 m verandert werden. Die Herstellung von
waagerechten Flachen, die die vorgenannte Begrenzung tberschreiten, ist unzulassig.

Die Errichtung von Garagen, Carports und Stellplatzen ist auch auf3erhalb der tGberbaubaren
Flachen mit einem Mindestgrenzabstand von 5,00 m zur Grundstiicksgrenze zulassig.

Zwischen Strallenbegrenzungslinie und vorderer Gebaudeflucht sowie in einem 5,00 m
breiten Streifen parallel zu den Grundstiicksgrenzen sind Flechtzaune, Bretterzaune, Sicht-
und Larmschutzeinrichtungen in jeglicher Form unzuléssig.

Einzdunungen sind bis zu einer HOhe von max. 1,20 m zuladssig, Ausnahme sind die
Einzdunungen zur Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung im Norden des
Plangeltungsbereiches, hier sind max. 1,50 m zulassig.

Antennen auf und an Geb&uden sind nur bis zu einer H6he von 2,50 m Uber Dachfirst,
Parabolantennen nur bis zu einem Durchmesser von 1,00 m zuléassig. Dies gilt auch fur
freistehende Antennenanlagen.

Das Aufstellen oder Anbringen von Antennen zur gewerblichen Nutzung ist unzuléssig.
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Aufschittungen und Abgrabungen im Kronenbereich der Baume sowie Aufschiittungen
entlang der Grundstticksgrenzen in Form von Wallen sind unzulassig.

2. RECHTSGRUNDLAGEN

Die Aufstellung erfolgt gemaR 8§ 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne
Durchfiihrung einer Umweltprifung nach § 2 (4) BauGB.

Das Planverfahren § 13a BauGB erfolgt in Anlehnung an das vereinfachte Verfahren des

§ 13 BauGB und dient der Wiedernutzbarmachung von Flachen, der Nachverdichtung oder
anderen MalRnahmen der Innenentwicklung.

Bei einer Grundflache weniger als 20.000 m2 kann ein Verfahren nach § 13a BauGB ohne
zusatzliche Prufung durchgefuhrt werden, dies ist mit einer Grundflache von 860 m? bei
diesem Bebauungsplan der Fall.

Es entfallt das Erfordernis einer formlichen Umweltprifung. Die Festsetzungen kdnnen von
den Flachennutzungsausweisungen abweichen, der Flachennutzungsplan wird nach
Abschluss des Planverfahrens durch Berichtigung, durch den Bebauungsplan, angepasst.
Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind nicht ausgleichspflichtig.

Durch den Bebauungsplan wird erreicht, dass dieser der Innenentwicklung dient und
zusatzliche Flacheninanspruchnahme von AufRenbereichsflachen und damit verbundenen
Eingriffen in Natur und Landschaft verhindert werden.

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung Teil A im Maf3stab 1:1.000, dem Text
Teil B und der Begrindung (8 9 Abs. 8 BauGB).

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde:

o das Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bek. vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), das
zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. I S. 2808) geandert
worden ist,

o die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23.01.1990, die durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)
geéndert worden ist,

o die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZVO 90) vom 18.12.1990, die durch Art. 3 des
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057) geandert worden ist,
o Landesbauordnung (LBO) fir das Land Schleswig-Holstein in der Fassung vom

22.01.2009 (GVOBI. Schl.-H. S. 6), letzte berucksichtigte Anderung: mehrfach
geéandert (Art. 1 Ges. v. 18.06.2016, GVOBI. S. 369).

Der Bebauungsplan im MaRRstab 1:1.000 gem. 88 2, 8, 9, und 10 in Verbindung mit § 30
Baugesetzbuch entwickelt sich aus dem Flachennutzungsplan der Gemeinde Aumiihle.

3.  VERKEHR/ERSCHLIESSUNG

Die ErschlieRung des vorderen Baugrundstiickes erfolgt direkt von der Bismarckallee aus.
Das hintere Baugrundstuck wird tber eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende
Flache, von der Stralle ,Bismarckallee“ aus in westlicher Richtung verlaufend, gesichert bzw.
erschlossen.

Nutzungsberechtigte der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastenden Flache sind der
Grundstucksnutzer bzw. —Eigentumer, Gemeinde und Ver- und Entsorger.
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4. VER- UND ENTSORGUNG

Abwasser- und Regenwasserbeseitigung

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt tber zentrale Anlagen des Abwasserverbandes der
Lauenburgischen Bille- und Geest-Randgemeinden. Uber Druckrohrleitungen wird das
Schmutzwasser den Klar und Einleitungseinrichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg
zugefuhrt.

Der Abwasserverband der Lauenburgischen Bille- und Geest-Randgemeinden stellt keine
Entwasserungsanlagen in Privatstraf3en her und Ubernimmt keine Anlagen in PrivatstraRen.
Die ErschlieBung der Grundstiicke ist privat zu regeln. Die Ubernahme des Schmutzwassers
erfolgt an der Grenze zum o6ffentlichen Bereich in der Bismarckallee. Der Anschluss der
privaten ErschlieBung erfolgt dann an die Kanalisation in der Bismarckallee. Die Kosten fir
den Anschluss sind durch den Grundstlickseigentimer bzw. Erschliel3er zu tragen.

Die Herstellung und Anbindung der Schmutzwasser-Anlagen bedirfen der vorherigen
Genehmigung des Abwasserverbandes.

Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt Uber die Versickerung auf
dem Grundstick in den Untergrund.

Versorgungseinrichtungen

Die Holsteiner Wasser GmbH betreibt in der Gemeinde Aumihle ein Wasserwerk mit
dazugehorendem Netz. Das Rohwasser wird aus vier Brunnen mit Tiefen von 60 bis 130
gewonnen, um anschlieBend im Wasserwerk aufbereitet zu werden. Das Trinkwasser dient
der Versorgung von ca. 8.000 Einwohnern aus Aumduhle, Friedrichsruh und Teilen der
angrenzenden Stadt Reinbek, sowie Teile der Gemeinden Wohltorf und Escheburg
Vol3moor.

Die Versorgung mit Strom erfolgt Uber die E.ON Hanse Vertrieb GmbH und/oder andere
Anbieter.

Abfallentsorgung

Die Aufgabe der Abfallentsorgung fuhrt die Abfallwirtschaft Stidholstein (AWSH) im Auftrage
des Kreises Herzogtum Lauenburg (6ffentlich-rechtlicher Entsorgungstrager) als beauftragter
Dritter durch.

Die Entsorgung erfolgt gemanR der Satzung Uber die Abfallwirtschaft des Kreises Herzogtum
Lauenburg (Abfallwirtschaftssatzung).

Diese regelt die Entsorgung von Abféllen (z.B. Behalterausstattung, Abfuhrrhythmus und
Bereitstellung).

Ldschwasser
Laut Erlass des Innenministeriums vom 30. August 2010 — IV 334-166.701.400 — ist fur das
Gebiet eine Loschwassermenge von 48 m3/h, fir eine Loschdauer von 2 h bereitzuhalten.

Kommen in dem Gebiet weiche Bedachungen oder nicht mindestens feuerhemmende
AulRenwande zur Ausfilhrung ist die HOhe der Loschwassermenge von bis zu 96 m3/h fur
eine LOschdauer von 2 Stunden bereitzuhalten. Dies ist erforderlich und im Einzelfall
nachzuweisen. In dem Nachweis ist die Leistungsfahigkeit des Offentlichen
Wasserversorgungsnetzes einzubeziehen.
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Die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flache ist vor Erteilung einer
Baugenehmigung fir den rickwertigen Grundstiicksteil entsprechend ins Baulastverzeichnis
des Kreises Herzogtum Lauenburg einzutragen.

Tiefbauarbeiten

Vor Beginn erforderlicher Tiefbauarbeiten fir die ErschlieBungsarbeiten sowie fir die
Verlegung der Ver- und Entsorgungsanlagen ist die genaue Kabellage der
Stromversorgungsleitungen bei den zustandigen Betriebsstellen der Versorgungstrager zu
erfragen.

Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit
dem StraRenbau und den BaumaBBnahmen der anderen Leitungstrager ist es notwendig,
dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaf3nahmen im Bebauungsplangebiet der
Deutschen Telekom Technik GmbH, Fackenburger Allee 31, in 23554 Libeck und/oder
anderen Anbietern, so friih wie mdglich, mindestens drei Monate vor Baubeginn, schriftlich
angezeigt werden.

Hinweis
Das Plangebiet befindet sich im Einzugsbereich der S-Bahn-Station Aumuhle und verfugt
somit Uber eine sehr gute OPNV-Anbindung.

5. DENKMALSCHUTZ

§ 15 DSchG - Funde:

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverziglich unmittelbar oder tber die
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehdrde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner
fur die Eigentimerin/Eigentimer und Besitzerin/Besitzer des Grundstlicks oder des
Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und flr die Leiterin/Leiter der Arbeiten, die zur
Entdeckung oder dem Fund gefiihrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten
befreit die Ubrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die
Fundstatte in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spatestens nach
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archéaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veréanderungen oder Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit.

Als Baudenkmal ist der Bismarckturm in das Denkmalbuch eingetragen.
Der Bismarckturm steht unter Denkmalschutz und wird als eingetragenes besonderes
Kulturdenkmal aus geschichtlicher Zeit aufgefihrt.

Hinweis

Auf die Genehmigungspflicht aller baulichen MaRRnahmen in der unmittelbaren Umgebung,
innerhalb wesentlicher Sichtachsen und in der unmittelbaren Umgebung wertbestimmender
Merkmale eines eingetragenen Kulturdenkmals, wird hingewiesen.

BSK Bau + Stadtplaner Kontor Mélin



GEMEINDE AUMUHLE — Bebauungsplan Nr. 7c — ,Bismarckallee 22“ — BEGRUNDUNG

6. NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Ausgangssituation

Die Planflache umfasst ca. 7.950 m2. Davon werden 5.818 m? als reines Wohngebiet (WR)
festgesetzt. Davon werden 2.338 m2 mit einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,15 und 3.480
m2 mit einer GRZ von 0,18 festgesetzt. Die Grundflache ist ca. 977 m2 grof3 und deutlich
weniger als 20.000 m2. Das Verfahren wird somit nach 8§ 13a BauGB ,Bebauungsplane der
Innenentwicklung“ in Anlehnung an das vereinfachte Verfahren durchgefiihrt. Gemal § 13 a
(2) BauGB gelten die Eingriffe in Natur und Landschaft, die aufgrund der Aufstellung des
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als zulassig. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulassig waren. Die
Eingriffe in die Schutzglter des Naturhaushaltes sind dennoch im beschleunigten Verfahren,
auch wenn kein Ausgleich erforderlich ist, zu ermitteln und darzustellen.

Zum Schutz des Baumbestands in der Gemeinde Aumihle hat die Gemeinde eine
Baumschutzsatzung erfasst, die mit einer 1. Anderung am 29.08.2013 in Kraft getreten ist.
Gemal der Baumschutzsatzung sind Baume mit einem Stammumfang von mehr als 100 cm
(= 0,33 m Stammdurchmesser), gemessen in einer Hohe von 100 cm lber dem Erdboden
geschitzt. Bei mehrstammigen Baumen ist die Summe der einzelnen Stammumfange
entscheidend, wobei ein Stamm mindestens 40 cm Stammumfang aufweisen muss. Nicht
unter diese Satzung fallen, gemaR 8 2, Nadelbaume (Ausnahme von Eiben) Pappeln,
Weiden, Obstbaume (Ausnahme von Walnussbaumen und Esskastanien).

Diese Baumschutzsatzung liegt u.a. zu Grunde fur die Beurteilung eines Eingriffes in den
Baumbestand.

Im Plangebiet werden ein reines Wohngebiet mit zwei Baufenstern fir Einzelhduser,
Verkehrsflachen, private Grunflache, Erhalt von Baum- und Heckenstruktur und Anpflanzung
von Geholzstrukturen festgesetzt. Eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flache erschlief3t das hintere Grundstick.

Angaben zum Plangebiet

Das Plangebiet umfasst ein von der Bismarckalle erschlossenes gréReres ,Villagrundstick®
mit einem, relativ zentral gelegenen, seit einiger Zeit nicht mehr bewohnten Einfamilienhaus
und Garage. Das Grundsttick ist in einer teilweise markante, walddhnliche Gehdolzstruktur im
Norden und im Osten, bestehend aus z.T. groBgewachsenen Laub- und Nadelbaumen sowie
entlang der BismarckstraBe durch eine hoch gewachsene, flur Aumihle bzw. fir
Villengrundstticke, typische Rhododendronhecke, eingebettet. Die ehemalige Gartenflache
im Westen und im Stden ist durch die nicht mehr vorhandene Nutzung relativ zugewuchert.
Die Bismarckallee bildet die 6stliche, der Katzenstieg die nérdliche, Plangrenze.

Der Einfahrt zum Grundstiick in dem sudostlichen Bereich des Grundstlicks, bildet
zusammen mit dem Wohnhaus eine Art - Plateau zwischen 34,00 und 35,50 GUNN bzw. den
hdchsten Punkt des Grundstiicks. Von da aus fallt das Gelande in Richtung Stiden, Westen
und Norden ab. Die nordwestliche Planecke bildet mit 27,00 GNN den tiefsten Punkt.

Auswirkungen auf die Schutzguter des Naturhaushaltes

Schutzgut Boden

Mit Grund und Boden soll gemaR § 1a (2) BauGB sparsam umgegangen werden. Bdden
erfillen eine Vielzahl von Funktionen sowohl im Naturhaushalt als auch im
soziookonomischen System. Sie dienen als Standort fur Flora und Fauna sowie als
Puffermedium fur den Wasserhaushalt.
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Der Boden im Plangebiet gehort, geméal? Regionalatlas des Kreises Herzogtum Lauenburg,
zu den Bdden der Altmorénen. Es sind Boden aus lehmigem Sand bis sandigem Lehm Uber
Geschiebelehm, welche saisonal staunass sind.

Fur die geplante Wohnbebauung und die zusatzlichen privaten Versiegelungen auf den
Grundstiicken sowie fur die ErschlieBung werden Abgrabungen bzw. Auffullungen und evtl.
Bodenaustausch erforderlich. Es wird davon ausgegangen, dass die Planung insgesamt eine
erhohte Versiegelung gegentber der Ursprungssituation verursacht. Da die Gesamtflache
des Plangeltungsbereiches relativ gering ist, ist entsprechend davon auszugehen, dass der
Bebauungsplan Nr. 7c keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden im
Vergleich mit der Ursprungssituation bewirkt.

Durch eine Minimierung der vollversiegelten Flachen bei den Zufahrtswegen und Stellplatzen
z.B. durch breitfugige Pflasterung, Schotterrasen oder Rasengitter werden Stérungen in das
Schutzgut Boden zusatzlich reduziert.

Schutzgut Wasser

Eine versiegelte Flache flhrt grundsatzlich zu einer Beeintrachtigung in das Schutzgut
Wasser. Eine Erh6hung des Versiegelungsgrades bei der Planung ist im Vergleich zur
Ursprungssituation nur geringflgig. Entsprechend werden die Beeintrachtigungen in das
Schutzgut Wasser kaum verandert.

Eine Versickerung des von den Dachflaichen anfallenden, gering verschmutzten
Niederschlagswassers ist auf den Grundsticken, aufgrund der Bodenverhaltnisse
((Parabraunerde-Braunerde-) Pseudogley-Gesellschaft), nur beschrankt méglich.

Das unbelastete Regenwasser von den Dachflachen ist zu sammeln und fur die
Gartenbewasserung zu nutzen. Durch offenporige Versiegelung und Beschrénkung der
versiegelbaren Flachen reduziert sich die Intensitdt der Belastung und die
Beeintrachtigungen werden minimiert.

Schutzgut Landschaftselemente (Flora, Fauna)

Flora

Zur Beurteilung des Zustands der Baume innerhalb des Plangeltungsbereiches, ist am 19.
Februar 2015 ein ,Baumbiologisches Gutachten zum Zustand des Baumbestandes in der
Bismarckallee 22 in Aumuhle“ vom Institut fur Baumpflege in Hamburg erstellt worden.
Aufgrund der Uberplanung des alten ,Villagrundstiicks“ mit z.T. groRgewachsenen Baumen
und im norddstlichen Bereich waldahnlicher Struktur, geht ein Teil dieser Struktur verloren,
bzw. Baume und Geholze missen dadurch gefallt werden. Gemalfl dem baumbiologischen
Gutachten haben einige Baume aus verschiedenen Grinden Vorschaden oder eine
mangelnde Verkehrssicherheit und mussen entsprechend gefallt werden bzw. sind
entsprechend gefallt worden. Ferner sind einige Baume nicht standortheimische Gehdlze. Es
sind aber auch einige Baume, welche nach der Baumschutzsatzung geschiitzt sind und
aufgrund der Planung gefallt und entsprechend kompensiert werden missen. Diese Baume
sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet. Die Nummern der Baume entsprechen der
Nummerierung der Baume im Baumgutachten.

Gemall eines oOffentlich-rechtlichen Vertrages zur Baumfallung zwischen dem
Grundsttickseigentimer und der Gemeinde vom 03.03.2015 sind fir die Baume 44 (Eiche),
45 (Bergahorn), 49 (Birke), 62 (Birke), 70 (Linde), 71 (Linde), 84 (Rosskastanie) und 86
(Rosskastanie) eine Genehmigung zur Fallung nicht standsicheren Baumen erteilt worden.
Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichsflaichen oder —zahlungen werden hier im Planverfahren
des Bebauungsplanes geregelt. Die Baume sind in der unten stehenden Auflistung
aufgefihrt.

In der Abbildung sind die Bd&ume abgebildet, die aufgrund der Planung, zum Erhalt (in griin)
bzw. die nicht zum Erhalt (in rot) festgesetzt sind.
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im B-Plan zum Erhalt
festgesetzte Baume

zu féllende Baume, bzw. nicht
zum Erhalt festgesetzte Baume

0

bereits geféllte Baume

~

AU

Baumbestand vom 21.10.2015
Abbildung: Baumbestand vom 21.10.2015

In der nachfolgenden Tabelle sind die Baume aufgelistet, die nach der Baumschutzsatzung
geschutzt sind (standortheimische Laubb&dume mit einem Stammdurchmesser > 32 cm), die
aber bereits gefallt sind bzw. aufgrund der Planung, z.B. innerhalb der Baufenster oder an
der Trasse des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes stehen, gefallt werden missen / kénnen:

Nr./ Art GroRe
Stammdurchmesser/
Stammumfang
13 Buche 0,52m/1,6m
15 Buche 0,62m/1,9m
17 Buche 0,71m/2,2m
18 Buche 0,84m/2,6m
19 Buche 0,44m/1,4m
20 Buche 0,40m/1,3m
21 Buche 0,55m/1,7m
32 Buche 0,54m/1,7m
34 Buche 0,36m/1,1m
35 Buche 0,45m/1,4m
36 Buche 0,62m/1,9m
37 Buche 0,75m/2,4m
38 Buche 058m/18m
39 Buche 0,52m/1,6m
40 Buche 0,47m/15m
41 Buche 0,62 +0,64 m/
1,9+20m=39m
42 Eiche 0,51 m/1,6m
43 Eiche 0,34 m /1,07 m
44 Eiche 0,57m/1,8m
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45 Bergahorn 0,40m/1,3m
49 Birke 0,52m/8m
53 Buche 0,54m/1,7m
54 Linde 0,54m/1,7m
56 Buche 049m/15m
58 Eiche 0,72m/2,3m
59 Eiche 0,64m/20m
60 Bergahorn 0,43m/1,3m
62 Birke 0,61m/1,91 m
68 Buche 0,85m/2,7m
69 Bergahorn 048m/15m
70 Linde 0,60m/1,9m
71 Linde 0,64m/2,0m
78 Eiche 0,58m/1,8m
79 Eiche 0,58m/1,8m
83 Linde 0,90m/28m
84 Rosskastanie | 0,40m /1,3 m
85 Linde 0,60m/19m
86 Rosskastanie | 0,46 m/1,4m
92 Eiche 0,68m/2,1m
94 Eiche 0,67m/2,1m
97 Spitzahorn 045m/14m
100 Buche 0,63m/2,0m
101 Buche 054m/1,7m
102 Buche 058m/18m
103 Buche 0,60m/19m
104 Buche 050m/16m
105 Buche 051m/16m

Zur Beurteilung der Betroffenheit der zu féallenden Baume sowie die erforderlichen
Ersatzpflanzungen oder Ausgleichszahlungen ist die Baumschutzsatzung der Gemeinde
anzuwenden.

Zur Minimierung der Beeintrachtigungen in das Schutzgut Landschaftselemente wird die
waldahnliche Struktur im Nordosten des Planbereiches als private Grinflache mit
Waldcharakter festgesetzt. Aul3erdem werden ein groRer Teil der standortheimischen
Laubbaume, die nicht innerhalb der Baufenster und der Trasse des Geh- Fahr- und
Leistungsrecht stehen bzw. die neuen Gebaude beeintrdchtigen, zum Erhalt festgesetzt.
Ebenso wird die ortstypische Rhododendronhecke zur Bismarckstraf3e hin, zum Erhalt und
zur Erganzung festgesetzt.

Fauna

Zur Einschatzung und Ermittlung der mdglichen aktuellen Besiedlung von Lebensraumen
unter Berlcksichtigung der lokalen Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen
Beeintrachtigungen, ist eine faunistische Potenzialanalyse vom BBS Buro Greuner-Ponicke
aus Kiel im April 2016 erstellt worden.

Es wurde festgestellt, dass im Bereich der Gebdude Vogelarten der Gebaude (wie u.a.
Bachstelze, Grauschnapper, Hausrotschwanz) sowie Vorkommen von Tages- und
Fortpflanzungsquartieren verschiedener Fledermausarten (wie der Zwergfledermaus, der
Rauhautfledermaus, der Breitfligelfledermaus) nicht auszuschlielen sind. Im
Garagengebdaude ist auch eine Wochenstubennutzung der Fledermausarten maglich.

Um ein Toten oder Verletzen von Tieren zu vermeiden, ist ein Abriss der Gebaude aufRerhalb
der Brut und Jungenaufzucht (Vogelarten der Gebaude) sowie auf3erhalb der (Sommer-)
Quartierzeiten (Quartierzeit ist von Anfang Méarz bis Ende November) (Zwergfledermaus,
Rauhautfledermaus, Breitflligelfledermaus) durchzufuhren.
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Die GroRbaume und Gehdlzstrukturen bieten potenziellen Brutplatz und Nahrungsraum fir
u.a. Brutvogel der Gehdlze sowie fir Fledermause. In den Geholzen des park- und
waldartigen Gartens mit einem relativ umfangreichen Altbaumbestand ist mit verbreitenden
Geholzbriterarten zu rechnen, auf Grund des Uberwiegend vitalen Zustands der Baume,
jedoch ohne anspruchsvollere Hoéhlenbriterarten. Ferner ist vor allem eine
Tagesquartiernutzung von Fledermausen (wie Zwergfledermaus, Grol3er Abendsegler,
Rauhautfledermaus) mdoglich und wahrscheinlich. Fur die Fledermausart Grol3er
Abendsegler sind auch Winterquartiere in Baumen mit Hohlung und /oder Spalten mdglich.
Hierzu sind weitere Untersuchungen von Héhlen und besondere Vorkehrungen zum Schutz
dieser potenziellen vorkommen erforderlich.

Der Garten wird als Nahrungshabitat genutzt, eine essenzielle Bedeutung ist hier jedoch
auszuschlie3en.

Der geholzbestandene parkartige Charakter des Plangebietes wird nur zu einem kleinen Tell
erhalten bleiben konnen. Damit gehen hier Lebensrdume fir viele potenzielle Brutvogel
verloren. Durch den Verlust von Baumen wird es zu einem Verlust von potenziellen
Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Gehdlzbriterarten kommen. Als artenschutzrechtliche
Kompensation ist eine Neupflanzung von Gehoélzen auf einer Flache von 0,5 ha erforderlich.

Ferner ist, um ein Téten und Verletzen von Tieren zu vermeiden, das Fallen von Gehdlzen
(Gehdlzbriterarten) auRerhalb der Brut und Jungenaufzucht sowie auf3erhalb der (Sommer-)
Quartierzeiten (Quartierzeit ist von Anfang Marz bis Ende November) (Zwergfledermaus,
GroRRer Abendsegler, Rauhautfledermaus) durchzufihren.

Durch den Verlust von Gebauden wird es zu einem Verlust von potenziellen Fortpflanzungs-
und Ruhestatten von Gebaudebriterarten kommen. Entsprechend sind artenschutzrechtliche
Ausgleichsmalinahmen in Form von 2 Nischenbriterkasten und 2 Meisenkasten, welche
fachgerecht an Gebauden oder anderen Bauwerken im Geltungsbereich angebracht werden,
erforderlich.

Durch den Verlust von Gebauden sowie Geholzen wird es zu einem Verlust von potenziellen
Fortpflanzungs- und Ruhestétten verschiedener Fledermausarten (wie der Zwergfledermaus,
der GrofBer Abendsegler, der Rauhautfledermaus) kommen. Entsprechend sind
artenschutzrechtliche Ausgleichsmaflinahmen in Form von 2 Verschalungen (mind. 1 m2)
oder 3 Spaltkasten (z.B. Fledermausfassaden-Flachkasten mit Rickwand FFAK-R) an
Gebauden oder anderen Bauwerken, die moglichst im Geltungsbereich angebracht werden,
aullerdem 2 Hohlenkasten an Gebduden oder Baumen, mdglichst im Geltungsbereich
angebracht, sowie 2 Nischenbriiterkasten und 2 Meisenkéasten fachgerecht an Gebauden
oder anderen Bauwerken (mdglichst im Geltungsbereich) angebracht, erforderlich.

Schutzgut Klima/ Luft

Mit dem Bauvorhaben des Bebauungsplanes Nr. 7c¢ ergibt sich durch die Festsetzungen eine
geringfiigige Anderung der Versiegelung sowie des Geholzbestandes im Vergleich mit der
Ursprungssituation. Eine Beeintréchtigung in das Schutzgut Klima/Luft entsteht aufgrund der
geringen GroRRe der Planflache entsprechend nicht.

Der Erhalt des wald&hnlichen Gehdlzbestandes im Nordosten sowie der Mehrzahl der
GroRRbaume im Plangebiet wirken weiterhin ausgleichend fir das Mikroklima.

Schutzgut Landschaftsbild

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 7¢ wird auf dem Villagrundstiick mit
waldahnlichem Charakter ein reines Wohngebiet mit zweigeschossigen Wohnh&usern
entwickelt. Der stadtebauliche Entwurf sieht eine Entwicklung mit 2 Wohnh&usern vor. Ein
Teil der vorhandenen Geholzstruktur muss entsprechend entfernt werden. Mit dem
Bauvorhaben verandert sich somit das Ortsbild.
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Durch die Festsetzungen wird das Volumen begrenzt. Durch den Erhalt der vorhandenen
waldahnlichen Struktur im Nordosten, viele GroBbaume im Plangebiet und die
Rhododendronhecke an der Bismarckstrale, erhdlt das Wohngebiet einen
landschaftsgerechte Eingliederung in das Ortsbild. Die charakteristische Eingriinung der
BismarckstraRe durch GroRbaume und Hecken bleibt erhalten bzw. wird durch
Neupflanzungen erganzt.

Diese MalRBnahmen minimieren bzw. gleichen die durch die Planung eventuell entstehenden
Beeintrachtigungen in das Schutzgut Landschaftsbild aus.

Beeintrachtigungen wahrend der Bauzeit und durch die Nutzung

Wahrend der Bauzeit sind durch Stérungen (Larm und Emissionen wie Staub und Abgase)
meist zumutbare Belastungen des Bodens- und Wasserhaushaltes zu erwarten. Die
Stérungen sind voribergehend. Es werden keine nachhaltigen Beeintrachtigungen des
Naturhaushaltes erwartet.

7. GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

Grunordnerische MaRnahmen

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB durchgefiihrt. GemaR § 13a (2) BauGB gelten die
Eingriffe in Natur und Landschaft, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu
erwarten sind, als zulassig.

Ein Ausgleich ist somit nicht erforderlich. Da die Gemeinde Uber eine Baumschutzsatzung
verfugt, werden die Baumféallung und die daraus erforderliche Ersatzpflanzung daruber
geregelt. Ferner sind die artenschutzrechtlichen Belange mit entsprechenden MalRhahmen
auszugleichen, um des Eintretens von Verbotstatbestanden nach 8§ 44 BNatSchG zu
vermeiden. Die erforderlichen MaflRhahmen zum Artenschutz werden unter Ziffer 8
aufgefihrt.

Es verbleibt ferner die Moglichkeit, nach den Planungsgrundsatzen des 8§ 1 BauGB im
Baugebiet erlaubten Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB, zum Beispiel fur Grinflachen,
Bepflanzungen oder fir die Entwicklung von Natur und Landschaft, zu treffen. Die Gemeinde
ist aber immer noch verpflichtet eine landschaftsgerechte Eingliederung des Plangebietes in
das Ortsbild zu schaffen.

DarUber hinaus gibt es eine Reihe gesetzlicher Vorschriften, die eine Minimierung von
Eingriffen fordern:
1. Baugesetzbuch:
Die natlrlichen Lebensgrundlagen sind zu schiitzen und zu entwickeln.
Die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
insbesondere des Naturhaushaltes, sind zu bertcksichtigen.
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden.
Nach § 202 BauGB ist der Mutterboden besonders geschiitzt.
2 Das Landeswassergesetz fordert den Schutz der natirlichen Lebensgrundlagen.
3. DIN 18.300, ziffer 3.4 fuihrt aus:
Oberboden ist besonders zu sichern, keine Verdichtung, keine Vermengung mit anderen
Bdden oder gar Schutt.
Dariuiber hinaus sind folgende Faktoren zu beriicksichtigen:
Schutz des Oberbodens durch rechtzeitigen Ausbau, geeignete Zwischenlagerung nach
DIN 18.300 bzw. Verwertung an anderer Stelle
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Erhaltungsmalnahmen (8§ 9 (1) 25b BauGB)

Einzelbdume

Die im Plan festgesetzten Einzelb&ume sind so zu erhalten und zu schitzen, dass keine
Schadigungen im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich des Baumes, die zum Absterben des
Baumes fuhren oder seine Lebensfahigkeit nachhaltig beeintrachtigen kénnen, vorkommen.
Bei Abgang von Baumen sind diese durch Ersatzpflanzungen von einem oder mehrerer
Baume vorzunehmen. Bis 1,00 Meter Stammumfang (gemessen in einem Meter Hohe) (=
0,32 cm Durchmesser) des zu fallenden Baumes ist ein Ersatzbaum, gleichartiges Gehdlz,
mit einem Mindeststammumfang von 18/20 cm zu pflanzen. Danach ist flr jeden weiteren
100 cm Stammumfang des zu fallenden Baumes je ein weiterer Ersatzbaum gleicher Qualitat
vorzusehen. Die Neuanpflanzungen sind dauerhaft zu sichern und zu erhalten. Die
Ersatzpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Fallens vollstandig
vorzunehmen und nachzuweisen. Grundséatzlich ist die Baumschutzsatzung der Gemeinde
Aumihle zu beachten.

Baumgruppen
Die im Plan festgesetzten in Gruppen gewachsenen Einzelbdume sind als Baumgruppen zu

sichern und dauerhaft zu erhalten.

Private Grinflache
Die private Grunflache ist dauerhaft als Uberwiegend mit standortheimischen Laubbaumen
bestandene waldahnliche Flache zu erhalten.

Hecke

Die im Plan festgesetzte Rhododendronhecke ist dauerhaft zu erhalten. Die Hecke ist so zu
schitzen, dass keine Schadigungen im Wurzel-, Stamm- und Astbereich der Heckenpflanze,
die zum Absterben der Pflanze fihren oder ihre Lebensféahigkeit nachhaltig beeintréchtigen
kénnen, vorkommen. Bei Abgang von Heckenteilen ist Ersatzpflanzung aus Heckenpflanzen
gleicher Art, in der GroRRe von 80 - 100 cm, in Baumschulqualitat, mit Anwuchspflege fir 3
Jahre, vorzunehmen.

SchutzmalRnahmen:

- Die Einzelbdume, die Baumgruppen sowie die B&dume in der privaten Grunflache sind
so zu schiitzen, dass keine Schadigungen im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich
des Baumes, die zum Absterben des Baumes flihren oder seine Lebensfahigkeit
nachhaltig  beeintrachtigen  kénnen, vorkommen. Als Schadigung des
Wourzelbereiches unter der Baumkrone (Kronenbereich) gelten insbesondere

o Befestigung der Flache mit einer wasserundurchldssigen Decke (z.B.
Asphalt, Beton)

o Abgrabungen, Ausschachtungen, (z.B. durch Ausheben von Graben) oder
Aufschittungen

. Lagern oder Ausschiitten von Salzen, Olen, Sauren, oder Laugen

o Austreten von Gasen und anderen schadlichen Stoffen aus Leitungen

o Unsachgemaliie Anwendung von Dungemitteln und
Unkrautvernichtungsmitteln.

o Anwendung von Streusalzen, soweit der Kronenbereich nicht zum

befestigten Verkehrsraum gehort.

- Die Errichtung von baulichen Anlagen wie z.B. Garagen, Carports und Stellplatzen im
Kronen-/Wurzelbereich der zu erhaltenden Baume ist unzuléssig

- Bei den Einzelbaumen ist bei jedem Baum ein vegetationsfahiger Standort von mind.
10 m2 GréRe zu gewdhrleisten und auf Dauer zu pflegen und zu erhalten.
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- Bei den festgesetzten Baumen sind die Flachen fur Zufahrten und Stellplatze
innerhalb des Wurzelraumes des jeweiligen Baumes mit Wurzelbricken fachgerecht
herzustellen.

- Die Baume sind aus Grinden des Faunaschutzes nur in Ausnahmeféallen
baumchirurgisch zu behandeln. Auf die Verkehrs-Sicherheitspflicht ist zu achten. Art
und Umfang der Verkehrssicherungsmaf3nahmen sind von dem Zustand des
Baumes, dem Standort des Baumes, der Art des Verkehrs und der
Verkehrserwartung abhangig. Dabei darf der Charakter des Baumes nicht
beeintrachtigt werden.

- Bei den Baumgruppen sowie bei den Baumen in der privaten Griunflache ist es
erlaubt fachgerecht einzelne Exemplare zu entfernen, um fir andere Platz zum
wachsen zu lassen, damit der Charakter als Baumgruppe bzw. als Grinflache mit
Laubbaumen bestandenen Flache nicht verloren geht. Wird aber der Charakter als
Baumgruppe (Flache mit standortheimischen Laubbdumen) beeintrachtigt, sind diese
durch eine Ersatzpflanzung eines oder mehrerer Baume, wie oben erwahnt,
umgehend zu ersetzen.

- Die Hecken sind so zu schiitzen, dass keine Schadigungen im Wurzel-, Stamm- und
Astbereich der Heckenpflanzen entstehen.

Schutzmalinahmen wéhrend der Bauzeit:

- Die Baume, Baumgruppen und Hecken sind, soweit erforderlich, vor Baubeginn und
wahrend der Bauphase vor Beschadigung zu schiitzen und zu sichern, nach DIN
18920 ,Schutz von Baumen, Pflanzbestdnden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.“ Das Befahren mit Baumaschinen sowie das Zwischenlagern von
Baumaterial ist innerhalb des Wurzelraumes zur Vermeidung von
Bodenverdichtungen unzulassig.

MinimierungsmafRnahmen (8 9 (1) 4, 14, 16 BauGB)

Bodenschutzmafl3nahmen

Der vorhandene Oberboden (Mutterboden) ist vor Baubeginn gesondert abzutragen und an
geeigneter Stelle bis zur Wiederverwertung auf dem Grundstiick, zwischenzulagern. Die
Mutterbodenmieten sind nicht hdher als 1 m anzulegen und mit einer geeigneten
Grindlingung einzuséen (z. B. Lupine; Schutz des Oberbodens).

MaRnahmen zum Schutz des Wasserhaushaltes
Siehe Niederschlagswasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Aumihle, Bekanntmachung
Nr. 46 / 2009.

GestaltungsmaRnahmen (8 9 (1) 25a/b BauGB)

Heckenpflanzungen auf dem Grundstiick zum StraRenraum Bismarckallee

Um den vorhandenen Charakter des StralRenbildes zu ergéanzen ist das Grundstlick zur
Stralenseite hin mit hochwichsigen Rhododendronpflanzen einzufassen bzw. die zum
Erhalt festgesetzte Rhododendronhecke zu erweitern und dauerhaft zu erhalten.

Pflanzgut: hochwiichsigen Rhododendronarten, GréRBe 80 - 100 cm Hoéhe, in
Baumschulqualitat.

Die Anwuchspflege ist fur 3 Jahre sicherzustellen. Die Pflanzarbeiten sind fachgerecht
auszufihren.

BSK Bau + Stadtplaner Kontor Mélin



GEMEINDE AUMUHLE — Bebauungsplan Nr. 7c — ,Bismarckallee 22“ — BEGRUNDUNG

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(89 (1) 20 BauGB)

Nebenflachen

Die versiegelten Flachen im privaten und im 6ffentlichen Raum sollen so gering wie mdglich
gehalten werden. Bei Stellflachen, Zufahrten etc. sind mind. 25% der Flache
wasserdurchlassig auszufuhren, entweder mit wassergebundenem Material oder
groRfugigem Pflaster, Okopflaster, Rasengittersteinen 0.4., damit eine gewisse
Versickerungsleistung fir Niederschlagswasser gewahrleistet bleibt.

8. ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG

Die Gemeinde Aumiuhle erstellt den Bebauungsplan Nr. 7c um Planungsgrundlage fiir die
bauliche Weiterentwicklung des Grundstlicks, Bismarckallee Nr. 22, zu schaffen.

Zur Beriicksichtigung der Fauna im Planverfahren, gemafR den Vorgaben des Artenschutzes
nach 8§ 44 BNatSchG, ist eine Potenzialanalyse zur artenschutzrechtlich relevanten Fauna
durchgefuhrt und fir das Vorhaben eine Artenschutzprifung vom BBS Biro Greuner-
Pdnicke aus Kiel im April 2016 erstellt bzw. im Juli 2017 erganzt worden.

Auf dem Gelande besitzen die vorhandenen Geb&ude sowie z.T. auch &ltere Bd&ume eine
(z.T. bedingte) Eignung als Lebensraum fir Fledermausquartiere und Brutvogel. Bei
Entfernung dieser Strukturen durch Geb&udeabriss und Fallungen von Baumen entstehen
artenschutzrechtliche Konflikte. Durch Umsetzung von verschiedenen Vermeidungs- und
AusgleichsmafBRnahmen (Bauzeitenregelung, externe Geholzentwicklung, kinstliche
Fledermausquartiere, kann das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestédnde jedoch
vermieden werden.

Unter Beriicksichtig der unten genannten Maflinahmen sind keine artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG zu erwarten.

Artenschutzrechtlicher Handlungsbedarf:

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmafnahmen:

Die Eingriffe in Gebaude und in den Baumbestand mit potenziellen Fledermausquartieren
sind zur Vermeidung des Toétens oder Verletzens von Fledermausen und Vdgeln und des
Zerstorens von Eiern auflerhalb der Zeit der Sommerquartierzeit und der Brut und
Jungenaufzucht durchzufuhren. Die Zeitvorgaben sind zusammengefasst in der
nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt.

Schutzobjekt / Grund Vorgabe

Flederméuse Der Abriss der Gebdude und das Fallen von_Badumen mit
Hohlen oder Spalten erfolgt au3erhalb der
Sommerquartierzeiten. Es ist zwischen Anfang Mérz bis Ende
November unzuléssig.

Zur Ermittlung von tatsachlich vorhandenen Winterquartieren
erfolgt unmittelbar vor der Fallung eine fachlich qualifizierte
endoskopische Untersuchung (mit Baumkletterer oder Leiter)
der potenziellen Hohlenb&ume. Sollte hier ein Winterbestand
vorhanden sein, ist die Fallung zu diesem Zeitpunkt unzulassig.
Sie darf erst dann durchgefuihrt werden, wenn die Hohle nicht
mehr genutzt wird (etwa ab Anfang April).

Alternativ kann auch schon Ende September / Anfang Oktober
vor Beginn der Uberwinterungsphase eine Untersuchung
stattfinden und bei Negativhachweis die Hohle/-en z.B. mit
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Drahtgeflecht verschlossen werden. Dies betrifft im Prinzip alle
potenziellen Hohlenbdaume (Gehdlze mit einem
Stammdurchmesser > 50 cm in Héhe einer H6hlung).
Vogelarten Eingriff _in_Gehdlzbestdnde sind nur aul3erhalb der Brutzeit
zuléssig, d.h. nicht von Anfang Méarz bis Ende September
Erforderliche Der Abriss der Geb&ude ist zwischen dem 01. Dezember und
MalRnahmen unter 28/29. Februar durchzufiihren.
Berlicksichtigung aller Eingriffe in die Geholze sind zwischen dem 01. Dezember und
Einzelerfordernisse: 28/29. Februar unter Bertcksichtigung der 0.g. MaRhahme
zum Schutz von potenziellen Fledermaus-Winterguartieren
durchzufihren.

Unter Beriicksichtigung der MaBnahmen kann das Téten oder Verletzen von Fledermausen
und Vogeln vermieden werden.

Sofern durch eine Vogel- und Fledermauskartierung nachgewiesen wird, dass keine
Quartiernutzung der Gebaude erfolgt (,Negativhachweis®), ist ein Abriss auch zu anderen
Zeiten moglich. Dies ist im Einzelfall mit der UNB abzustimmen.

Maflnahmen zur Sicherung der 6kologischen Funktion

Durch die Umsetzung von Malinahmen zur Sicherung der 6kologischen Funktion kénnen
ggf. artenschutzrechtliche Verbotstatbestédnde vermieden werden, indem die Okologische
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Arten im raumlichen Zusammenhang
durch AusgleichsmalRnahmen gesichert werden.

CEF-MaRRnahmen (Continuous Ecological Funktionality)

Bei CEF-MalRnahmen handelt es sich um vorgezogene AusgleichsmalRnahmen, deren
Funktionstatigkeit spatestens bei Beginn der Beeintrachtigung der betroffenen Fortpflanzung-
und Ruhestatten gegeben sein muss.

CEF-MaBnahmen sind im vorliegenden Fall nur erforderlich, wenn ein Winterquartier des
GroRRen Abendseglers ermittelt wird (s.0. bei VermeidungsmafBhahmen). In diesem Fall ist
vor Beginn der nachstfolgenden Winterquartierzeit ein kiinstliches Winterquartier fachgerecht
im Bereich der zu erhaltenden Baume innerhalb des Geltungsbereichs anzubringen.

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaf3nahmen

Bei artenschutzrechtlichen AusgleichsmaBnahmen ist im Gegensatz zu den CEF-
Mafnahmen eine Funktionsfahigkeit zu Beginn des Eingriffs nicht zwingend erforderlich, weil
kein gravierender Habitatengpass flr die betroffenen Arten zu beflirchten ist.

Kinstliche Nistkasten fur Vogel der Gebdude

Es sind 2 Nischenbriiterkasten und 2 Meisenkésten fachgerecht an Gebauden oder anderen
Bauwerken (mdéglichst im Geltungsbereich) anzubringen.

Kinstliche Quartiere fur die Zwergfledermaus

Es sind 2 Verschalungen (mind. 1 m2) oder 3 Spaltenkasten (z.B. Fledermausfassaden-
Flachkasten mit Rickwand FFAK-R von hasselfeldt-naturschutz) fachgerecht an Gebauden
oder anderen Bauwerken (mdglichst im Geltungsbereich) anzubringen.

Kinstliche Quartiere fur die Rauhautfledermaus
Es sind 2 Hohlenk&sten fachgerecht an Geb&duden oder B&umen moglichst im
Geltungsbereich anzubringen.

Gehdlzausgleich fiur Geholzbriterarten:

Der Verlust von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestétten von Geholzbriuterarten wird
Uber eine Kompensation mit Neuanpflanzung von Geholzen auf einer Flache von 0,5 ha auf
dem Okokonto ,Wentorfer Lohe“ in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg erbracht. Die Flache

BSK Bau + Stadtplaner Kontor Mélin



GEMEINDE AUMUHLE - Bebauungsplan Nr. 7¢ — ,Bismarckallee 22 —- BEGRUNDUNG

gehort der Stiftung Naturschutz S-H und wird von der Tochterfirma Ausgleichsagentur
entwickelt. Hier ist u.a. die Entwicklung eines Waldrandes mit standortheimischen
Strauchern und Baumen als Ubergang zwischen einer Wiesenflache und einem Fichtenforst
vorgesehen. Entsprechend soll ein 20-25 m breiter Streifen mit Geholzen bepflanzt werden.
Insgesamt soll der neue Waldrand eine Flache von ca. 7.400 m2 haben. Die Malinahme ist
Teil des Entwicklungskonzeptes fir die ,Wentorfer Lohe®.

Anlage 1: Konzept Waldrandentwicklung Wentorfer Lohe

Meter

Wentorfer Lohe - Waldrandbildung

‘4 AUSGLEICHS @ Abgrenzung MaRnahmenfiache
P7AN AGENTUR
p MaRnahmenbeschreibung:
- Bildung eines Gehdlzsaums durch Anpflanzung von Strauchem
mit einzelnen Eichen
1:2500 -hoherAnteil beerentragender, teilweise dorniger Geholze

0903 2016

Katengrundiage Rasterdaten (DGKS TK25)
Landesvermessungsamt SH

Hinweise zur Eingriffsregelung

Zur Minimierung von Beeintrdchtigungen durch Lichtimmissionen sollte im Rahmen der
weiteren Planung bei der Konkretisierung von Stralen- und Auf3enbeleuchtung dieser
Aspekt berilcksichtigt werden. Insbesondere im Bereich der Allee sollte weitgehend auf
Beleuchtung verzichtet werden. Lichtquellen sollten nach unten gerichtet und in moglichst
geringer Hohe vorgesehen werden, um unnétige Abstrahlungen zu vermeiden. Ggf. sind
auch temporére Beleuchtungen in Teilbereichen z.B. durch Bewegungsmelder denkbar.
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Bei der Beleuchtung sollten Leuchtmittel mit einem Lichtspektrum mit geringem Ultraviolett-
und Blauanteil genutzt werden, da diese nachtaktive Insekten weniger anziehen als andere
Leuchtmittel. Zu bevorzugen sind Natriumdampf-Hochdrucklampen oder Leuchtdioden.

Aumihle, den Siegel -Blrgermeister-
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1. ANLASS UND ZWECK DES GUTACHTENS

Die Gemeinde Aumiihle erstellt derzeit einen Bebauungsplan fiir das Grund-
stiick Bismarckallee 22. Auf dem Grundstiick befinden sich zahlreiche Bdume
in einem z. T. waldartigen Bestand. Fiir die Planung benétigt die Gemeinde nun
ein Baumgutachten mit Darstellung des Zustandes der Bdume und der Zuord-
nung im Bestandsplan. Dieser soll zur Findung eines Kompromisses zwischen
der geplanten Bebauung und gleichzeitigem Erhalt moglichst vieler Biume und
des waldartigen Charakters des Grundstiickes dienen.

Das vorliegende Gutachten dient somit dem Zweck, zunédchst den Baumbestand
auf dem o. g. Grundstiick hinsichtlich seines Zustandes und der Vitalitit zu
tiberpriifen. Darauf aufbauend sollen geeignete baumpflegerische Mallnahmen
zur Herstellung der Verkehrssicherheit empfohlen werden. Zudem sind die
Bédume hinsichtlich ihrer Erhaltenswiirdigkeit und Erhaltensfahigkeit zu beurtei-
len. Des weiteren sollen Empfehlungen fiir eine mogliche Bebauung des Grund-
stiicks und fiir die Festsetzung der im B-Plan zu erhaltenden Bdume gegeben
werden.

Dieses Gutachten dient der Information des Auftraggebers und darf an die Unte-
re Naturschutzbehorde des Kreises, die Grundstiickseigentiimerin und die betei-
ligten Planungs- und Architekturbiiros sowie an die ausfiihrende Baumpflege-
Firma in vollstandiger Form weitergeleitet werden.
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2. AUFTRAGGEBER

Dieses baumbiologische Gutachten wurde auf Basis unseres Angebots vom
07. Januar 2015 per E-Mail am 07. Januar 2015 schriftlich in Auftrag gegeben
vom

Amt Hohe Elbgeest
Fachdienst Planung und Bauen
Frau Gade-Miiller
Christa-Hoppner-Platz 1
21521 Dassendorf

Dieses Gutachten hat die Projekt-Nr. 41-15-01-09 erhalten.

3. ORTSBESICHTIGUNG UND ZUR VERFUGUNG GESTELLTE UNTER-
LAGEN

Eine erste Ortsbesichtigung erfolgte am 20. Januar 2015 durch Dr. Horst Stob-
be, Frau Dipl.-Ing. Petra Jaskula und Herrn Philipp Gebhardt (Praktikant) vom
Institut fiir Baumpflege). Fiir eine Besprechung vor Ort waren ebenfalls am
20. Januar 2015 Frau Gade-Miiller vom Amt Hohe Elbgeest sowie Herr Johann-
sen vom Bauausschuss der Gemeinde Aumiihle und Herr Giese, der Biirger-
meister der Gemeinde Aumiihle, anwesend. Zudem anwesend waren die Grund-
stiickseigentiimerin Frau Zeimet mit den Grundstiicksmaklerinnen Frau Pipping
und Frau Triger sowie der Architekt Herr Schlange. Mit allen Beteiligten wurde
das weitere Vorgehen besprochen. Festgestellt wurde hierbei, dass der vorlie-
gende Plan nicht mehr ausreichend aktuell ist, um als Grundlage fiir die Zu-
standserfassung der Bdume und insbesondere als Grundlage fiir die Planung der
Bebauung des Grundstiickes zu dienen.
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Die Zustandserfassung und Beurteilung der Bdaume erfolgte am 20. und 21. Ja-
nuar 2015 durch die o. g. Mitarbeiter des Instituts fiir Baumpflege.

Fiir die Untersuchung wurden seitens des Auftraggebers folgende Unterlagen
zur Verfiigung gestellt:

e Zweite Anderung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Aumiihle,
Tagungsordnungspunkt Nr. 13 der Gemeindevertretungssitzung vom 13.
Oktober 2014, hier: Vorstellung des stidtebaulichen Entwurfes als pdf-
Datei mit Abbildungen, Lage- und Baumbestandspldnen sowie zwei Pla-
nungsvorschlidgen fiir die Bebauung des Grundstiicks Bismarckstralle 22,
per E-Mail am 12. Dezember 2014

e Lage- und Hohenplan Bismarckallee 22 des Vermessungsbiiros Boysen
vom 21.07.2014

e Lage- und Baumbestandsplan des Vermessungsbiiros Boysen vom
10.02.2015 im MaBstab 1:250.

4. GRUNDLAGEN DER VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT BEI BAUMEN

Die Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht sind nicht gesetzlich defi-
niert. Der Begriff wurde von der Rechtsprechung entwickelt und ist in vielen
Urteilen sowie in der Literatur erldutert, und zwar in der Regel fiir den offentli-
chen Verkehr. Verantwortlich fiir die Verkehrssicherheit eines Baumes ist nor-
malerweise sein Eigentiimer und damit in der Regel der Grundstiicksbesitzer.
Bezogen auf Bdume bedeutet die Verkehrssicherungspflicht, dass der Baum-
eigentiimer grundsitzlich verpflichtet ist, Schidden durch Biume an Personen
und Sachen zu verhindern und fiir einen verkehrssicheren Zustand zu sorgen.
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Ein Baum ist verkehrssicher, wenn sowohl seine Stand- als auch seine Bruchsi-
cherheit gegeben sind'. Hierbei beschreibt die Standsicherheit die ausreichende
Verankerung des Baumes im Boden, die Bruchsicherheit die ausreichende Fa-
higkeit und Beschaffenheit des Baumes, dem Bruch von Stamm und Kronentei-
len zu widerstehen. Dariiber hinaus umfasst die Verkehrssicherheit auch das
Lichtraumprofil an StraBen und Geh- und Radwegen sowie sonstige Erforder-
nisse des Baumumfeldes, z. B. Lichtzeichenanlagen. Somit ist die Verkehrssi-
cherheit eines Baumes gegeben, wenn er weder in seiner Gesamtheit noch in
seinen Teilen eine vorhersehbare, konkrete Gefahr darstellt.

Aus der Rechtsprechung ergeben sich keine zwingenden Festlegungen hinsicht-
lich des Zeitpunktes und der Hiufigkeit einer Baumkontrolle. Dies hingt vor
allem vom Standort und Zustand des Baumes ab, so dass es einzelfallabhiingig
betrachtet werden muss. Richtungweisend fiir den Umfang der Verkehrssiche-
rungspflicht bei Bdumen ist das so genannte Kastanienbaum-Urteil des Bundes-
gerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 1965, das in vielen spiteren Entscheidungen
zitiert wird und bis heute eine hohe Bedeutung fiir die Rechtsprechung hat (sie-
he hierzu auch FLL-Baumkontrollrichtlinie'). Hiernach wird der Verkehrssiche-
rungspflicht geniigt, wenn die nach dem Stand der Erfahrung und Technik als
geeignet und hinreichend erscheinenden MaBBnahmen getroffen werden, also den
Gefahren vorbeugend Rechnung getragen wird, die nach Einsicht eines beson-
nenen, verstandigen und gewissenhaften Menschen erkennbar sind.

! Richtlinien fiir Regelkontrollen zur Uberpriifung der Verkehrssicherheit von Biumen — Baumkontrollrichtlinien
(2010). Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL), Bonn, 53 S.

Richtlinien fiir eingehende Untersuchungen zur Uberpriifung der Verkehrssicherheit von Biumen — Baumuntersu-
chungsrichtlinien (2013). Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL), Bonn, 42 S.

2 Neue Juristische Wochenschrift 1965, S. 815.
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Kommt es infolge einer mangelnden Verkehrssicherheit eines Baumes zu einem
Schadensfall, so ist fiir etwaige Schadensersatzanspriiche stets entscheidend, ob
der Schaden vorhersehbar war und infolge einer Fahrlédssigkeit des Verantwort-
lichen entstanden ist oder ob er trotz regelméfBiger Kontrollen nicht verhindert
werden konnte. Hierbei ist es unbedeutend, ob der Schaden beispielsweise wih-
rend eines Sturms erfolgt ist. Sturmschéden beruhen nicht grundsitzlich auf ho-
herer Gewalt, sondern nur dann, wenn der Schaden nicht vorhersehbar war.

Weiterfiihrende Literatur zur Verkehrssicherungspflicht bei Bdumen:

BRELOER, H., 2003: Verkehrssicherungspflicht bei Biumen aus rechtlicher und fachlicher
Sicht. 6. liberarbeitete und erweiterte Auflage. Biume und Recht, Band 2. Thalacker Me-
dien, Braunschweig, 144 S.

GUNTHER, J.-M., 2001: Die aktuelle Rechtsprechung zur Verkehrssicherheit von Bdumen. In:
Dujesietken, D., Kockerbeck, P. (Hrsg.): Jahrbuch der Baumpflege 2001, Thalacker Me-
dien, Braunschweig, 133-144.

GUNTHER, J.-M., 2002: Aktuelle Entwicklungen im Baumschutzrecht und bei Naturdenk-

malen. In: Dujesiefken, D., Kockerbeck, P. (Hrsg.): Jahrbuch der Baumpflege 2002, Tha-
lacker Medien, Braunschweig, 159-171.

S. UNTERSUCHUNGSMETHODEN

5.1 Allgemeines

Die im Gutachten verwendeten Fotos wurden mit einer Digital-Kamera des Her-
stellers Nikon gemacht und anschlieBend am PC nicht weiter veridndert. Die
Stammdurchmesser wurden in 1,0 m Hohe mittels MaBBband ermittelt. Die
Biume wurden vor Ort mit Signierfarbe am Stammfufl nummeriert, damit die

* Grundlage hierfiir bildet § 823 BGB, der fiir jede fahrlissige und widerrechtliche Verletzung des Lebens, des
Korpers, der Gesundheit, des Eigentums oder sonstigen Rechts fiir den Geschidigten einen entsprechenden An-
spruch begriindet.
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Biume den Untersuchungsergebnissen eindeutig zuzuordnen sind. Die Num-
mern wurden in die Tabelle im Anhang iibernommen. Diese Nummern wurden
durch das Vermessungsbiiro Boysen in den neu erstellten Lage- und Baumbe-
standsplan eingezeichnet. Dieser Plan wurde dem Planungsbiiro BSK Bau +
Stadtplaner Kontor zur Verfiigung gestellt und fiir die weitere Nutzung wurden
die Bdaume nach Vorgabe des Instituts fiir Baumpflege farbig markiert (siche
Anhang).

5.2 Baumkontrolle und eingehende Untersuchungen

Auf Basis der Kommunalen Baumkontrolle* erfolgte zunichst eine fachlich
qualifizierte Inaugenscheinnahme zur Verkehrssicherheit, fiir die die Richtlinien
der FLL’ den rechtlichen und formalen Rahmen vorgeben.

Bei der Baumkontrolle wurden die verschiedenen Schadsymptome und Auffil-
ligkeiten in der Krone (z. B. Totholz, eingerissene Vergabelungen, Spechtlo-
cher), am Stamm (z. B. Astungswunden, Risse, auffilliges Rindenbild), am
Stammfuf3 und im Wurzelbereich (z. B. Hohlungséffnungen, Wunden) sowie
Verinderungen im Baumumfeld aufgenommen und hinsichtlich ihrer Auswir-
kung auf die Verkehrssicherheit eingeschitzt. Besonderes Augenmerk wurde
hierbei auf das Vorhandensein von Krankheitssymptomen sowie von Frucht-
korpern holzzerstorender Pilze gerichtet.

* BAUMGARTEN, H.; DOOBE, G.; DUJESIEFKEN, D.; JASKULA, P.; KOWOL, T.; WOHLERS, A., 2009:
Kommunale Baumkontrolle zur Verkehrssicherheit. Der Leitfaden fiir den Baumkontrolleur auf der Basis der Ham-
burger Baumkontrolle. 2. durchgesehene Auflage, Haymarket Media, Braunschweig, 128 S.

3 Richtlinien fiir Regelkontrollen zur Uberpriifung der Verkehrssicherheit von Biumen — Baumkontrollrichtlinien
(2010). Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL), Bonn, 53 S.

Richtlinien fiir eingehende Untersuchungen zur Uberpriifung der Verkehrssicherheit von Biumen — Baumuntersu-
chungsrichtlinien (2013). Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL), Bonn, 42 S.
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Die Bestimmung und Beurteilung von abiotischen Schiden (z. B. Nihrstoff-
mangel, Schadstoffeinwirkungen) sowie biotischen Schaderregern (z. B. Pilze,
Insekten) erfolgte auf Basis folgender Fachliteratur:

BUTIN, H., 2011: Krankheiten der Wald- und Parkbdume. 4., neubearbeitete und erweiterte
Auflage, Ulmer Verlag, Stuttgart, 319 S.

BUTIN, H.; NIENHAUS, F.; BOHMER, B., 2003: Farbatlas Geholzkrankheiten — Zierstraucher
und Parkbdume. 3., iiberarb. und erw. Auflage, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 287 S.

DUJESIEFKEN, D.; JASKULA, P.; KOowoOL, T.; WOHLERS, A., 2007: Baumkontrolle unter Be-
riicksichtigung der Baumart. 2. Auflage, Verlag Haymarket Media, Braunschweig, 296 S.

JAHN, H., 2005: Pilze an Biumen. 3. von Reinartz und Schlag vollig iiberarbeitete und erwei-
terte Auflage, Patzer Verlag, Berlin, Hannover, 275 S.

LICHTENAUER, A.; KOwWOL, T.; DUJESIEFKEN, D., 2013: Pilze bei der Baumkontrolle. Erken-
nen wichtiger Arten an Straflen- und Parkbdumen. 4. durchgesehene und iiberarb. Aufl.,
Verlag Haymarket Media, Braunschweig, 64 S.

SCHWARZE, FW.M.R.; ENGELS, J.; MATTHECK, C., 1999: Holzzersetzende Pilze in Bdumen.
Rombach Verlag. 245 S.

ToMICZEK, CH.; CECH, T.; KREHAN, H.; PERNY, B., 2005: Krankheiten und Schidlinge an
Bidumen im Stadtbereich. Eigenverlag Christian Tomiczek, Wien, 366 S.

Zusitzlich zur Inaugenscheinnahme erfolgten weitere Arbeitsschritte, um Aus-
kunft iiber den Zustand des Holzkorpers zu erhalten. Zur Feststellung, ob grof3e-
re Schidden, wie z. B. eine Faule im Stamminnern, vorliegen, erfolgte zunichst
eine Klangprobe. Hierdurch entsteht i. d. R. keine Schidigung der Rinde, des
Kambiums oder des Holzkorpers. Bei dieser Methode wird mit Hilfe eines
Schonhammers (Gummihammer) der Klang des Holzes getestet: Ein intakter
Holzkorper erzeugt einen hohen Klang, verfaultes Holz oder Hohlstellen einen
mehr dumpfen Ton.
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Bei einer auffilligen Klangprobe erfolgten darauthin weitere Untersuchungen
mit einfachen Werkzeugen. Je nach Befund werden hierfiir z. B. eine Gértner-
hippe (Messer), eine Sondierstange und/oder ein Wund-Untersuchungsbohrer
genutzt. Die Hippe kommt u. a. zum Einsatz zur Untersuchung von Rinden-
schiden und die Sondierstange z. B. zur Feststellung der Ausdehnung von Hoh-
lungen. Der Wund-Untersuchungsbohrer wird eingesetzt, um an Wunden den
Umfang von Fiulen und damit die Effektivitit der Abschottung festzustellen.
Dieser Bohrer hat einen Durchmesser von 4 mm und besitzt einen Spezia-
lanschliff. Damit werden gezielte Bohrungen von der Wunde aus in radialer
Richtung (zur Stammmitte) sowie in tangentialer Richtung (zu den Seiten) aus-
gefiihrt und die dabei heraustretenden Bohrspine begutachtet. Wihrend im Be-
reich einer Fiule das Holz mehr oder weniger briunlich oder grau verfirbt ist,
weist gesundes Splintholz eine helle, gelblich-weille Farbe auf, so dass die Aus-
dehnung der Fiule ermittelt werden kann. Durch diese Untersuchung kann die
Abschottung, die der Baum gegeniiber der Fiule aufgebaut hat, punktuell durch-
brochen werden. Eine nachhaltige Beeintrdachtigung fiir den Baum entsteht hier-
durch nicht.

Konnte durch die o. g. Baumkontrolle sowie die bei Bedarf eingesetzten Werk-
zeuge keine abschlieBende Beurteilung der Verkehrssicherheit erfolgen, miissen
gemiB FLL-Richtlinien® eingehende Untersuchungen mit speziellen Geriten
und Verfahren durchgefiihrt werden. Im vorliegenden Fall wurde in Bereichen
mit Schiden gezielt ein Bohrwiderstandsmessgeridt (IML-RESI M 300 der Fir-
ma IML, Wiesloch) verwendet. Dieses Geriit treibt eine spezielle Bohrnadel
unter Drehung bis maximal 30 cm Tiefe in den Baum. Die Bohrnadel hat einen
Schaftdurchmesser von 1,5 mm und besitzt eine mit einem speziellen Anschliff
versehene Spitze, die etwa doppelt so breit ist wie der Schaft. Der Widerstand

¢ Richtlinien fiir Regelkontrollen zur Uberpriifung der Verkehrssicherheit von Biumen — Baumkontrollrichtlinien
(2010). Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL), Bonn, 53 S.

Richtlinien fiir eingehende Untersuchungen zur Uberpriifung der Verkehrssicherheit von Biumen — Baumuntersu-
chungsrichtlinien (2013). Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL), Bonn, 42 S.
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hingt hauptsichlich von der Dichte des durchbohrten Holzes ab. Das durch
holzzerstorende Pilze abgebaute Holz verliert seine Festigkeit und hat somit
eine geringere Dichte. Diese Dichteunterschiede zwischen intaktem und pilzbe-
fallenem Holz sind in den Messprofilen erkennbar.

Grundlage fiir die o. g. Untersuchungen und die Folgerungen aus den gewonne-
nen Ergebnissen ist das CODIT-Prinzip’, das Aussagen enthilt iiber die Aus-
breitungsrichtungen von Holzfidulen im Baum sowie iiber die Wechselwirkun-
gen zwischen Baum und holzzerstorenden Pilzen. Auf Basis der Baumkontrolle
sowie der bei Bedarf durchgefiihrten Untersuchungen kann so das Ausmal} der
Schiden ermittelt werden und die Folgen fiir die Stand- und/oder Bruchsicher-
heit des Baumes beurteilt werden.

Die Bruchsicherheit von Stimmen und Asten, die im Innern eine Fiule aufwei-
sen, wird vor allem durch die so genannte Restwandstirke beeinflusst, d. h.
durch die Breite des verbliebenen gesunden Holzes zwischen der Fiule oder
Hohlung und der Rinde. Fiir die Beurteilung der Bruchsicherheit muss dieser
Wert in Relation gesetzt werden zu dem Ast- bzw. Stammradius an der unter-
suchten Stelle. Dieses erfolgt unter Beriicksichtigung von Baumhohe, Habitus
und Exposition sowie gegebenenfalls weiterer Schiden.

Die Standsicherheit eines Baumes kann durch wurzelbiirtige Fiuleerreger oder
durch Wurzelverluste (z. B. durch BaumaBBnahmen) beeintrichtigt sein. Zusitz-
lich zu den Wurzelschiden ist auf weitere Faktoren zu achten, z. B. Kronengro-
e und Windexposition.

" CODIT steht fiir Compartmentalization Of Damage In Trees (= Abschottung von Schiden in Biumen).
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Weiterfiihrende Literatur zum CODIT-Prinzip sowie zur Beurteilung von Ge-
fahrenbiumen:

DUIJESIEFKEN, D.; LIESE , W., 2008: Das CODIT-Prinzip — Von den Bidumen lernen fiir eine
fachgerechte Baumpflege. Verlag Haymarket Media, Braunschweig, 159 S.

MATHENY, N. P.; CLARK, J. R., 1994: A Photographic Guide to the Evaluation of Hazard
Tress in Urban Areas. Second Edition, Int. Soc. of Arboric., Savoy, Illinois, USA, 85 S.

MATTHECK, C.; BRELOER, H., 1995: Handbuch der Schadenskunde von Bdumen. 2. Auflage,
Rombach GmbH Druck- und Verlagshaus, Freiburg im Breisgau, 253 S.

RUST, S.; WEIHS, U., 2007: Gerdte und Verfahren zur eingehenden Baumuntersuchung. In:
Dujesiefken, D., Kockerbeck, P. (Hrsg.): Jahrbuch der Baumpflege 2007, Haymarket Me-
dia, Braunschweig, 215-229.

SHIGO, A. L., 1990: Die Neue Baumbiologie. Verlag B. Thalacker, Braunschweig, 606 S.

WESSOLLY, L.; ERB, M., 2014: Handbuch der Baumstatik und Baumkontrolle. Patzer Verlag
Berlin, 287 S.
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5.3 Beurteilung der Vitalitit

Die Vitalitit duBert sich im Gesundheitszustand, insbesondere in Wachstum,
Kronenstruktur und Zustand der Belaubung. Da vitale Biume nicht unbedingt
verkehrssicher sind - und umgekehrt -, muss zwischen Vitalitit und Stand-/
Bruchsicherheit unterschieden werden. So gibt es sowohl Bdume, die trotz einer
guten Vitalitét ein Verkehrssicherheitsrisiko darstellen, als auch umgekehrt vita-
litdtsgeschwichte Bdaume, deren Stand- und Bruchsicherheit noch gegeben ist.
Die Versorgung der Krone mit Wasser und Nihrsalzen erfolgt in erster Linie
iiber die jiingsten, d. h. die duBeren Jahrringe des Holzkorpers. Dementspre-
chend ist hierfiir ein sehr schmaler Bereich gesunden Holzes ausreichend, so
dass die Krone trotz umfangreicher Defekte im Stamminnern noch gut belaubt
sein kann. Dennoch sind Kenntnisse iiber die Vitalitit von Bedeutung, da sie
eine Aussage iiber die Regenerationsfihigkeit und die voraussichtliche Lebens-
erwartung eines Baumes ermdglichen und damit auch der Erfolg einer baum-
pflegerischen MaBBnahme abgeschitzt werden kann.

Im vorliegenden Fall erfolgte die Beurteilung der Vitalitit anhand der Kronen-
struktur bzw. Verzweigung. Hierbei handelt es sich um eine jahreszeitlich unab-
hingige Methode, die von ROLOFF entwickelt wurde: Durch eine sich ver-
schlechternde Vitalitdt nimmt das Trieblangenwachstum ab, d. h. anstatt von
Langtrieben, die sich durch Seitenknospen verzweigen konnen, werden nur
noch Kurztriebe gebildet, die nicht zu einer Verzweigung befihigt sind. Hier-
durch verdndert sich das Verhiltnis von Lang- zu Kurztrieben innerhalb der
Krone, so dass ein anderes Verzweigungsmuster und damit auch ein veréndertes
Erscheinungsbild der Krone entstehen. Die verschiedenen Wachstumsphasen
und Vitalitdtsstufen zeigt Abbildung 1.
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Abb. 1: Vitalititsstufen-Schliissel fiir Buche;
links Winteransicht, rechts Sommeransicht der Oberkrone
aus: ROLOFF, A., 2001: Baumkronen. Verstandnis und praktische Bedeutung ei-
nes komplexen Naturphinomens. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 165 S.
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5.4 Einschitzung der Erhaltensfihigkeit

Nach Durchfiithrung der zuvor beschriebenen Untersuchungen wird die Erhal-
tensfdahigkeit des Baumes beurteilt. Sofern die Untersuchungen zu dem Ergebnis
kamen, dass die Verkehrssicherheit zurzeit nicht gegeben, jedoch wieder her-
stellbar ist, werden die erforderlichen MaBnahmen auf Basis der ZTV-
Baumpflege® benannt (siche Kapitel 7). Mehrere dieser MaBnahmen, wie z. B.
Totholzbeseitigung, Kronenpflege oder der Einbau einer Kronensicherung, ver-
dndern nicht das Erscheinungsbild des Baumes. Bei einem umfangreichen Ein-
griff (z. B. Kroneneinkiirung, Kronensicherungsschnitt) konnen sich jedoch das
Erscheinungsbild des Baumes und damit die gestalterische Funktion (z. B. Gro-
e, Habitus) deutlich dndern.

Auf Basis der durchgefiihrten Untersuchungen hinsichtlich der Verkehrssicher-
heit und der Vitalitit wird die voraussichtliche Erhaltensfihigkeit gutachterlich
eingeschitzt, und zwar fiir das jetzige oder das nach Durchfiihrung der erforder-
lichen MaBnahmen entstandene Erscheinungsbild. Es kann sich hierbei auf-
grund der Vielzahl von Einflussfaktoren naturgemédf nur um eine Schitzung
handeln. Hierbei wird unterschieden zwischen langfristiger, mittelfristiger und
kurzfristiger Erhaltensfahigkeit.

Eine langfristige Erhaltensfihigkeit bedeutet, dass der Baum ohne bzw. nach
Durchfiihrung baumpflegerischer Maflnahmen noch Jahrzehnte erhalten bleiben
kann, wenn nicht zusitzliche, zurzeit noch nicht absehbare Beeintrichtigungen
hinzukommen. Als mittelfristig wird ein Baum angesprochen, der zwar zurzeit
noch verkehrssicher ist oder dessen Verkehrssicherheit wieder herstellbar ist,
der jedoch schwerwiegende Schiden aufweist, z. B. umfangreiche Fiule. Ein

8 ZTV-Baumpflege (2006): Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Baumpflege. 5. Auf-
lage, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau, Bonn, 71 S.
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derartiger Baum hat auch nach Durchfithrung baumpflegerischer Maflnahmen
nur noch eine begrenzte Erhaltensfihigkeit in dieser Gestalt bzw. GroBe von
schitzungsweise 5-10 Jahren. Eine nur kurzfristige Erhaltensfihigkeit hat ein
Baum, wenn er so umfangreiche Schiden aufweist, dass er selbst nach den
baumpflegerischen MaBBnahmen nur noch wenige Jahre erhalten werden kann
(bis zu fiinf Jahren).

Der Begriff Erhaltensfahigkeit ist nicht gleich zu setzen mit dem Begriff Le-
benserwartung, bei dem es um Leben oder Tod des Gehdlzes geht. Man kann
hiufig einen schwer geschddigten Baum immer weiter einkiirzen, ohne dass er
tatsichlich vollstidndig abstirbt. Die gestalterische Funktion nimmt dabei immer
weiter ab. Im Extremfall konnen nach der Féllung aus einem Stubben noch
Stockaustriebe entstehen, d. h. im biologischen Sinn ,lebt* der Baum immer
noch, obwohl er keine gestalterische Wirkung mehr hat. Somit bezieht sich die
Zeitspanne der Erhaltensfihigkeit auf das jetzige Erscheinungsbild bzw. auf das
Erscheinungsbild nach Durchfiihrung der erforderlichen Maflnahmen.

In Abhingigkeit vom Ausmall der vorhandenen Schiddigung wird im Rahmen

dieses Gutachtens erforderlichenfalls der voraussichtliche nichste Termin fiir
eine erneute eingehende Untersuchung angegeben.

5.5 Grundsitzliches zum Baumschutz auf Baustellen

Biume werden durch BaumaBnahmen hdufig stark geschidigt, wobei sich die
Folgen oftmals erst nach Jahren zeigen. Besonders auffillig sind hierbei die
oberirdischen Schiden am Wurzelanlauf, Stamm und in der Krone. Weniger
offensichtlich, aber oft noch schwerwiegender, sind die vielféltigen Beeintréch-
tigungen im Wurzelbereich von Bdumen. Hierzu zéhlen nicht nur mechanische
Verletzungen wie z.B. Wurzelabrisse oder —quetschungen, sondern auch



Projekt-Nr. 41-15-01-09 Seite 16 von 31
S AR, ——S—— — —ssS— T T R < i S A
INSTITUT FUR BAUMPFLEGE

Bodenverdichtungen durch Befahren oder durch Lagern von Substraten und
Baustoffen sowie Abgrabungen, Uberfiillungen und Schadstoffeintriige.

Derartige Schidigungen konnen zum einen die Vitalitéit beeintridchtigen und die
Lebenserwartung eines Geholzes verkiirzen, zum anderen aber auch zu einer
akuten Gefdhrdung der Verkehrssicherheit des Baumes fiihren, wie z. B. zu ei-
ner mangelnden Standsicherheit nach umfangreichen Wurzelverlusten. Selbst
bei weniger starken Wurzelverletzungen konnen sich im Laufe der Zeit umfang-
reiche Faulen im Wurzelstock und Stamm entwickeln, die erst nach einigen Jah-
ren eine mangelnde Verkehrssicherheit zur Folge haben. Aus diesem Grund
kommt dem Schutz des Wurzelbereiches eine besondere Bedeutung zu. Als
Wurzelbereich von Baumen gilt gemédf DIN 18 920 (s. u.) die Bodenfliche un-
ter der Krone (Kronentraufe) zuziiglich 1,5 m nach allen Seiten.

Ist ein umfassender Schutz des Wurzelbereichs nicht moglich, ist die Scha-
densminimierung auf Basis der geltenden Normen und Regelwerke zwingend
erforderlich.

Folgende Normen und Regelwerke befassen sich mit dem Baumschutz im Be-
reich von Baustellen:

DIN 18 920 (2014): Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von
Biumen, Pflanzenbestinden und Vegetationsfldchen bei BaumaBnahmen.
Beuth-Verlag Berlin, 8 S.

RAS-LP 4 (1999): Richtlinie fiir die Anlage von StraBen, Teil: Landschaftspflege,
Teil 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestdnden und Tieren bei BaumafBnahmen.
Forschungsgesellschaft fiir Straen- und Verkehrswesen, Koln, 32 S.

ZTV-Baumpflege (2006): Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Baumpflege. 5. Auflage, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung,
Landschaftsbau, Bonn, 71 S.
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Weiterfithrende Literatur:

BALDER, H., 1998:
Die Wurzeln der Stadtbdume.
Verlag Paul Parey, Berlin, 180 S.

CUTLER, D.F.; RICHARDSON, I.B.K., 1997:
Tree Roots and Buildings.
Second Edition, third impression, Longman Singapore Publishers Ltd., 71 S.

DUIJESIEFKEN, D. (1993):
Baumschiden als Folge von Tiefbaumafinahmen - Schutz von Alleebdumen
im Bereich von Baustellen.
Nachrichtenblatt Deutscher Pflanzenschutzdienst 45, 222-227.

KOSTLER, J.N.; BRUCKNER, E.; BIBELRIETHER, H., 1968:
Die Wurzeln der Waldbaume.
Verlag P. Parey, Berlin, 284 S.

KowoL, T., 2009:
DSL-Ausbau: Gefahr fiir Stralenbdume.
Baumzeitung, Braunschweig, 43, 23-25.

STOBBE, H.; KowoL, T. (2005):
Gesunde Biume trotz Leitungsbau — Handlungsempfehlungen fiir einen fachgerechten
Baumschutz. In: DUJESIEFKEN, D.; KOCKERBECK, P.: Jahrbuch der Baumpflege 2005,
Thalacker Medien, Braunschweig, 140-148.
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6. BEFUNDE

Auf dem Grundstiick Bismarckallee 22 in der Gemeinde Aumiihle befindet sich
ein umfangreicher, z. T. waldartiger Baumbestand, der das Grundstiick und die
Umgebung in hohem Malle prigt und gestaltet. Bereits von der Stralle aus ist
dieser Baumbestand gut zu erkennen. Die in der Bismarckallee gepflanzten
Straenbdume werden fast alle von den Bidumen auf dem Grundstiick Bismarck-
allee 22 iiberragt, so dass sie Probleme haben, sich zu entwickeln (Abb. 2).
Durch die Teilung des Grundstiickes vor etwa 15 Jahren und der anschlieenden
Bebauung auf dem hinteren Teil des Grundstiickes wurde an der siidlichen
Grundstiicksgrenze eine Zufahrt errichtet. Entlang der Zufahrt befindet sich e-
benfalls ein umfangreicher Baumbestand (Abb. 3). Vom Grundstiick Haus
Nr. 22 a + b (Westen) aus betrachtet, sind insbesondere die beiden Linden pri-
gend und gestaltend (Abb. 4).

Von der Strale Bismarckallee auf das Grundstiick blickend wird der waldartige
Charakter des Baumbestandes, insbesondere 1m nordlichen Teil des Grundstii-
ckes Nr. 22, deutlich (Abb. 5). Entlang der nordlichen Grundstiicksgrenze be-
findet sich ein Fulgéngerweg, der von den Bismarckallee ins Zentrum der Ge-
meinde Aumiihle fithrt und viel von FuBBgidngern genutzt und stark frequentiert
wird. Entlang dieses Weges besteht somit auch eine hohe berechtigte Sicher-
heitserwartung des Verkehrs und somit eine Verkehrssicherungspflicht (Abb. 6).
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Abb. 2: Die in der Bismarckallee gepflanzten StraBenbidume werden fast alle
von den Biumen auf dem Grundstiick Bismarckallee 22 iiberragt
und konnen sich nicht frei entwickeln
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Abb. 3: Entlang der Zufahrt zu dem Grundstiick Nr. 22 a + b befindet sich
ebenfalls ein umfangreicher Baumbestand (rechts im Bild)
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Abb. 4: Vom Grundstiick Nr. 22 a + b aus sind besonders die beiden Linden
Nr. 83 und 85 prigend (Pfeile)
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Abb. 5: Blick von der Stralle auf das Grundstiick Bismarckallee Nr. 22;

hier wird der z. T. waldartige Charakter des Baumbestandes deutlich
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Abb. 6: Entlang der nordlichen Grundstiicksgrenze
befindet sich ein FuBgingerweg ins Zentrum der Gemeinde Aumiihle;
hier besteht eine hohe berechtigte Sicherheitserwartung des Verkehrs
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Kontrolliert und untersucht wurden auf dem Grundstiick alle Biume mit einem
Stammdurchmesser von iiber 25 cm in 1,0 m Hohe. Diese wurden am Stamm-
ful} mit blauer Signierfarbe aufsteigend von 1 bis 107 nummeriert und in der
Folge durch den Vermesser in den Lage- und Baumbestandsplan iibernommen
(siehe Anhang). Die einzelbaumweise Darstellung der Ergebnisse der Vitalitits-
und Zustandserfassung mit den Empfehlungen fiir erforderliche baumpflegeri-
sche Mallnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit sowie PflegemafB3nah-
men fiir einen moglichst langfristigen und stabilen Erhalt des Baumbestandes
befindet sich in der Tabelle im Anhang.

Insgesamt wurden 107 Bdume kontrolliert und ggf. untersucht. Hierbei handelt
es sich um 69 Laubbidume (32 Buchen, 14 Eichen, 8 Linden, 8 Berg-Ahorn-
Biume, 2 Spitz-Ahorn-Bdume, 2 Rosskastanien, 2 Birken und eine Kirsche)
sowie 38 Nadelbdume (20 Fichten, 13 Kiefern, 3 Douglasien und 2 Lirchen).
Die Biume sind hinsichtlich ihrer Vitalitdt in einem guten bis normalen Zu-
stand. Anhand der Kronenstruktur und des Verzweigungsmusters bzw. der
Benadelungsdichte sind die Bdume allesamt in die Vitalititsstufe 1 bzw. 2 ein-
zustufen. Lediglich ein Baum (Linde Nr. 70) ist als absterbend hinsichtlich sei-
ner Vitalitit zu bezeichnen (Vitalititsstufe 3-4). Der Baumbestand weist insge-
samt einen deutlichen Pflegeriickstand auf. Bei zahlreichen Bdumen ist zur Her-
stellung der Verkehrssicherheit eine Totholzbeseitigung unverziiglich erforder-
lich. Des weiteren sind z. T. Lichtraumprofilschnitte notwendig und es wird der
Schnitt der vorhandenen Stamm- und Stockaustriebe empfohlen.

Bei insgesamt 16 Bidumen ist aufgrund von stirkerem Efeubewuchs, der am
Stamm z. T. bis in die Krone hinein reicht, eine abschlieBende Bewertung des
Baumes vom Boden aus nicht méglich, da der Baum am Stamm und im unteren
Kronenbereich nicht vollstindig einsehbar ist (Abb. 7). Sie wurden in den Pla-
nen im Anhang blau markiert. Unter dem Efeu konnen sich versteckte Defekte
wie Stammrisse, Pilzfruchtkorper oder Spechthohlen befinden, die moglicher-
weise eine Beeintriachtigung der Bruchsicherheit und damit der Verkehrssicher-
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heit darstellen. Fiir diese Bdume wurden in der Tabelle die entsprechenden Spal-
ten fiir die Erfordernisse der Untersuchung von einer Hubarbeitsbiihne aus so-
wie die Frage nach der Erhaltensfdhigkeit und der Lebenserwartung mit einem
Fragezeichen gekennzeichnet. Bei diesen Biumen ist es zundchst erforderlich
den Efeu zu entfernen. AnschlieBend muss dann eine erneute Baumkontrolle zur
abschlieenden Bewertung der Biume vom Boden aus erfolgen. Gegebenenfalls
ist bei Auftreten von Schiden und Defektsymptomen in der Krone auch eine
Untersuchung von der Hubarbeitsbithne bzw. in Seilklettertechnik erforderlich.
Zum gegenwirtigen Stand der Planung sollte davon ausgegangen werden, dass
die Biume wahrscheinlich erhaltensfihig sind.

Insgesamt zehn Bédume sind aufgrund ihres Zustandes bzw. vorhandener um-
fangreicher Schiden und Defekte nicht mehr erhaltensfihig und miissen aus
Griinden der Verkehrssicherheit unverziiglich gefillt werden (Abb. 8). Hierbei
handelt es sich um die Kiefern Nr. 10, 25 und 106, die Birken Nr. 49 und 62, die
Linden Nr. 70 und 71 sowie die Rosskastanien Nr. 84 und 86. Zudem muss die
Fichte Nr. 80, bei der bereits ein Grof3teil der Krone im Sturm ausgebrochen ist
und deren verbliebener ,,Rest” als Hochstubben bezeichnet werden kann, zur
Herstellung der Verkehrssicherheit geféllt werden.

Dariiber hinaus wird fiir einen langfristigen Erhalt des waldartigen Bestandes
auf dem Grundstiick empfohlen, mehrere Bdume zur Forderung der verbleiben-
den Bdume im Sinne eines Pflegehiebes zu entnehmen. Hierbei handelt es sich
um die Douglasien Nr. 2 und 6 sowie die Kiefer Nr. 14. Diese drei Baume ha-
ben einen bestandesbedingten Schrigstand in Richtung der Strale entwickelt,
bedridngen die Straenbdume erheblich und schrinken deren freie Entwicklung
ein. Zur Forderung der Stralenbdume und des waldartigen Bestandes sollten
diese drei z. T. unterstindigen Bdume gefillt werden. Dariiber hinaus wird fiir
die Eiche Nr. 44 und den Berg-Ahorn Nr. 45 die Fillung empfohlen. Die Eiche
weist sehr umfangreiches Totholz bis in Starkast-Stirke mit Durchmessern von
tiber 10 cm auf. Der Ahorn ist unterstindig und hat keine weiteren Entwick-
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lungsmoglichkeiten. Zur Forderung und fiir den langfristigen Erhalt der Buche
Nr. 56 sollten die umstehenden drei Fichten (Nr. 52, 55 und 57) gefillt werden.

Abb. 7: Bei mehreren Bidumen ist aufgrund von stirkerem Efeubewuchs
am Stamm bis in die Krone keine abschlieBende Bewertung moglich
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Abb. 8: Die Linde Nr. 71 weist einen starken Befall mit dem Brandkrustenpilz
auf (Pfeile) und muss zur Herstellung der Verkehrssicherheit gefillt werden



Projekt-Nr. 41-15-01-09 Seite 28 von 31

—ee——S e e e e e e e s
INSTITUT FUR BAUMPFLEGE

Abb. 9: Die Eiche Nr. 44 wird zur Fillung im Sinne eines Pflegehiebes empfoh-
len; zudem weist der Baum umfangreiches Totholz bis in Starkast-Stédrke auf



Projekt-Nr. 41-15-01-09 Seite 29 von 31
S AR, ——S—— — —ssS— T T R < i S A
INSTITUT FUR BAUMPFLEGE

7. EMPFEHLUNGEN FUR DIE ERSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Die Ergebnisse der Baumkontrolle und Baumuntersuchung hinsichtlich des Zu-
standes der untersuchten 107 Bdume auf dem Grundstiick Bismarckstrae 22
werden im Baumbestandsplan Nr. 1 im Anhang farblich dargestellt. Biume mit
umfangreichen Schiden, die somit zustandsbedingt zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit ohnehin gefillt werden miissen, sind rot markiert. Hierbei han-
delt es sich um insgesamt zehn Bidume. Dariiber hinaus wird aus baumgutachter-
licher Sicht fiir acht Bdume die Fillung im Sinne eines Pflegehiebes empfohlen.
Es verbleiben somit 89 Bdume mit Durchmessern von iiber 25 cm auf dem
Grundstiick, die im Lageplan Nr. 2 mit blau und griin markiert sind. Fiir die
weitere Planung hinsichtlich der Moglichkeit der Bebauung auf dem Grund-
stiick sollten die griin und blau markierten Bdume gleich behandelt werden.
Zwar konnte aufgrund des Efeubewuchses bei den blau dargestellten Biumen
keine abschlieende Bewertung hinsichtlich der Verkehrssicherheit erfolgen, es
wird jedoch bis auf weiteres davon ausgegangen, dass die Bdume erhaltenswert
sind.

Fiir die Bebauung des Grundstiickes muss nun zunéchst einmal ganz klar formu-
liert werden, dass ohne Fillung eigentlich erhaltenswerter Baume keine der bis-
lang erstellten Planungsvarianten moglich ist. Somit sind in jedem Fall Féllun-
gen gesunder Biume erforderlich. Damit der verbleibende Baumbestand auf
dem Grundstiick in sich moglichst langfristig erhaltensfihig bleibt und nicht
durch Féllungen Schiden an den verbleibenden Geholzen entstehen, z. B. durch
Freistellung oder Sonnenbrand, oder auch durch zu geringe Abstinde der Bauti-
tigkeiten zu den Bidumen, werden im Folgenden Empfehlungen fiir die Erstel-
lung des Bebauungsplanes gegeben. Als besonders prigend und gestaltend fiir
den waldartigen Charakter des Grundstiickes ist insbesondere der nordliche und
der Ostliche Teil des Grundstiickes, in dem sich zahlreiche sowohl Nadel- als
auch Laubbdume befinden. Durch die Entnahme der vom Zustand her geschi-
digten Biume sowie durch die Fillung der unterdriickt stehenden Bdume im
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Sinne eines Pflegehiebes wird hier eine stabile Bestandsstruktur aufgebaut, bzw.
kann sich zukiinftig entwickeln.

Im westlichen und auch zum Teil im siidlichen Bereich des Grundstiickes ist der
Baumbestand deutlich lockerer und nicht mehr so dicht und waldartig. Aller-
dings befinden sich in diesem Bereich zahlreiche dltere und prigende groBere
Laubbédume, die z. T. solitdr oder als Gruppen zusammen stehen. Hier sind z. B.
die Buche Nr. 72, die Linden Nr. 83 und 85, die Reihe aus drei Eichen Nr. 92,
94 und 96 sowie neben der Eiche Nr. 96 die Buche Nr. 95 und der Berg-Ahorn
Nr. 97 zu nennen. Besonders prigend und gestaltend fiir das Grundstiick ist zu-
dem die Buchengruppe im Bereich der jetzigen Auffahrt im siid-Ostlichen
Grundstiicksteil, bestehend aus den Buchen Nr. 100, 101, 102, 103, 104, 105
und 107.

Zunichst muss gepriift werden, in welchem Bereich des jetzigen Grundstiicks
die Auffahrt liegen sollte. Wird die jetzige Auffahrt genutzt, sowohl fiir die
Baustellenzufahrt als auch spiter fiir die Zufahrt zu den Grundstiicken, wird ein
Erhalt der Buchengruppe siidlich der jetzigen Zufahrt problematisch werden.

In der Folge sollte gepriift werden, inwieweit eine Bebauung des Grundstiickes
moglich ist, wenn versucht wird, moglichst viel der oben genannten priagenden
Geholze (Buche Nr. 72, Linden Nr. 83 und 85, Laubbaum-Gruppe mit Nr. 92,
94, 95, 96, 97 sowie Buchengruppe mit Nr. 100 — 105 und 107) zu erhalten. Im
zentralen Grundstiicksteil zwischen der Strae und der jetzt noch vorhandenen
Bebauung, die abgerissen werden soll, miissen fiir die Bebaubarkeit des Grund-
stiickes zahlreiche Biume gefillt werden. Hierbei sollte versucht werden, dass
die Bdaume nordlich einer gedachten Linie zwischen Baum Nr. 9 und 82 nach
Moglichkeit erhalten werden. Siidlich dieser Linie sind die bereits vorgenannten
Laubholz-Solitdare oder Baumgruppen nach Moglichkeit zu erhalten. Die weite-
ren 22 hier vorhandenen Laub- und Nadelbdume Nr. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
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19, 36, 37, 38, 39, 40, 59, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 98 und 99 miissen dann eher
iberplant werden.

Hamburg, 19. Februar 2015

1. V. Dr. Horst Stobbe

Anhang:

- Tabelle: Baumbiologische Untersuchung zur Verkehrssicherheit von 107 Bdumen
auf dem Grundstiick Bismarckallee 22 in Aumiihle

- Lageplan 1 mit Darstellung des gesamten Baumbestandes

- Lageplan 2 mit Darstellung der erhaltensfihigen Bdume

- Lageplan 3 mit Empfehlungen zum Baumerhalt bei Bebauung des Grundstiickes



Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Legende: @ = Stammdurchmesser in ¢cm in einem Meter Hohe; BS = Bruchsicherheit gegeben (es zeigten sich keine Indizien fiir eine mangelnde Bruchsicherheit); SS =
Standsicherheit gegeben (es zeigten sich keine Indizien fiir eine mangelnde Standsicherheit); HAB = Baumuntersuchungen von einer Hubarbeitsbiihne aus erforderlich; J = Ja; N
= Nein; nédchste BU = nichste erforderliche Baumuntersuchung in Jahren, sofern sich zwischenzeitlich keine auffélligen Verinderungen ergeben

Baum| Baumart |@ in cm|Vitalitits-|Schiden und Bemerkungen BS|SS |HAB |erforderliche Malnahmen zur | Lebens- | Erhaltens-
Nr. stufe Herstellung der erwartung | fahigkeit
Verkehrssicherheit
1 Linde 70 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J | N [Totholzbeseitigung; langfristig J
gegeben,; Stamm- und Stockaustriebe
Stamm- und Stockaustriebe entfernen
2 Douglasie 32 2 Baum ist unterstindig J | J | N [Fillung zur Férderung des langfristig J
StraBenbaumes empfohlen
(Pflegehieb)
3 Fichte 57 1-2  [Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen — ?71J | ? |Efeuentfernen ? ?

hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich

4 Douglasie 31 2 Baum ist unterstindig; J 1 J | N [Lichtraumprofilschnitt langfristig J
Lichtraumprofil zum Gehweg eingeschriinkt

5 Lirche 92 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben,;
Schrigstand

6 Douglasie 29 2 Baum ist unterstindig J | J | N [Fillung im Sinne eines - -

Pflegehiebes

7 Kiefer 58 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

8 Kiefer 55 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheitnicht | N[ J [ ? |Efeu entfernen ? ?
gegeben,;

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum| Baumart | in cm|Vitalitits-|Schiden und Bemerkungen BS| SS |HAB |erforderliche MaBBnahmen zur | Lebens- | Erhaltens-
Nr. stufe Herstellung der erwartung | fahigkeit
Verkehrssicherheit
9 Kiefer 46 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheitnicht | N| J | ? |Efeu entfernen ? ?
gegeben,;
Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich
10 Kiefer 45 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Fillung - -
gegeben,;
auffillige Klangprobe am Stammfufl — Messungen
mit dem Bohrwiderstandsmessgerit ergaben keine
ausreichenden Restwandstiarken — Bruchsicherheit
nicht gegeben
11 Kiefer 45 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
12 Kiefer 45 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben,;
Schréigstand
13 Buche 52 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
14 Kiefer 42 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Fillung zur Férderung des langfristig J
gegeben Straenbaumes und der
Buche Nr. 13 empfohlen
(Pflegehieb); falls keine
Fiallung erfolgt, ist eine
Totholzbeseitigung
erforderlich
15 Buche 62 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
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Baum| Baumart | in cm|Vitalitits-|Schiden und Bemerkungen BS| SS |HAB |erforderliche MaBBnahmen zur | Lebens- | Erhaltens-
Nr. stufe Herstellung der erwartung | fahigkeit
Verkehrssicherheit

16 Kiefer 54 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

17 Buche 71 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

18 Buche 84 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

19 Buche 44 1-2  [engraumig abgeschottete Faulstelle am Stammful [ J | J | N |- langfristig J

20 Buche 40 1 - J1JT | N |- langfristig J

21 Buche 55 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

22 Buche 61 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

23 Eiche 50 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheitnicht | N| J | ? |Efeu entfernen ? ?
gegeben,;
Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich

24 Buche 59 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N | J ? |Efeu entfernen ? ?

gegeben,;

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum
Nr.

Baumart

@ in cm

Vitalitéts-
stufe

Schédden und Bemerkungen

BS

SS

HAB

erforderliche MaBnahmen zur
Herstellung der
Verkehrssicherheit

Lebens-
erwartung

Erhaltens-
fahigkeit

25

Kiefer

54

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich;

3 Stammrisse aufféllige Klangprobe — Messungen
mit dem Bohrwiderstandsmessgerit ergaben keine
ausreichenden Restwandstiarken — Bruchsicherheit
nicht gegeben

Fiéllung

26

Kiefer

47

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,;

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich

Efeu entfernen

27

Spitz-Ahorn

33

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich

Efeu entfernen

28

Linde

70

1-2

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,;

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich;

Stamm- und Stockaustriebe

Efeu entfernen

29

Eiche

58

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben

Totholzbeseitigung

langfristig

30

Buche

84

1-2

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,;

abgestorbene, engraumig abgeschottete
Maserknolle am Stammfufd

Totholzbeseitigung

langfristig
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum| Baumart | in cm|Vitalitits-|Schiden und Bemerkungen BS| SS |HAB |erforderliche MaBBnahmen zur | Lebens- | Erhaltens-
Nr. stufe Herstellung der erwartung | fahigkeit
Verkehrssicherheit

31 Kiefer 52 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N | J ? |Efeu entfernen ? ?
gegeben,;
Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich

32 Buche 54 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

33 Kiefer 48 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben,;
Schrigstand

34 Buche 36 1-2 |- J1J | N |- langfristig J

35 Buche 45 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

36 Buche 62 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

37 Buche 75 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

38 Buche 58 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

39 Buche 52 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

40 Buche 47 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

41 Buche 62 + 64 1 2-stdimmig; N | J | N |Totholzbeseitigung langfristig J
Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum| Baumart | in cm|Vitalitits-|Schiden und Bemerkungen BS| SS |HAB |erforderliche MaBBnahmen zur | Lebens- | Erhaltens-
Nr. stufe Herstellung der erwartung | fahigkeit
Verkehrssicherheit
42 Eiche 51 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
43 Eiche 34 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
44 Eiche 57 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N | J [ N [Fillung im Sinne eines langfristig J
gegeben Pflegehiebes
alternativ
Totholzbeseitigung
45 | Berg-Ahorn 40 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Fillung im Sinne eines - -
gegeben,; Pflegehiebes;
Schlagschaden in ca. 20 m Hohe am Stamm falls keine Fillung erfolgt, ist
eine Totholzbeseitigung
erforderlich
46 | Berg-Ahorn 60 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N langfristig J
gegeben
47 Buche 45 1-2 |- J1J | N |- langfristig J
48 | Berg-Ahorn 57 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
49 Birke 52 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Fillung - -
gegeben,;
Schrigstand;
Hohlungsoffnung mit Rhizomorphen des
Hallimasch am Stammfuf3 — mind. 50 cm
eingefault — Bruchsicherheit nicht gegeben;
grofer, eingefaulter Wurzelanlauf auf der Zugseite
50 Fichte 55 1 Schrigstand J1J| N |- langfristig J
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum| Baumart | in cm|Vitalitits-|Schiden und Bemerkungen BS| SS |HAB |erforderliche MaBBnahmen zur | Lebens- | Erhaltens-
Nr. stufe Herstellung der erwartung | fahigkeit
Verkehrssicherheit
51 | Berg-Ahorn 62 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben,;
Stammriss — Klangprobe ohne Befund — keine
Indizien fiir eine mangelnde Bruchsicherheit
52 Fichte 50 1-2 |- J | J | N |[Fillung zur Forderung der - -
Buche Nr. 56 (Pflegehieb)
53 Buche 54 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
54 Linde 54 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J | N [Totholzbeseitigung; langfristig J
gegeben,; Stockaustriebe entfernen
Stockaustriebe
55 Fichte 40 1 - J |1 J | N |Fillung zur Forderung der - -
Buche Nr. 56 (Pflegehieb)
56 Buche 49 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
57 Fichte 52 1 - J |1 J | N |Fillung zur Forderung der - -
Buche Nr. 56 (Pflegehieb)
58 Eiche 72 2 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
59 Eiche 64 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung; langfristig J
gegeben,; Einkiirzung von Kronenteilen:
augenscheinlich ist der unterste Starkast, der zum untersten Starkast, der zum
Gebiude ragt, eingerissen Gebiude ragt, entfernen
60 | Berg-Ahorn 43 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
61 Fichte 70 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J

gegeben
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum| Baumart | in cm|Vitalitits-|Schiden und Bemerkungen BS| SS |HAB |erforderliche MaBBnahmen zur | Lebens- | Erhaltens-
Nr. stufe Herstellung der erwartung | fahigkeit
Verkehrssicherheit
62 Birke 61 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Fillung - -
gegeben,;
Rhizomorphen am Stammfufl — Klangprobe
auffillig — Untersuchung ergab eine umfangreiche
Fiule — Bruchsicherheit nicht gegeben
63 Fichte 27 - J1J | N |- langfristig J
64 Fichte 51 - J1J | N |- langfristig J
65 Fichte 52 Stammriss — Klangprobe ohne Befund — keine J1J ]| N |- langfristig J
Indizien fiir eine mangelnde Bruchsicherheit
66 Fichte 25 1 - J1J | N |- langfristig J
67 | Berg-Ahorn 61 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
68 Buche 85 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
69 | Berg-Ahorn 48 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben,;
kleine, abgestorbene, engriaumig abgeschottete
Maserknolle
70 Linde 60 3-4  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N | N [ N [(Fillung - -

gegeben,;

Baum ist halbseitig mit dem Brandkrustenpilz
befallen - die Fruchtkorper befinden sich bis in ca. 4
m Hohe am Stamm — Stand- und Bruchsicherheit
nicht gegeben;

Baum steht nur noch, weil er in der Krone des
Nachbarbaumes festhingt;

Stamm- und Stockaustriebe
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum
Nr.

Baumart

@ in cm

Vitalitéts-
stufe

Schédden und Bemerkungen

BS

SS

HAB

erforderliche MaBnahmen zur
Herstellung der
Verkehrssicherheit

Lebens-
erwartung

Erhaltens-
fahigkeit

71

Linde

64

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben; Baum ist halbseitig mit dem
Brandkrustenpilz befallen - die Fruchtkorper
befinden sich bis in ca. 2 m Hohe am Stamm —
Stand- und Bruchsicherheit nicht gegeben;
Schrigstand

Stamm- und Stockaustriebe

Fiéllung

72

Buche

95

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben; Baum ist bis in die Krone mit Efeu
bewachsen — hier ist eine vollstindige
Inaugenscheinnahme zurzeit nicht moglich

Efeu entfernen

73

Larche

68

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben

Totholzbeseitigung

langfristig

74

Berg-Ahorn

67

1-2

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,;

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich;

eingefaulte Wunde mit Pilzfruchtkorpern des
Wurzelschwammes am Stammful3 — Messungen
mit dem Bohrwiderstandsmessgerit ergaben
ausreichende Restwandstirken — keine Indizien fiir
mangelnde Bruchsicherheit

Efeu entfernen

?

75

Fichte

39

langfristig

76

Fichte

61

1-2

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben

Totholzbeseitigung

langfristig
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum
Nr.

Baumart

@ in cm

Vitalitéts-
stufe

Schédden und Bemerkungen

BS

SS

HAB

erforderliche MaBnahmen zur
Herstellung der
Verkehrssicherheit

Lebens-
erwartung

Erhaltens-
fahigkeit

7

Eiche

66

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,;

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich; Stammriss — Klangprobe
ohne Befund — keine Indizien fiir mangelnde
Bruchsicherheit;

Stamm- und Stockaustriebe

Efeu entfernen

78

Eiche

58

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,;

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich

Efeu entfernen

79

Eiche

58

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,;

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich;

vormals 1 Stammling am Stammfuf} ausgebrochen
— Messungen mit dem Bohrwiderstandsmessgeriit
ergaben ausreichende Restwandstirken — keine
Indizien fiir mangelnde Bruchsicherheit

Efeu entfernen

80

Fichte

48

Hochstubben;
Baum in ca. 10-12 m Hohe abgebrochen;
vollstindig mit Efeu bewachsen

Fillung

81

Eiche

55

1-2

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben

Totholzbeseitigung

langfristig

Projekt-Nr. 41-15-01-09

Seite 10 von 13




Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum
Nr.

Baumart

@ in cm

Vitalitéts-
stufe

Schédden und Bemerkungen

BS

SS

HAB

erforderliche MaBnahmen zur
Herstellung der
Verkehrssicherheit

Lebens-
erwartung

Erhaltens-
fahigkeit

82

Fichte

59

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben

Totholzbeseitigung

langfristig

83

Linde

77

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,;

Astabbruch hiingt lose iiber dem
Nachbargrundstiick;

abgestorbene, engraumig abgeschottete
Maserknolle am Stamm;

kleine, eingefaulte, engraumig abgeschottete
Astungswunde

Totholzbeseitigung

langfristig

84

Rosskastanie

40

grofe, umfangreich eingefaulte Wunde in ca. 2 m
Hohe;
Efeu am unteren Stamm

Féllung

85

Linde

49

1-2

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,

Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen —
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich;

Stamm- und Stockaustriebe

Efeu entfernen

86

Rosskastanie

46

Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben,;

2 umfangreich eingefaulte Wunden im und knapp
unterhalb des Vergabelungsbereiches —
Bruchsicherheit nicht gegeben

Fiéllung

87

Kirsche

25

3-stimmig;
Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht
gegeben

Totholzbeseitigung

langfristig
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum| Baumart | in cm|Vitalitits-|Schiden und Bemerkungen BS| SS |HAB |erforderliche MaBBnahmen zur | Lebens- | Erhaltens-
Nr. stufe Herstellung der erwartung | fahigkeit
Verkehrssicherheit
88 Fichte 52 - J1J | N |- langfristig J
89 Fichte 64 - J1JT | N |- langfristig J
90 Linde 57 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J | N [Totholzbeseitigung; langfristig J
gegeben,; Stamm- und Stockaustriebe
Stamm- und Stockaustriebe entfernen
91 Fichte 64 1 Baum ist bis in die Krone mit Efeu bewachsen — ?71J | ? |Efeuentfernen ? ?
hier ist eine vollstindige Inaugenscheinnahme
zurzeit nicht moglich
92 Eiche 68 1 Totholz, z. T. lose hingend > 5 Durchmesser — N | J | N |Totholzbeseitigung langfristig J
Bruchsicherheit nicht gegeben;
Stammrisse — Klangprobe ohne Befund — keine
Indizien fiir eine mangelnde Bruchsicherheit
93 Fichte 48 1 leichter Schrigstand J1J | N |- langfristig J
94 Eiche 67 1-2  |Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
95 Buche 80 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
96 Eiche 71 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
97 | Spitz-Ahorn | 45 1 leichter Schrigstand J1J]| N |- langfristig J
98 Fichte 29 1 - J1J| N |- langfristig J
99 Fichte 39 1 - J1J | N |- langfristig J
100 Buche 63 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben
101 Buche 54 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N| J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J

gegeben
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Baumbiologische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit an 107 Baumen in Aumiihle

Baum| Baumart | in cm|Vitalitits-|Schiden und Bemerkungen BS| SS |HAB |erforderliche MaBBnahmen zur | Lebens- | Erhaltens-
Nr. stufe Herstellung der erwartung | fahigkeit
Verkehrssicherheit

102 Buche 58 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

103 Buche 60 1 Totholz, z. T. lose hingend > 5 Durchmesser — N | J | N |Totholzbeseitigung langfristig J
Bruchsicherheit nicht gegeben

104 Buche 50 1 Totholz, z. T. lose hingend > 5 Durchmesser — N | J | N |Totholzbeseitigung langfristig J
Bruchsicherheit nicht gegeben

105 Buche 51 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J [ N [Totholzbeseitigung langfristig J
gegeben

106 Kiefer 44 1-2 [Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht | N | J | N (Fillung -
gegeben,;
3 Schlagschiden am Stamm;
Stammrisse — Klangprobe auffillig — Messungen
mit dem Bohrwiderstandsmessgerit ergaben keine
ausreichenden Restwandstiarken — Bruchsicherheit
nicht gegeben

107 Buche 78 1 Totholz > 5 Durchmesser — Bruchsicherheit nicht [ N | J | N [Totholzbeseitigung; langfristig J
gegeben; Lichtraumprofilschnitt
Lichtraumprofil zum Gehweg an der Stralle
eingeschrinkt;
leichter Schrigstand
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Lageplan 1 mit Darstellung des gesamten Baumbestandes
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Lageplan 3 mit Empfehlungen zum Baumerhalt bei Bebauung des Grundstiickes
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Hinweis: Der Gestattungsvertrag fiir den B-Plan 7 b wird fir den B-Plan 7c verwendet. Es handelt sich bei dem B-Plan 7c um das selbe
Grundsttick "Bismarckallee 22". Der B-Plan Nr. 7 b ist nach dem Satzungsbeschluss nicht bekanntgemacht worden und daher nicht
rechtskraftig. Die Hohe der Ausgleichszahlung ist unverandert. Die Ausgleichszahlung wurde bereits gezahilt.

Gemeinde Aumiihle B-Plan 7 B T32024 - Gehélzpflanzung Wentorfer Lohe

Gestattungsvertrag

zwischen

der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, vertreten durch den geschéftsfihrenden Stiftungsvorstand,
Eschenbrook 4, 24113 Molfsee

- nachfolgend ,Stiftung” genannt -
und

der Gemeinde Aumiihle, vertreten durch den Birgermeister, c/o Amt Hohe Elbgeest, Christa Hoppner-Platz 1,
21521 Dassendorf

- nachfolgend ,Vorhabentrager* genannt -

und

der Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein GmbH, vertreten durch die Geschéftsfihrung, Eschenbrook 4, 24113
Molfsee

- nachfolgend ,Ausgleichsagentur genannt

Praambel

Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ist eine rechtsfahige Stiftung des 6ffentlichen Rechts und hat gemé&n
§ 47 Abs. 2 LNatSchG bzw. § 2 Stiftungssatzung den Zweck, u. a. fur den Naturschutz besonders geeignete
Grundstiicke zu erwerben, langfristig zu pachten, die Grundstiicke zu verwalten und die Natur auf dem
Grundstiick zu schiitzen und ggf. zu entwickeln bzw. sonstige Mafnahmen des Naturschutzes durchzufiihren
oder zu ihrer Durchfiihrung beizutragen. Die Stiftung verfolgt ausschlieflich und unmittelbar steuerbegiinstigte
Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung.

Die Ausgleichsagentur ist eine 100%ige Tochter der Stiftung Naturschutz. lhre Aufgabe ist die Entwicklung und
Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen bzw. sonstiger Manahmen des
Naturschutzes.

Der Vorhabentrager plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 B der Gemeinde Aumihle. Mit dieser
Vereinbarung soll die Umsetzung der artenschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtung des Vorhabentragers
auf im Eigentum der Stiftung stehenden Flachen in der Wentorfer Lohe durch die vorgezogene
ArtenschutzmaRnahme ,Gehélzpflanzung Wentorfer Lohe" geregelt werden.

Dies vorausgeschickt, schlieRen die Vertragsparteien folgenden Gestattungsvertrag:
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c.gade-mueller
Textfeld
Hinweis: Der Gestattungsvertrag für den B-Plan 7 b wird für den B-Plan 7c verwendet. Es handelt sich bei dem B-Plan 7c um das selbe Grundstück "Bismarckallee 22". Der B-Plan Nr. 7 b ist nach dem Satzungsbeschluss nicht bekanntgemacht worden und daher nicht rechtskräftig. Die Höhe der Ausgleichszahlung ist unverändert. Die Ausgleichszahlung wurde bereits gezahlt.


Gemeinde Aumuhle B-Plan 7 B T32024 - Gehdlzpflanzung Wentorfer Lohe

(M

(1)

@)

@)

4)

®)

(6)

§ 1

Flachen- und Nutzungsbeschreibung

Die Stiftung ist Eigentimerin der in Karte 1 aufgefiihrten MaRnahmenflache und ist als Eigentimerin im
Grundbuch eingetragen. Es handelt sich um Teilflachen folgender Flursticke:

Kreis | Gemeinde Gemarkung Flur Flurstiick | GroRe (ha)
RZ Wentorf b.H. | Wentorf bei Hamburg | 3 18/16 2,2916
RZ Wentorf b.H. | Wentorf bei Hamburg | 3 191 3,0044
RZ Wentorf b.H. | Wentorf bei Hamburg | 3 211 5,7748

Nutzungen und Lasten sind auf die Stiftung Ubergegangen.

§ 2

Kompensationsmainahmen

Die in §1 aufgefuhrte MaRnahmenflache wird gemé&aR Satzung der Stiftung Naturschutz
naturschutzfachlich entwickelt. Bei der Unteren Naturschutzbehérde (UNB) des Kreises Herzogtum
Lauenburg wurde am 23.05.2016 ein Antrag auf Anerkennung als vorgezogene artenschutzrechtliche
Kompensationsmafinahme im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG beantragt. Die UNB hat eine Anerkennung
in Aussicht gestelit.

Die Stiftung Ubernimmt die dauerhafte Erhaltungspflege und die dauerhafte Verwaltung auf der in § 1
genannten MaRnahmenflache. In Abstimmung mit der UNB und gemaR Antrag vom 23.05.2016 ist die
Entwicklung eines aufgelockerten Waldrandes durch. Anpflanzung von Strauchern und einzelnen Baumen
als Lebensraum fiir Brutvégel der Walder, Gebuische und Kleingeholze sowie der Geholze und sonstige '
Baumstrukturen vorgesehen.

Die Ausgleichsagentur tibernimmt die Planung und Durchfiihrung aller naturschutzfachlichen Mainahmen
auf der in § 1 genannten Manahmenflache.

Der Vorhabentrager hat im Rahmen des Vorhabens ein artenschutzrechtliches Kompensationserfordernis
zur Anlage von 5.000 m? Gehélzstrukturen als Habitat fiir Brutvogel der Gehoélze, das auf der in § 1

genannten MaBnahmenflache erflllt werden soll.

Der Vorhabentrager erwirbt das Recht, insgesamt 5.000 m? (entspricht 0,5 ha) der in § 1 genannten

~ MaRnahmenflache als artenschutzrechtliche Kompensationsmanahme in Anspruch zu nehmen.

Der Vorhabentréger wird mit der Zahlung der in §§ 3 und 4 festgelegten Betrége von seiner vorgenannten
Kompensationsverpflichtung in diesem Umfang freigestellt, wenn die Untere Naturschutzbehdrde ihm dies
entsprechend bestétigt hat. Die Stiftung ilbernimmt die Kompensationsverpflichtung des Vorhabentragers
vorrangig fiir das in der Praambel genannte Vorhaben auf den in § 1 genannten Flursticken. ‘
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(7) Die Stiftung kann auf den Flachen erganzende Planungen / Manahmen in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehérde des Kreises Herzogtum Lauenburg durchfiihren, ohne dass es einer Zustimmung
oder Beteiligung der Vorhabentrager bedarf. Voraussetzung ist, dass durch die ergdnzende Planungen /
MaRnahmen keine Beeintrachtigung der Kompensationsverpflichtung des Vorhabentragers eintritt. Durch
die erganzende Planungen / MaRnahmen entstehen dem Vorhabentrager keine zusatzlichen Kosten.

§ 3
Entschéddigung Stiftung

(1)  Fur die Ubernahme der Kompensationsverpflichtung und die dauerhafte Einschrankung ihres Eigentums
erthalt die Stiftung vom Vorhabentrdger eine Entschadigung in Hoéhe von 10.467,50 € (in Worten:
zehntausendvierhundertsiebenundsechzig 50/100 Euro Euro) zzgl. 1.988,83 € USt. Dieser Entschadigung
liegt ein Kostenschlissel von 2,09 € (hetto) je m? zugrunde.

Diese Zahlung wird spitestens vier Wochen nach Unterzeichnung dieses Vertrags féllig.

(2) Die Zahlung der Entschadigung ist auf folgendes Konto zu leisten:

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
HSH Nordbank AG

IBAN: DE68 2105 0000 0053 0055 44
BIC: HSHNDEHH

unter Angabe des folgenden Verwendungszweckes: ,T32024 Geholzpflanzung Wentorfer Lohe".

§ 4

Leistungsentgelt Ausgleichsagentur

(1) Fur die Durchfihrung der in § 2 Abs. 3 aufgefﬂhrten Tatigkeiten erhélt die Ausgleichsagentur vom
Vorhabentrager ein Leistungsentgelt. Als Leistungsentgelt ist eine einmalige Zahlung in Héhe von
9.282,50 € (in Worten: neuntausendzweihundertzweiundachtzig 50/100 Euro) zzgl. 1.763,68 € USt an
die Ausgleichsagentur zu erbringen. Dieser Entschédigung liegt ein Kostenschlussel von 1,86 € (netto)
je m? zugrunde.

Diese Zahlung wird spitestens vier Wochen nach Unterzeichnung dieses Vertrags fillig.

2) Die Zahlung fhr das Leistungsentgelt ist auf folgendes Konto zu entrichten:
Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein GmbH
HSH Nordbank AG
IBAN: DE96 2105 0000 1000 5498 31

BIC: HSHNDEHH

unter Angabe des folgenden Verwendungszweckes: , 732024 Geholzpflanzung Wentorfer Lohe".
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§ 5
Information der kontofiihrenden Unteren Naturschutzbehdrde
(1) Der Vorhabentréger ist verpflichtet, die untere Naturschutzbehérde des Kreises Herzogtum Lauenburg
sowie die Stiftung innerhalb einer Frist von vier Wochen zu informieren, wenn in dem in der Préambel
genannten Vorhaben ein Satzungsbeschluss ergeht.

§ 6

Schlussbestimmungen
(1)  Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bedurfen der Schriftform.

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Rechtswirksamkeit der
Ubrigen Vertragsvereinbarungen davon unberthrt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und
wirtschaftlich entsprechen.

Unterschriften

Aumihle, den ... ZC @4 '2072

AS.4.

Molfsee, den

AL 200%

Molfsee, den...

(Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein GmbH)
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Anlage: Karte 1

T32024 - Geholzpflanzung Wentorfer Lohe
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1:2500 MaRnahmenbeschreibung:
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§200.2015 mit einzelnen Eichen
Kartengrundlage: Rasterdaten (DGKS5 TK25),
Landesvermessungsaml SH

- hoher Anteil beerentragender, teilweise domniger Gehdlze
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